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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten 

oder erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe 

im Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält dement-

sprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 9 übermittelten 

Kommentare. Zur besseren Lesbarkeit ist die kommentierte Fassung von Modul 9 in einen 

Fließtext umgesetzt worden. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert 

und die Fließtextfassung von Modul 9 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die 

„Grundlagen für die Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder 

Anlagenbetrieb nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die 

behördliche Prüfung. Die Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, 

„sollen“) ist entfallen. Da mit der entsprechenden sprachlichen Änderung keine inhaltliche 

Veränderung einhergeht, erfolgte sie ohne besondere Kommentierung in der Synopse 

ausschließlich im Fließtext. 
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Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 9 
 

Allgemeine Hinweise 

1 Begrenzung der Strahlenexposition 

1.1 Begrenzung der Strahlenexposition in der Anlage 

1.2 Begrenzung der Strahlenexposition in der Umgebung 

2 Organisatorischer und personeller Strahlenschutz 

2.1 Grundsätzliche Anforderungen 

2.2 Organisation des Strahlenschutzpersonals 

2.3 Gemeinsame Anforderungen für die Sicherheitsebenen 1-4 

2.3.1 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Tätigkeiten 

2.4 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 1 und 2) 

2.5 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 3 und 4) 

3 Kontrolle des Aktivitätsinventars und Aktivitätsflusses 

3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

3.2 Sicherheitsebene 3 

3.3 Sicherheitsebene 4 

4 Baulicher und technischer Strahlenschutz 

4.1 Übergeordnete Anforderungen 

4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.1.2 Sicherheitsebene 3 

4.1.3 Sicherheitsebene 4 

4.2 Lüftungsanlagen 

4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.2.2 Sicherheitsebene 3 

4.2.3 Sicherheitsebene 4 

4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung 

4.3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 



E N T W U R F  Modul 9: Gliederung der synoptischen Darstellung (Rev. A) 

III 

4.3.2 Sicherheitsebene 3 

4.3.3 Sicherheitsebene 4 

4.4 Sonstige Systeme mit Aktivitätsinventar 

4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4 

5 Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung in der Anlage 

5.1 Überwachung der Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe 

5.1.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.1.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.1.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 4 

5.2 Überwachung der Ableitung mit Wasser 

5.3 Überwachung von Systemen 

5.3.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.3.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 3 

bis 4b 

5.4 Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft (ortsfestes System) 

5.4.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.4.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 3 

und 4 

5.5 Überwachung der Ortsdosisleistung (ortsfestes System) 

5.5.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.5.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.5.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 4 

5.6 Arbeitsplatzüberwachung 

5.6.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.6.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der  Sicherheitsebenen 3 

und 4 

5.7 Dokumentation über die Ergebnisse der Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung 

in der Anlage 
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6 Strahlungsüberwachung in der Umgebung 

6.1 Immissionsüberwachung 

6.1.1 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 1 und 2 

6.1.2 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 3 und 4 

6.2 Überwachung der Ausbreitungsverhältnisse 

6.3 Dokumentation der Ergebnisse der Überwachung in der Umgebung 

7 Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur Planung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen 

7.1 Quelltermermittlung 

7.2 Ermittlung der radiologischen Auswirkungen 
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tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

33 Dr. Ernst 
R Seidel 

Ich möchte doch noch einmal auf diese 
Ebene 4 zu sprechen kommen. Sie ha-
ben ja jetzt mehrfach betont, dass Sie 
die Maßnahmen, die im Rahmen dieser 
Ebene 4 vorgesehen sind, als Teil des 
Sicherheitskonzepts betrachten. Auf 
der anderen Seite haben wir heute ge-
hört, dass sich die GRS natürlich am 
neusten Stand von Wissenschaft und 
Technik bei der Aufstellung oder beim 
Vorschlag solcher Richtlinien orientie-
ren möchte. Wir haben außerdem ge-
hört, dass dabei auch der EPR eine 
Rolle spielen wird. Kann man oder 
muss man daraus den Schluss ziehen, 
dass Sie in Ihren Anforderungen 
schließlich die Forderung verankern 
werden, dass grundsätzlich, sage ich 
einmal vorsichtig, die Anlagen so aus-
zulegen sind, dass keine Maßnahme 
der Evakuierung für den Fall eines 
schweren Reaktorunfalls zumindest 
mehr notwendig sein werden? 
Begründung: Derartige Forderungen 
werden in Modul 9 nicht erhoben. Ra-
diologische Ziele bzgl. der Auswirkung 
in der Anlagenumgebung auf der Si-
cherheitsebene 4 basieren auf dem 
Gebot der Dosisreduzierung gemäß § 6 
StrlSchV (Vgl. Modul 1, Ziffer 2.4 (1) ) 

Über-
greifend 

 

329 (1) VdTÜV Nach dem Vorspann -Startseite - zu 
dem Entwurfsvorschlag "Aktualisierung 
des kerntechnischen Regelwerkes" ist 
die Zielsetzung des Vorhabens 
...im aktuell gültigen untergesetzlichen 
kerntechnischen Regelwerk vorhande-
ne Abweichungen vom Stand von Wis-
senschaft und Technik oder auch dies-
bezügliche Lücken zu identifi-zieren 

  



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

2 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

und dem BMU Vorschläge für die erfor-
derlichen Aktualisierungen vorzulegen. 
Dies ist in dem Aufbau der Module nicht 
erkennbar. Auch wäre dazu nicht not-
wendig, dass viele Passagen der KTA's 
einfach wiederholt werden, da diese 
... nach wie vor der weiteren Konkreti-
sierung des beschriebenen unterge-
setzlichen Regelwerkes 
dienen sollen. 
Anmerkung: Zur Einordnung des Mo-
duls „Anforderungen an den Strahlen-
schutz“ vgl. die allgemeinen Hinweise 
am Anfang des Moduls. 

329 (2) VdTÜV Die Einordnung des vorliegenden Re-
gelwerks hinsichtlich der vorliegenden 
und z.Zt. aktualisierten RSK-LL ist zu 
überdenken und festzulegen. 
Anmerkung: Die Regeltextvorschläge 
zu Anforderungen an den Strahlen-
schutz sind mit den Arbeiten zur Aktua-
lisierung der RSK-LL abgestimmt. Die 
hierarchische Einordnung ist im Weg-
weiser ausgewiesen. 

329 (3) VdTÜV Generell sind die in der Synopse aufge-
führten Querverweise in einer Übersicht 
über das ge-samte Regelwerk deutlich 
zu machen. 
Anmerkung: Übergeordnet zu regeln 

329 (4) VdTÜV Redaktionell ist anzumerken, dass im 
Fließtext des Moduls 9 die Kapitel-
nummerierung falsch ist. Sie sollte rich-
tig gestellt werden. 

335 (1)  RSK 385. 
Sitzung 

Wesentliche Basis für die vorliegende 
Kommentierung ist eine von einer ge-
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meinsamen Arbeitsgruppe der RSK und 
der SSK erstellte Zusammenstellung. 
Die Anforderungen aus dieser Zusam-
menstellung sind mit den Anforderun-
gen nach Modul 9 verglichen worden; 
es zeigt sich, dass eine Reihe der An-
forderungen aus der  Zusammenstel-
lung nicht inhaltlich im Modul 9 enthal-
ten sind.  
Folgende Anforderungen aus der 
RSK/SSK – Zusammenstellung müs-
sen bzw. sollten im Modul 9 berück-
sichtigt werden: 

335 (2)  RSK 385. 
Sitzung 

Aufnehmen: 
Zum Abschätzen des Schadensum-
fangs müssen Hochdosismessstellen 
und Probeentnahmeeinrichtungen zum 
Überwachen der Atmosphäre des Si-
cherheitsbehälters vorhanden sein. 
(K2) 
Begründung: Anforderung ist inhaltlich 
durch 5.1.3 (3) und 5.4.2 (2) abgedeckt. 

335 (3)  RSK 385. 
Sitzung 

Aufnehmen: 
Radioaktive Stoffe, wie neue Brenn-
elemente und Strahlenquellen, sowie 
deren Transportverpackungen, sind bei 
der Anlieferung zu identifizieren und auf 
Kontamination und Beschädigung zu 
überprüfen. (K3) 
Begründung: Ist ausreichend in KTA 
3602 und 3604 geregelt. 

335 (4)  RSK 385. 
Sitzung 

Aufnehmen: 
Die Methoden zur Ermittlung der Strah-
lenexposition in der Umgebung der An-
lage sind in den einschlägigen Be-
triebsvorschriften der Anlage festzule-



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

4 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

gen. (K3) 
Kann in Modul 9 entfallen, soweit es 
hierfür in anderen Modulen eine ent-
sprechende Forderung gibt. 
Begründung: Ist ausreichend in den 
„Rahmenempfehlungen für den Katast-
rophenschutz in der Umgebung kern-
technischer Anlagen“ und den „Empfeh-
lungen zur Planung von Notfallschutz-
maßnahmen durch Betreiber von Kern-
kraftwerken“ geregelt 

 Allgemeine Hinweise     Allgemeine Hinweise 

 Die Regeltextentwürfe in Modul 9 ent-
halten im Detaillierungsgrad der „RSK-
Leitlinien“ Anforderungen an den Strah-
lenschutz. Sie knüpfen einerseits kon-
kretisierend an das Atomgesetz und die 
Strahlenschutzverordnung als verbind-
liche Rechtsgrundlagen an und berüh-
ren andererseits die Sachverhalte ein-
schlägiger Richtlinien, Empfehlungen 
und Fachregeln, die ihrerseits einen  
höheren Detaillierungsgrad haben.  
Da der Regelungsinhalt von Modul 9 an 
die in den rechtlichen Grundlagen ver-
ankerten Anforderungen anknüpft, ent-
halten die vorliegenden Regeltextent-
würfe z.T. inhaltliche Überschneidun-
gen mit den Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung, sofern dies zur ein-
deutigen und verständlichen Formulie-
rung des Regeltextentwurfs erforderlich 
ist. Textpassagen mit inhaltlichen Über-
schneidungen zur Strahlenschutzver-
ordnung sind nicht als Anforderungen 
im Sinne einer Doppelregelung zu ver-
stehen, sondern dienen der Klärung 
des Bezugs zu den Vorgaben der 

    Die Regeltextentwürfe in Modul 9 ent-
halten im Detaillierungsgrad der „RSK-
Leitlinien“ Anforderungen an den Strah-
lenschutz. Sie knüpfen einerseits kon-
kretisierend an das Atomgesetz und die 
Strahlenschutzverordnung als verbind-
liche Rechtsgrundlagen an und berüh-
ren andererseits die Sachverhalte ein-
schlägiger Richtlinien, Empfehlungen 
und Fachregeln, die ihrerseits einen  
höheren Detaillierungsgrad haben.  
Da der Regelungsinhalt von Modul 9 an 
die in den rechtlichen Grundlagen ver-
ankerten Anforderungen anknüpft, ent-
halten die vorliegenden Regeltextent-
würfe z.T. inhaltliche Überschneidun-
gen mit den Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung, sofern dies zur ein-
deutigen und verständlichen Formulie-
rung des Regeltextentwurfs erforderlich 
ist. Textpassagen mit inhaltlichen Über-
schneidungen zur Strahlenschutzver-
ordnung sind nicht als Anforderungen 
im Sinne einer Doppelregelung zu ver-
stehen, sondern dienen der Klärung 
des Bezugs zu den Vorgaben der 
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Strahlenschutzverordnung.  
Inhaltliche Überschneidungen bestehen 
auch zu den einschlägigen Richtlinien, 
Empfehlungen und Fachregeln mit hö-
herem Detaillierungsgrad. Die vorlie-
genden Regeltextentwürfe in Modul 9 
enthalten in diesen Fällen die  überge-
ordneten Anforderungen, die den zuge-
hörigen Stand von Wissenschaft und 
Technik als Bewertungsmaßstab zum 
Regelungsinhalt der jeweiligen Richtli-
nie, Empfehlung oder Fachregel abbil-
den. Die Gültigkeit der jeweiligen Richt-
linie, Empfehlung oder Fachregel wird 
hiervon nicht berührt. 

Strahlenschutzverordnung.  
Inhaltliche Überschneidungen bestehen 
auch zu den einschlägigen Richtlinien, 
Empfehlungen und Fachregeln mit hö-
herem Detaillierungsgrad. Die vorlie-
genden Regeltextentwürfe in Modul 9 
enthalten in diesen Fällen die  überge-
ordneten Anforderungen, die den zuge-
hörigen Stand von Wissenschaft und 
Technik als Bewertungsmaßstab zum 
Regelungsinhalt der jeweiligen Richtli-
nie, Empfehlung oder Fachregel abbil-
den. Die Gültigkeit der jeweiligen Richt-
linie, Empfehlung oder Fachregel wird 
hiervon nicht berührt. 

1 Begrenzung der Strahlenexposition    1 Begrenzung der Strahlenexposition 

1 (1)   Die Anforderungen an den Strahlen-
schutz haben zum Ziel, gemäß den 
Vorgaben der Strahlenschutzverord-
nung jede vermeidbare Strahlenexposi-
tion von Personal und Bevölkerung zu 
verhindern und jede unvermeidbare 
Strahlenexposition von Personal und 
Bevölkerung unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalls so gering 
wie möglich zu halten. Dieses Ziel ist 
bei der Auslegung und beim Betrieb der 
Anlage auf Basis der Anforderungen 
der Strahlenschutzverordnung durch 
- die Beschaffenheit, Anordnung und 

Abschirmung von Anlagenteilen, die 
radioaktive Stoffe enthalten oder 
enthalten können, 

- Maßnahmen und Einrichtungen, 
durch die die Anzahl und Dauer von 
Tätigkeiten des Personals in Strah-
lungsfeldern und die Möglichkeiten 
der Personenkontamination unter 

329 (5) VdTÜV Der Text in 1(1) sollte so angepasst 
werden, dass dieser dem Wortlaut des 
§ 6 der Strahlenschutzverordnung ent-
spricht.  
Vorschlag: 
„ jede unnötige Strahlenexposition von 
Mensch und Umwelt zu vermeiden und 
jede Strahlen-exposition von Mensch 
und Umwelt unter Beachtung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik und 
unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte so gering wie möglich zu 
halten.“ 
Begründung: Vorschlag wurde teilweise 
übernommen. Explizite Benennung von 
Personal und Bevölkerung wurde be-
lassen, um den Schutzgedanken für 
beide Personengruppen zu betonen. 
Beachtung des Standes von Wissen-
schaft und Technik ist übergeordnete 
Anforderung, die in Modul 1 geregelt 

1 (1) Die Anforderungen an den Strahlen-
schutz haben zum Ziel, gemäß den 
Vorgaben der Strahlenschutzverord-
nung jede vermeidbare unnötige Strah-
lenexposition von Personal,  und Be-
völkerung und Umwelt zu verhindern 
vermeiden und jede unvermeidbare  
Strahlenexposition von Personal, und 
Bevölkerung und Umwelt unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzel-
falls so gering wie möglich zu halten. 
Dieses Ziel ist bei der Auslegung und 
beim Betrieb der Anlage auf Basis der 
Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung durch 
- die Beschaffenheit, Anordnung und 

Abschirmung von Anlagenteilen, die 
radioaktive Stoffe enthalten oder 
enthalten können, 

-  Maßnahmen und Einrichtun-
gen, durch die die Anzahl und Dau-
er von Tätigkeiten des Personals in 
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wird. Bezug auf Grenzwerte wird hier 
nicht genommen, da Ziffer 1 (1) sich auf 
alle Sicherheitsebenen bezieht. 

Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls so gering wie mög-
lich gehalten werden, 

- Maßnahmen und Einrichtungen für 
den sicheren Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und für die Behandlung 
radioaktiver Abfälle zur Lagerung in 
der oder den Abtransport aus der 
Anlage, 

- Maßnahmen und Einrichtungen, 
durch die die Menge und Konzent-
ration radioaktiver Stoffe, die in der 
Anlage anfallen, unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls 
so gering wie möglich gehalten wer-
den, 

- Maßnahmen und Einrichtungen zur 
Verhinderung, Begrenzung oder 
Reduzierung der Verbreitung von 
radioaktiven Stoffen in der Anlage 
und ihrer Abgabe an die Umge-
bung, 

- Maßnahmen und Einrichtungen zur 
Verhinderung, Begrenzung oder 
Reduzierung von Freisetzungen ra-
dioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-
technisch bedeutsamer Ereignisse 
sowie durch 

- die Überwachung radiologisch rele-
vanter Parameter in der Anlage und 
ihrer Umgebung  

umzusetzen. 

329 (6) VdTÜV Darüber hinaus sollte Spiegelstrich 2 
bzgl. des Aspektes Inkorporation er-
gänzt werden. 
Vorschlag: 
„- Maßnahmen und Einrichtungen, 
durch die die Anzahl und Dauer von Tä-
tigkeiten des Personals in Strahlungs-
feldern und die Möglichkeiten der Per-
sonenkontamination und Inkorporati-
on unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls so gering wie 
möglich gehalten werden …“   

Strahlungsfeldern und die Möglich-
keiten der Personenkontamination 
und Inkorporation unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzel-
falls so gering wie möglich gehalten 
werden, 

- Maßnahmen und Einrichtungen für 
den sicheren Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und für die Behandlung 
radioaktiver Abfälle zur Lagerung in 
der oder den Abtransport aus der 
Anlage, 

- Maßnahmen und Einrichtungen, 
durch die die Menge und Konzent-
ration radioaktiver Stoffe, die in der 
Anlage anfallen, unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls 
so gering wie möglich gehalten 
werden, 

- Maßnahmen und Einrichtungen zur 
Verhinderung, Begrenzung oder 
Reduzierung der Verbreitung von 
radioaktiven Stoffen in der Anlage 
und ihrer Abgabe an die Umge-
bung, 

- Maßnahmen und Einrichtungen zur 
Verhinderung, Begrenzung oder 
Reduzierung von Freisetzungen ra-
dioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-
technisch bedeutsamer Ereignisse 
sowie durch 

- die Überwachung radiologisch rele-
vanter Parameter in der Anlage und 
ihrer Umgebung  

umzusetzen. 

1.1 Begrenzung der Strahlenexposition 
in der Anlage 

   1.1 Begrenzung der Strahlenexposition 
in der Anlage 
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329 (7) VdTÜV Analog zu Punkt 1 (1) sollte der Ab-
schnitt  1.1 (1) bzgl. des Aspekts Inkor-
poration ergänzt werden. 
Vorschlag: 
„… wie möglich zu halten und jede un-
nötige Strahlenexposition, Kontaminati-
on und Inkorporation zu vermeiden.“ 
Begründung: Inkorporation ist generell 
in der genannten Strahlenexposition 
enthalten. Text wird unter dem Ge-
sichtspunkt der Konsistenz mit IWRS II 
so belassen 

1.1 (1)  Zum Schutz des Eigen- und Fremdper-
sonals, das Tätigkeiten innerhalb der 
Anlage ausführt, die zu Strahlenexposi-
tionen und Kontaminationen führen 
können, sind 
- die Zahl der mit Tätigkeiten beauf-

tragten Personen,  
- deren Individualdosis auch unter-

halb der durch die Strahlenschutz-
verordnung festgelegten Grenzwer-
te sowie  

- die Kollektivdosis  
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls so gering wie möglich zu 
halten und jede unnötige Strahlenexpo-
sition oder Kontamination zu vermei-
den. 

329 (8) VdTÜV Zur Aufzählung ist anzumerken: 
Wenn die Anzahl der exponierten Per-
sonen und die Individualdosen mini-
miert werden, ist die Kollektivdosis au-
tomatisch minimiert. 
Begründung: Text wird unter dem Ge-
sichtspunkt der Konsistenz mit IWRS II 
so belassen 

1.1 (1) Zum Schutz des Eigen- und Fremdper-
sonals, das Tätigkeiten innerhalb der 
Anlage ausführt, die zu Strahlenexposi-
tionen und Kontaminationen führen 
können, sind 
- die Zahl der mit Tätigkeiten beauf-

tragten Personen,  
- deren Individualdosis auch unter-

halb der durch die Strahlenschutz-
verordnung festgelegten Grenzwer-
te sowie  

- die Kollektivdosis  
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls so gering wie möglich zu 
halten und jede unnötige Strahlenexpo-
sition oder Kontamination zu vermei-
den. 

1.2 Begrenzung der Strahlenexposition 
in der Umgebung 

   1.2 Begrenzung der Strahlenexposition 
in der Umgebung 

 
2.1 Standortbeurteilung 

Folgende BMI-Richtlinie liegt hierzu vor: 

Zusammenstellung der im atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für Kernkraftwer-
ke zur Prüfung erforderlichen Informatio-
nen (ZPI) A. Standort, Stand: 7.10.1981 
 

     

1.2 (1)  In dem Gutachten über Auf den Sicher-
heitsebenen 1 und 2 ist die Strahlenex-
position der Bevölkerung in der Umge-
bung des Standortes sollen folgende 

329 (9) VdTÜV Unter Punkt 1.1 (2) suggeriert der erste 
Satz im Text, dass es auch untere 
Grenzen für die Strahlenexposition 
durch Direktstrahlung und die Abgabe 
radioaktiver Stoffe gibt. Deshalb sollte 

1.2 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 ist 
die Strahlenexposition der Bevölkerung 
in der Umgebung des Standortes durch 
die Direktstrahlung und die beantragte 
Abgabe radioaktiver Stoffe aus der An-
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dieser Text wie folgt präzisiert werden: 
„Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 ist 
die Strahlenexposition der Bevölkerung 
in der Umgebung des Standortes durch 
Direktstrahlung und die beantragte Ab-
gabe radioaktiver Stoffe aus der Anlage 
unterhalb der nach Vorgabe der Strah-
lenschutzverordnung zulässigen Gren-
zen …. so gering wie möglich zu hal-
ten“.  

Punkte behandelt werden: 
- 1. Strahlenexposition durch die Di-

rektstrahlung und die beantragte 
Abgabe radioaktiver Stoffe aus 
dem zu errichtenden Kernkraft-
werk der Anlage innerhalb der 
nach Vorgabe der Strahlenschutz-
verordnung zulässigen Grenzen 
unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls so gering 
wie möglich zu halten. 

Ableitungen bei Ereignissen auf der 
Sicherheitsebene 2 Freisetzungen bei 
anomalen Betriebsfällen (z.B. kurz 
dauernder Ausfall der Eigenbedarfs-
versorgung) sind auf die betrieblichen 
Abgaben anzurechnen. 2. Berech-
nung der Strahlenexposition in der 
Umgebung des beantragten Standor-
tes  
Die Grenzwerte der Strahlenschutz-
verordnung für die Bevölkerung sind 
unter Berücksichtigung der Vorbelas-
tung durch die genehmigte Abgabe 
radioaktiver Stoffe aus anderen kern-
technischen Anlagen und  infolge des 
genehmigten Umgangs mit radioakti-
ven Stoffen im Geltungsbereich der 
Strahlenschutzverordnung einzuhal-
ten. 

 

329 (10) VdTÜV Zum Zitat „Die Grenzwerte der Strah-
lenschutzverordnung ..“ ist Folgendes 
anzumerken:  
Die Anforderungen des § 46 „Expositi-
onsbegrenzung für Einzelpersonen der 
Bevölkerung“ und § 47 „Begrenzung 
der Ableitung zur Einhaltung von 
Grenzwerten für Referenzpersonen“ 
werden u. E. nicht klar differenziert be-
rücksichtigt. Zur Ermittlung der tatsäch-
lichen Strahlenexposition durch gemes-
sene Ableitungen ist auf die Notwen-
digkeit einer hierfür noch zu erstellen-
den Rechenvorschrift hinzuweisen. 
Begründung: Der Differenzierungsgrad 
entspricht der bisherigen RSK-LL. Eine 
weitere Differenzierung würde lediglich 
die Vorgabe der StrlSchV wiederholen.  
Der Hinweis auf die erforderliche Re-
chenvorschrift ergeht gesondert (nicht 
im Rahmen des Moduls). 

lage innerhalb unterhalb der nach Vor-
gabe der Strahlenschutzverordnung zu-
lässigen Grenzen unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls so 
gering wie möglich zu halten. Ableitun-
gen bei Ereignissen auf der Sicher-
heitsebene 2 sind auf die betrieblichen 
Abgaben anzurechnen. Die Grenzwerte 
der Strahlenschutzverordnung für die 
Bevölkerung sind unter Berücksichti-
gung der Vorbelastung durch die ge-
nehmigte Abgabe radioaktiver Stoffe 
aus anderen kerntechnischen Anlagen 
und  infolge des genehmigten Umgangs 
mit radioaktiven Stoffen sowie aus frü-
heren Tätigkeiten im Geltungsbereich 
der Strahlenschutzverordnung einzu-
halten. 

 Die Berechnungen sollen nach Maßga-
be der vom Bundesminister des Innern 
zur Durchführung des § 45 StrlSchV 
veröffentlichten Berechnungsgrundla-
gen in ihrer jeweils gültigen Fassung er-
folgen. Trotzdem sollen die Grundlagen 
der Berechnung der Strahlenexposition 

329 (11) VdTÜV Die Streichung des Zitats  
„Die Berechnungen sollen nach Maß-
gabe der vom Bundesminister des In-
nern zur Durchführung des § 
45StrlSchV veröffentlichten Berech-
nungsgrundlagen in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung erfolgen. Trotzdem sollen 
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der Bevölkerung in der Umgebung des 
Standortes zusammenfassend darge-
stellt werden. Insbesondere sollen die 
betrachteten Belastungspfade und die 
verwendeten Berechnungsmodelle, 
einschließlich der Eingabedaten, voll-
ständig aufgelistet werden, so daß In-
halt und Umfang der Berechnungen 
eindeutig dokumentiert sind 

die Grundlagen der Berechnung der 
Strahlenexposition der Bevölkerung in 
der Umgebung des Standortes zusam-
menfassend dargestellt werden. Insbe-
sondere sollen die betrachteten Belas-
tungspfade und die verwendeten Be-
rechnungsmodelle, einschließlich der 
Eingabedaten, vollständig aufgelistet 
werden, so daß Inhalt und Umfang der 
Berechnungen eindeutig dokumentiert 
sind“ 
wird damit begründet, dass eine ent-
sprechende Regelung im Anhang 2 des 
Moduls 6 erfolgt“. Dort ist folgende Re-
gelung enthalten: 
„Anhang 2: Detailanforderungen an die 
Berechnung der radiologischen Auswir-
kungen 
A2 1 Sicherheitsebenen 1 und 2 
A2 1 (1) Zur Berechnung der Strahlen-
exposition durch Direktstrahlung sind 
Annahmen, Parameter und Rechenmo-
delle zu verwenden, durch die das Er-
gebnis mindestens 95% des Streube-
reichs der zu berechnenden Exposition 
abdeckt. 
A2 1 (2) Für Planungszwecke ist zur 
Berechnung der Strahlenexposition auf 
Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe 
beim Betrieb der Anlage auf den Si-
cherheitsebenen 1 und 2 die Allgemei-
ne Verwaltungsvorschrift (AVV) zu § 47 
StrlSchV zugrunde zu legen“. 
Dazu merken wir Folgendes an: Durch 
die neue Formulierung wird nur allge-
mein auf die AVV verwiesen, die Forde-
rung nach einer nachvollziehbaren Do-
kumentation muss u. E. aufrechterhal-
ten werden. 
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Begründung: Anforderungen an die Do-
kumentation von Nachweisführungen 
sind im Modul „Anforderungen an 
Nachweisführungen“ (insbes. Ziffer 
1 (3)) geregelt. 

329 (12) VdTÜV Außerdem ist zu beachten, dass es 
auch eine Vorbelastung aus früheren 
Tätigkeiten derselben Anlage geben 
kann (z.B. wenn eine Anlage stillgelegt 
wird). Die Formulierung in 1.2 (1) sollte 
deshalb ergänzt werden:  
… aus anderen kerntechnischen Anla-
gen und aus früheren Tätigkeiten 
derselben Anlage … 
Begründung: Anforderung wurde für 
frühere Tätigkeiten nicht nur derselben 
Anlage aufgenommen. 

1.2 (2)  Durch geeignete Auslegungsmaßnahmen 
sind die müssen die radiologischen Aus-
wirkungen von Ereignissen auf der Sicher-
heitsebene 3 innerhalb der durch § 28 
Abs. 3 Satz 1 StrlSchVzulässigen Grenzen 
unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. 
Gehalten werden. Dabei ist zu berücksich-
tigen, daß diese Störfälle eine ausreichend 
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit besitzen 
müssen. Freisetzungen bei anomalen Be-
triebsfällen (z.B. kurz dauernder Ausfall der 
Eigenbedarfsversorgung) sind auf die be-
trieblichen Abgaben gemäß 45 StrlSchV 
anzurechnen.  

Den Auslegungsmaßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung vor freisetzungsbedingten 
Strahlenexpositionen sind höchstens die 

   1.2 (2) Durch geeignete Auslegungsmaßnah-
men sind die radiologischen Auswir-
kungen von Ereignissen auf der Si-
cherheitsebene 3 unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls so 
gering wie möglich zu halten.  
DenDer Auslegungsmaßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor freiset-
zungsbedingten Strahlenexpositionen 
sind höchstens die Störfallplanungswer-
te der Strahlenschutzverordnung zu-
grunde zu legen. 
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Störfallplanungswerte der Strahlenschutz-
verordnung zugrunde zu legen 

329 (13)  Bezüglich des Punktes 1.2 (3) wird auf 
die Anmerkungen zu Punkt 7 verwie-
sen. 

1.2 (3)  Auf der Sicherheitsebene 4 sind Maß-
nahmen zur Begrenzung und Reduzie-
rung der radiologischen Auswirkungen 
für Ereignisse, bei denen Freisetzungen 
in die Umgebung nicht verhindert wer-
den, in die Planung des anlageninter-
nen Notfallschutzes einzubeziehen. 

343 (1)  Team 7 Ziffer 1.2(3) 
Unter dieser Ziffer steht der folgende 
Text: 
„Auf der Sicherheitsebene 4 sind Maß-
nahmen zur Begrenzung und Reduzie-
rung 
der radiologischen Auswirkungen für 
Ereignisse, bei denen Freisetzungen 
in die Umgebung nicht verhindert wer-
den, in die Planung des anlageninter-
nen 
Notfallschutzes einzubeziehen.“ 
Was soll diese Aussage bedeuten?  
Aufgabe des anlageninternen Notfall-
schutzes ist es: „ … mit präventiven 
Maßnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes schwere Kernschäden zu 
verhindern und mit mitigativen Maß-
nahmen (schwere) radiologische Aus-
wirkungen in der Anlage und auf die 
Umgebung zu begrenzen“.  
Der Absatz sollte dementsprechend 
umformuliert werden oder auf Modul 7 
Ziffern 1(1) bis 1(6) verwiesen werden. 
In jedem Fall werden zunächst alle Er-
eignisse betrachtet. Der obige Text 
kann dahingehend verstanden werden, 
dass spezielle Maßnahmen z.B. für By-
pass-Szenarien vorzusehen sind. 
Begründung: Anforderung bezieht sich 
auf die in die Notfallmaßnahmen und 

1.2 (3) Auf der Sicherheitsebene 4 sind Maß-
nahmen zur Begrenzung und Reduzie-
rung der radiologischen Auswirkungen 
von Ereignissen und Ereignisabläufen 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls in die Planung des anla-
geninternen Notfallschutzes einzube-
ziehen, für Ereignisse, bei denensofern 
Freisetzungen in die Umgebung nicht 
verhindert werdenauszuschließen sind., 
in die Planung des anlageninternen 
Notfallschutzes einzubeziehen. 
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-strategien einzubeziehenden Maß-
nahmen zur Reduktion der Freisetzung, 
nicht auf die Gesamtheit der Maßnah-
men auf der SE 4 , die letztlich immer 
dem Ziel, die radiologischen Auswir-
kungen zu verhindern oder zu mildern, 
dienen. Anforderung wurde zur Klarstel-
lung entsprechend umformuliert. 

 In Analysen sind die relevanten Störfäl-
le zu ermitteln, die zu einer Freisetzung 
radioaktiver Stoffe in die Umgebung 
des Kernkraftwerks führen können. 

     

 Für die gemäß (2) ermittelten Störfälle 
ist die Strahlenbelastung der Umge-
bung unter Verwendung realistischer, 
hinreichend gesicherter Annahmen ü-
ber die Spaltproduktfreisetzung in die 
einschließenden Systeme, über die Ab-
lagerungsfaktoren an den Einbauten 
sowie über den zeitlichen Verlauf von 
Leck- bzw. Ausströmraten für die ein-
schließenden Systeme zu berechnen. 

     

2. Organisatorischer und personeller 
Strahlenschutz 

   2. Organisatorischer und personeller 
Strahlenschutz 

2.1 Grundsätzliche Anforderungen    2.1 Grundsätzliche Anforderungen 

2.1 (1)  Die erfolgreiche Umsetzung der Anfor-
derungen nach Ziffer 1.1 (1) hängt von 
einem den Strahlenschutzerfordernis-
sen angemessenen Verhalten aller 
Personen, die in Strahlenschutzberei-
chen tätig sind, ab. Durch den organi-
satorischen Strahlenschutz sind zu die-
sem Zweck  
- strahlenschutzrelevante Verhaltens-

regeln gemäß der in der Strahlen-

329 (14) VdTÜV Zu Punkt 2.1 (1) ist anzumerken: 
Der Begriff „organisatorischer Strahlen-
schutz“ ist nicht gebräuchlich. Besser 
wäre „organisatorische Strahlenschutz-
maßnahmen“. Darüber sollten Angaben 
zur organisatorischen Einbindung des 
Strahlenschutzes in die Betriebsorgani-
sation aufgenommen werden (vgl. KTA 
1301.2).  
Vorschlag: 

2.1 (1) Die erfolgreiche Umsetzung der Anfor-
derungen nach Ziffer 1.1 (1) hängt von 
einem den Strahlenschutzerfordernis-
sen angemessenen Verhalten aller 
Personen, die in Strahlenschutzberei-
chen tätig sind, ab. Durch den organi-
satorischen Strahlenschutz sind zu Zu 
diesem Zweck sind 
- strahlenschutzrelevante Verhaltens-

regeln gemäß der in der Strahlen-
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schutzverordnung geforderten 
Strahlenschutzanweisung aufzustel-
len,  

- die im Kontrollbereich tätigen Per-
sonen über das richtige Verhalten 
zu unterweisen,  

- die für die Planung und Durchfüh-
rung von Strahlenschutzmaßnah-
men erforderlichen Hilfsmittel be-
reitzustellen und  

- das korrekte Verhalten zu unterstüt-
zen und zu überprüfen. 

„Organisatorische Strahlenschutzmaß-
nahmen sind: 
- Aufstellung von strahlenschutzrele-

vanten Verhaltensregeln gemäß der 
in der Strahlenschutzverordnung 
geforderten Strahlenschutzanwei-
sung 

- Unterweisung von im Kontrollbe-
reich tätigen Personen über das 
richtige Verhalten 

- Bereitstellung der erforderlichen 
Hilfsmittel für die Planung und 
Durchführung von Strahlenschutz-
maßnahmen 

- Unterstützung und Überprüfung des 
korrekten Verhaltens. 

Das Strahlenschutzpersonal ist in die 
Betriebsorganisation so einzubinden, 
dass es im Hinblick auf die erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden durch die Er-
richtung und den Betrieb der Anlage ei-
ne ausreichend unabhängige Entschei-
dungsfunktion und Handlungsfreiheit 
hat.“  
Begründung: Begriff „organisatorischer 
Strahlenschutz“ ist in Ziffer 2.1 (1) nicht 
erforderlich und wird durch Umformulie-
rung vermieden. Ziffer 2.1 (1) behält auf 
diese Weise ihre Anforderungsfunktion. 
Der Vorschlag des VdTÜV hingegen 
suggeriert eine Definition. Der letzte 
Absatz (Ergänzungsvorschlag) ist in Zif-
fer 2.2 (3) geregelt und wird deswegen 
hier nicht übernommen. 

schutzverordnung geforderten 
Strahlenschutzanweisung aufzustel-
len,  

- die im Kontrollbereich tätigen Per-
sonen über das richtige Verhalten 
zu unterweisen,  

- die für die Planung und Durchfüh-
rung von Strahlenschutzmaßnah-
men erforderlichen Hilfsmittel be-
reitzustellen und  

- das korrekte Verhalten zu unterstüt-
zen und zu überprüfen. 

2.1 (2)  Die organisatorischen Maßnahmen 
zum Strahlenschutz des Personals sind 
im Rahmen des Betriebshandbuches 
(Strahlenschutzordnung) umfassend 

329 (15) VdTÜV Der Text unter Punkt 2.1 (2) sollte ent-
sprechend der gängigen Praxis wie 
folgt ergänzt werden: 
„… Die organisatorischen Maßnahmen 

2.1 (2) Die organisatorischen Maßnahmen 
zum Strahlenschutz des Personals sind 
im Rahmen des Betriebshandbuches 
(Strahlenschutzordnung) umfassend 
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festzulegen. Die Strahlenschutzord-
nung muss Anforderungen an eine 
Strahlenschutzanweisung gemäß den 
Vorgaben der Strahlenschutzverord-
nung erfüllen.  

zum Strahlenschutz des Personals so-
wie der Betriebsablauf sind im Rahmen 
des Betriebshandbuches (Strahlen-
schutzordnung, Instandhaltungsord-
nung, Erste Hilfe Ordnung etc.) …“ 
umfassend festzulegen. 
Außerdem ist es nicht zweckmäßig, 
den Gesamtumfang der notwendigen 
Regelungen in die Strahlenschutzord-
nung aufzunehmen. Diese wird dann 
sehr unübersichtlich.  
Ergänzungsvorschlag: 
Detaillierte Regelungen können ergän-
zend zur Strahlenschutzordnung in 
Fachanweisungen enthalten sein, auf 
die in der Strahlenschutzordnung zu 
verweisen ist. 
Begründung: Die vorgeschlagene Kon-
kretisierung geht über den Detailgrad 
des Moduls hinaus und ist ausreichend 
in KTA 1201 geregelt. Die Einschrän-
kung auf die Strahlenschutzordnung 
wird, dem Kommentar folgend, gestri-
chen. 

festzulegen. Die Strahlenschutzord-
nung muss Anforderungen an eine 
Strahlenschutzanweisung gemäß den 
Vorgaben der Strahlenschutzverord-
nung erfüllen. 

2.1 (3)  Die Erfahrung aus der Betriebszeit der 
Anlage ist regelmäßig auf Potenziale 
für eine weitere Reduzierung der Strah-
lenexposition des Personals durch ge-
eignete Strahlenschutzmaßnahmen 
auszuwerten. Neben den Erfahrungen 
aus dem Betrieb der eigenen Anlage 
sind auch verfügbare Erfahrungen in 
vergleichbaren nationalen oder interna-
tionalen Anlagen zu beachten.  

   2.1 (3) Die Erfahrung aus der Betriebszeit der 
Anlage ist regelmäßig auf Potenziale 
für eine weitere Reduzierung der Strah-
lenexposition des Personals durch ge-
eignete Strahlenschutzmaßnahmen 
auszuwerten. Neben den Erfahrungen 
aus dem Betrieb der eigenen Anlage 
sind auch verfügbare Erfahrungen in 
vergleichbaren nationalen oder interna-
tionalen Anlagen zu beachten. 

2.1 (4)  Potenziale zur Reduzierung der Strah-
lenexposition sind unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls 
durch vorhandene oder ggf. neu zu 

329 (16) VdTÜV Unter Punkt 2.1 (4) ist der Begriff „fest 
installierte Barrieren“  im dortigen Zu-
sammenhang zu unspezifisch. Er sollte 

2.1 (4) Potenziale zur Reduzierung der Strah-
lenexposition sind unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls 
durch vorhandene oder ggf. neu zu 



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

15 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

schaffende technische und organisato-
rische Maßnahmen umzusetzen. Hierzu 
sind neben geeigneten Arbeitsverfah-
ren vorrangig fest installierte Barrieren 
und dauerhafte technische Einrichtun-
gen zur Begrenzung und Reduzierung 
von Direktstrahlung, Kontaminationen 
und luftgetragener Aktivität vorzusehen. 
Des Weiteren sind erforderlichenfalls 
mobile technische Maßnahmen und 
Einrichtungen wie z.B. mobile Abschir-
mungen oder Dekontaminationseinrich-
tungen einzusetzen. Persönliche 
Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, 
Schutzkleidung) ist zu verwenden, 
wenn die erforderliche Schutzwirkung 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls durch die vorgenannten 
baulichen und technischen Mittel nicht 
zu erreichen ist. 

präzisiert werden. schaffende technische und organisato-
rische Maßnahmen umzusetzen. Hierzu 
sind neben geeigneten Arbeitsverfah-
ren vorrangig fest installierte Barrieren 
und dauerhafte technische Einrichtun-
gen zum Einschluss radioaktiver Stoffe 
sowie zur Begrenzung und Reduzie-
rung von Direktstrahlung, Kontaminati-
onen und luftgetragener Aktivität vorzu-
sehen. Des Weiteren sind erforderli-
chenfalls mobile technische Maßnah-
men und Einrichtungen wie z.B. mobile 
Abschirmungen oder Dekontaminati-
onseinrichtungen einzusetzen. Persön-
liche Schutzausrüstung (z.B. Atem-
schutz, Schutzkleidung) ist zu verwen-
den, wenn die erforderliche Schutzwir-
kung unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls durch die vorge-
nannten baulichen und technischen Mit-
tel nicht zu erreichen ist. 

2.1 (5)  Die erfolgreiche Umsetzung der Anfor-
derungen nach Ziffer 1.1 (1) setzt eine 
aktive Mitarbeit aller in Kontrollberei-
chen tätigen Personen an der stetigen 
Verbesserung des Strahlenschutzes 
voraus, die über das reine Befolgen von 
Anweisungen hinausgeht. Hierzu ist die 
Weiterentwicklung des Strahlenschut-
zes als Bestandteil der Sicherheitskul-
tur unter Einbeziehung der Erfahrungen 
und Beiträge aller Beteiligten zu för-
dern. Insbesondere ist die Verantwor-
tung jeder in einer Anlage tätigen Per-
son für ein strahlenschutzgerechtes 
Verhalten zu fördern und einzufordern. 

   2.1 (5) Die erfolgreiche Umsetzung der Anfor-
derungen nach Ziffer 1.1 (1) setzt eine 
aktive Mitarbeit aller in Kontrollberei-
chen tätigen Personen an der stetigen 
Verbesserung des Strahlenschutzes 
voraus, die über das reine Befolgen von 
Anweisungen hinausgeht. Hierzu ist die 
Weiterentwicklung des Strahlenschut-
zes als Bestandteil der Sicherheitskul-
tur unter Einbeziehung der Erfahrungen 
und Beiträge aller Beteiligten zu för-
dern. Insbesondere ist die Verantwor-
tung jeder in einer Anlage tätigen Per-
son für ein strahlenschutzgerechtes 
Verhalten zu fördern und einzufordern. 

2.1 (6)  In Kontrollbereichen eingesetztes Per-
sonal ist über die radiologischen Bedin-
gungen zu informieren. Das notwendige 

329 (17) VdTÜV Unter Punkt 2.1 (6) sollte im ersten 
Satz „informieren“ durch „unterweisen“ 
ersetzt werden. Auch eine Informati-

2.1 (6) In Kontrollbereichen eingesetztes Per-
sonal ist über die radiologischen Bedin-
gungen zu informieren und in korrektem 
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Wissen über angemessene Verhal-
tensweisen und Schutzmaßnahmen ist 
zuverlässig zu vermitteln und bei Be-
darf zu trainieren. Der Kenntnisstand 
des eingesetzten Personals ist durch 
regelmäßige Unterweisungen innerhalb 
der rechtlich vorgegebenen Fristen zu 
aktualisieren. 

onsweitergabe bzgl. einer Tätigkeit wird 
als Unterweisung bezeichnet. Darüber 
sollte dieser Abschnitt mit Angaben zur 
Fachkunde ergänzt werden 
Neben der Unterweisung ist eine Über-
prüfung der Kenntnisse wichtig. Dies 
sollte ergänzt werden. 
Ergänzungsvorschlag: 
… ist zuverlässig zu vermitteln, zu ü-
berprüfen und bei Bedarf zu trainieren. 
Begründung: Der Begriff „unterweisen“ 
wird übernommen. Weitere Angaben 
zur geforderten Fachkunde entspre-
chen nicht dem Detaillierungsgrad von 
Modul 9. Die Forderung einer generel-
len Überprüfung der Kenntnisse für in 
Kontrollbereichen eingesetztes Perso-
nal ist weder rechtlich begründbar noch 
entspricht sie der Betriebspraxis 

Verhalten zu unterweisen. Das notwen-
dige Wissen über angemessene Ver-
haltensweisen und Schutzmaßnahmen 
ist zuverlässig zu vermitteln und bei 
Bedarf zu trainieren. Der Kenntnisstand 
des eingesetzten Personals ist durch 
regelmäßige Unterweisungen innerhalb 
der rechtlich vorgegebenen Fristen zu 
aktualisieren. 

2.2 Organisation des Strahlenschutz-
personals 

   2.2 Organisation des Strahlenschutz-
personals 

2.2 (1)  In einer Darstellung der Organisation 
des Strahlenschutzpersonals sind die 
gemäß den Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung bestellten Strahlen-
schutzbeauftragten anzugeben und die 
ihnen übertragenen Aufgaben, Befug-
nisse, Pflichten sowie ihr innerbetriebli-
cher Entscheidungsbereich festzule-
gen. 

329 (18) VdTÜV Der Text unter Punkt 2.2 (1) sollte ent-
sprechend der gängigen Praxis wie 
folgt ergänzt werden: 
„… sind gemäß den Vorgaben der 
Strahlenschutzverordnung der Strah-
lenschutzverantwortliche und die 
bestellten Strahlenschutzbeauftragten 
anzugeben …“. 

2.2 (1) In einer Darstellung der Organisation 
des Strahlenschutzpersonals sind die 
gemäß den Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung der Strahlenschutz-
verantwortliche und die bestellten 
Strahlenschutzbeauftragten anzugeben 
und die ihnen übertragenen Aufgaben, 
Befugnisse, Pflichten sowie ihr innerbe-
trieblicher Entscheidungsbereich fest-
zulegen. 

Hinweis In der Praxis gibt es entsprechend der 
jeweiligen Organisationsstruktur der 
Anlagen die Alternativen: 
- einen vom Strahlenschutzverant-

wortlichen benannten Strahlen-

   Hinweis In der Praxis gibt es entsprechend der 
jeweiligen Organisationsstruktur der 
Anlagen die Alternativen: 
- einen vom Strahlenschutzverant-

wortlichen benannten Strahlen-
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schutzbeauftragten mit einer Anzahl 
von Stellvertretern, deren Entschei-
dungsbereiche eindeutig festgelegt 
sind, 

- mehrere vom Strahlenschutzver-
antwortlichen benannte Strahlen-
schutzbeauftragte,  mit festgelegten, 
getrennten Entscheidungsberei-
chen, die ebenfalls jeweils Stellver-
treter haben. 

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der 
Begriff „Strahlenschutzbeauftragter“ im 
Singular in dem Sinne verwendet, dass 
der für den jeweiligen Entscheidungs-
bereich verantwortliche Strahlen-
schutzbeauftragte gemeint ist. 

schutzbeauftragten mit einer Anzahl 
von Stellvertretern, deren Entschei-
dungsbereiche eindeutig festgelegt 
sind, 

- mehrere vom Strahlenschutzver-
antwortlichen benannte Strahlen-
schutzbeauftragte,  mit festgelegten, 
getrennten Entscheidungsberei-
chen, die ebenfalls jeweils Stellver-
treter haben. 

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der 
Begriff „Strahlenschutzbeauftragter“ im 
Singular in dem Sinne verwendet, dass 
der für den jeweiligen Entscheidungs-
bereich verantwortliche Strahlen-
schutzbeauftragte gemeint ist. 

329 (19) VdTÜV Zu Punkt 2.2 (2) ist anzumerken: An-
forderungen an die Fachkunde stellen 
auch Richtlinien, wie bspw. die „Richtli-
nie über die im Strahlenschutz erforder-
liche Fachkunde“ oder die „Richtlinie für 
den Fachkundenachweis von Kern-
kraftwerkspersonal“. Deshalb sollte der 
Text wie folgt ergänzt werden: 
„ Das Strahlenschutzpersonal muss zur 
Durchführung seiner Aufgaben über die 
im Atomgesetz, in der Strahlenschutz-
verordnung und den entsprechenden 
Richtlinien geforderte Fachkunde ver-
fügen.“  

2.2 (2)  Das Strahlenschutzpersonal muss zur 
Durchführung seiner Aufgaben über die 
im Atomgesetz und in der Strahlen-
schutzverordnung geforderte Fachkun-
de verfügen. 

335 (5)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 2.2 (2) Formulierung 
Im ersten Halbsatz „...geforderte Fach-
kunde verfügen...“ streichen. (K3) 
 

2.2 (2) Das Strahlenschutzpersonal muss zur 
Durchführung seiner Aufgaben über die 
im Atomgesetz, und in der Strahlen-
schutzverordnung und den entspre-
chenden Richtlinien geforderte Fach-
kunde verfügen. 

2.2 (3)  Das Strahlenschutzpersonal ist in die 
Betriebsorganisation so einzuordnen 
und so auszustatten, dass es im Hin-

329 (20) VdTÜV Der Text unter Punkt 2.2 (3) sollte wie 
folgt präzisiert werden: 

2.2 (3) Das Strahlenschutzpersonal ist in die 
Betriebsorganisation so einzuordnen 
und so auszustatten, dass es im Hin-



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

18 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

blick auf seine sicherheitstechnisch be-
deutsamen Aufgaben ausreichende 
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit 
sowie ausreichende Ressourcen zur 
Wahrnehmung seiner Funktionen hat. 
Insbesondere darf das Strahlenschutz-
personal bei der Erfüllung seiner Pflich-
ten nicht behindert und wegen deren 
Erfüllung nicht benachteiligt werden.  

„Das Strahlenschutzpersonal ist in die 
Betriebsorganisation so einzubinden 
und so auszustatten, dass es im Hin-
blick auf die erforderliche Vorsorge 
gegen Schäden durch die Errichtung 
und den Betrieb der Anlage ausrei-
chende Handlungsfunktion und Ent-
scheidungsfreiheit sowie ausreichende 
Ressourcen zur Wahrnehmung seiner 
Funktionen hat“. 

blick auf seine sicherheitstechnisch be-
deutsamen Aufgabendie erforderliche 
Vorsorge gegen  Schäden durch die Er-
richtung und den Betrieb der Anlage 
ausreichende Handlungs- funktion und 
Entscheidungsfreiheit sowie ausrei-
chende Ressourcen zur Wahrnehmung 
seiner Funktionen hat. Insbesondere 
darf das Strahlenschutzpersonal bei der 
Erfüllung seiner Pflichten nicht behin-
dert und wegen deren Erfüllung nicht 
benachteiligt werden. 

2.2 (4)  Der Strahlenschutzbeauftragte muss di-
rekte Vortragsberechtigung bei der Be-
triebsleitung haben. 

   2.2 (4) Der Strahlenschutzbeauftragte muss di-
rekte Vortragsberechtigung bei der Be-
triebsleitung haben. 

2.2 (5)  Der Strahlenschutzbeauftragte muss 
aufgrund seiner organisatorischen Stel-
lung in der Lage sein, die Unterbre-
chung der Durchführung von Tätigkei-
ten veranlassen zu können, wenn der 
Schutz der Beschäftigten, der Umwelt 
oder der Öffentlichkeit vor den Gefah-
ren ionisierender Strahlung dies erfor-
dern und sonstige schwerwiegende 
Gründe sicherheitstechnischer Art die-
sem nicht widersprechen.  

   2.2 (5) Der Strahlenschutzbeauftragte muss 
aufgrund seiner organisatorischen Stel-
lung in der Lage sein, die Unterbre-
chung der Durchführung von Tätigkei-
ten veranlassen zu können, wenn der 
Schutz der Beschäftigten, der Umwelt 
oder der Öffentlichkeit vor den Gefah-
ren ionisierender Strahlung dies erfor-
dern und sonstige schwerwiegende 
Gründe sicherheitstechnischer Art die-
sem nicht widersprechen. 

2.3 Gemeinsame Anforderungen für die 
Sicherheitsebenen 1-4 

   2.3 Gemeinsame Anforderungen für die 
Sicherheitsebenen 1-4 

2.3 (1)  Bei allen Personen, die sich im Kon-
trollbereich aufhalten, sind die Körper-
dosen zu ermitteln.  

   2.3 (1) Bei allen Personen, die sich im Kon-
trollbereich aufhalten, sind die Körper-
dosen zu ermitteln. 

2.3 (2)  Beim Verlassen des Kontrollbereiches 
ist jede Person einer Konta-
minationskontrolle zu unterziehen und 
bei festgestellter Kontamination zu de-
kontaminieren. Bei einem Verdacht auf 

329 (21) VdTÜV Zu Punkt 2.3 (2) ist anzumerken: Da es 
auch in einem Kernkraftwerk einen 
Kontrollbereich ohne offene radioaktive 
Stoffe geben kann (z.B. ein temporärer 
Kontrollbereich auf dem Betriebsgelän-

2.3 (2) Beim Verlassen des Kontrollbereiches 
ist jede Person einer Konta-
minationskontrolle zu unterziehen und 
bei festgestellter Kontamination zu de-
kontaminieren. Bei einem Verdacht auf 
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Inkorporation ist die betreffende Person 
einer Inkorporationsmessung zu unter-
ziehen. Ggf. ist die Personen- und Or-
gandosis zu ermitteln und zu dokumen-
tieren.  

de bei einer Transportbereitstellung), 
sollte die Forderung aus Punkt 2.3 (2) 
nur auf Bereiche mit offenen radioakti-
ven Stoffen begrenzt werden. 
Ergänzungsvorschlag: 
Beim Verlassen des Kontrollbereichs, 
in dem offene radioaktive Stoffe vor-
handen sind, ist jede Person … 
Begründung: Der Formulierungsvor-
schlag stellt eine Einschränkung der 
Anforderung dar, die nicht dem Anfor-
derungsziel entspricht. 

Inkorporation ist die betreffende Person 
einer Inkorporationsmessung zu unter-
ziehen. Ggf. ist die Personen- und Or-
gandosis zu ermitteln und zu dokumen-
tieren. 

2.3 (3)  Bereiche, in denen die Gefahr einer 
Kontaminationsverschleppung besteht, 
sind zu dekontaminieren; bis zur De-
kontamination sind sie vom Strahlen-
schutzpersonal als Kontaminationszone 
deutlich sichtbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen sowie abzugrenzen. 

329 (22) VdTÜV Die Forderung aus Punkt 2.3 (3) kann 
in ihrer absoluten Form kontraproduktiv 
sein.  
Es ist nicht im Sinne des Schutzziels, 
einen Bereich mit hoher Ortsdosis-
leistung und offener Kontamination zu 
dekontaminierten, wenn mögliche Kon-
taminationsverschleppungen auf ande-
re Weise beherrscht werden (z.B. ge-
staffelte Kleiderschutzzonen). Dadurch 
können ggf. hohe Strahlenexpositionen 
des Dekontaminationspersonals ver-
mieden werden. 
Änderungsvorschlag: 
Bereiche, aus denen Kontamination 
in niedriger kontaminierte Bereiche 
so verschleppt werden kann, dass 
dort zum Erreichen der Schutzziele 
Dekontaminationsmaßnahmen er-
forderlich werden, sind zu dekontami-
nieren, sofern dem nicht das Schutz-
ziel „Dosisminimierung“ entgegen-
steht. 
Begründung: Das Gebot der Dosisre-
duzierung ist übergreifend bereits in 
1.1 (1) enthalten, die gebotene Abwä-

2.3 (3) Bereiche, in denen die Gefahr einer 
Kontaminationsverschleppung besteht, 
sind zu dekontaminieren; bis zur De-
kontamination sind sie vom Strahlen-
schutzpersonal als Kontaminationszone 
deutlich sichtbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen sowie abzugrenzen. 
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gung ist bei der Durchführung von Tä-
tigkeiten – auch zur Dekontamination- 
ist Gegenstand von Kapitel 2.3.1. Durch 
den Änderungsvorschlag würde die 
Forderung zu stark eingeschränkt. 

2.3 (4)  Der Weiterverbreitung von Konta-
minationen durch Personen und Ge-
genstände ist durch vorbeugende Maß-
nahmen (z. B. Wechseln von Schutz-
kleidung, Überwachung des Heraus-
bringens von Gegenständen) entgegen 
zu wirken. 

   2.3 (4) Der Weiterverbreitung von Konta-
minationen durch Personen und Ge-
genstände ist durch vorbeugende Maß-
nahmen (z. B. Wechseln von Schutz-
kleidung, Überwachung des Heraus-
bringens von Gegenständen) entgegen 
zu wirken. 

2.3 (5)  Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich 
bedingte Oberflächenkontaminationen 
nicht vermieden werden können, sind 
Oberflächenkontaminationen auf ein 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls erreichbares Maß zu re-
duzieren und technische und organisa-
torische Maßnahmen zum Schutz des 
Personals zu treffen. 

   2.3 (5) Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich 
bedingte Oberflächenkontaminationen 
nicht vermieden werden können, sind 
Oberflächenkontaminationen auf ein 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls erreichbares Maß zu re-
duzieren und technische und organisa-
torische Maßnahmen zum Schutz des 
Personals zu treffen. 

2.3 (6)  Die Strahlenschutzmaßnahmen bei der 
Lagerung und Handhabung radioaktiver 
Stoffe sind vom Strahlenschutzbeauf-
tragten festzulegen und deren ord-
nungsgemäße Durchführung zu über-
wachen. 

   2.3 (6) Die Strahlenschutzmaßnahmen bei der 
Lagerung und Handhabung radioaktiver 
Stoffe sind vom Strahlenschutzbeauf-
tragten festzulegen und deren ord-
nungsgemäße Durchführung zu über-
wachen. 

2.3 (7)  Wesentliche Ergebnisse und Befunde 
aus der Strahlenschutzkontrolle bei 
Routinemessungen, Instandhaltungs- 
und Änderungsarbeiten sind zu doku-
mentieren und an einer zentralen Stelle 
aufzubewahren, die jederzeit für den 
Strahlenschutzbeauftragten oder für 
von ihm beauftragtes fachkundiges 
Personal zugängig sein muss. Art, Um-
fang und Aufbewahrungsfristen dieser 

329 (23) VdTÜV Unter Punkt 2.3 (7) sollte im ersten 
Satz der Begriff „Strahlenschutzkontrol-
le“ durch „Strahlenschutzüberwachung“ 
präzisiert werden. 

2.3 (7) Wesentliche Ergebnisse und Befunde 
aus der Strahlenschutzkontrolle Strah-
lenschutzüberwachung bei Routine-
messungen, Instandhaltungs- und Än-
derungsarbeiten sind zu dokumentieren 
und an einer zentralen Stelle aufzube-
wahren, die jederzeit für den Strahlen-
schutzbeauftragten oder für von ihm 
beauftragtes fachkundiges Personal 
zugängig sein muss. Art, Umfang und 
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Unterlagen sind festzulegen. Aufbewahrungsfristen dieser Unterla-
gen sind festzulegen. 

2.3.1 Planung, Durchführung und Nachbe-
reitung von Tätigkeiten 

335 (6)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 2.3.1 
Ergänzen um: „Alle Arbeiten in Kon-
trollbereichen sind unter Mitwirkung der 
Strahlenschutzorganisation zu planen 
und durchzuführen. Für Arbeiten, die 
nennenswerte Individual- oder Kollek-
tivdosen erwarten lassen, sind  
a) die Strahlenschutzmaßnahmen ra-

diologisch zu bewerten und bei 
verschiedenen Lösungsvarianten 
gegeneinander abzuwägen sowie 
die Entscheidung unter Berück-
sichtigung der mit dem Strahlen-
schutz möglicherweise konkurrie-
renden Ziele der Arbeiten nach-
vollziehbar darzulegen,  

b) das Auftreten von Störungen und 
die Beseitigung bzw. Abschirmung 
von Strahlenquellen in Betracht zu 
ziehen.“ (K1) 

Absatz a) ist erforderlich, um das Vor-
gehen in Konfliktfällen zwischen „zu-
sätzlicher Dosis“ und „zusätzlichem Si-
cherheitsgewinn“ (z.B. durch Prüfun-
gen, Instandhaltungsmaßnahmen) zu 
regeln. Absatz b) soll bewirken, dass 
bei der Planung auch potentielle Stö-
rungen einbezogen werden. 
Anmerkung: Ergänzungsvorschlag wird 
ab dem 2. Satz inhaltlich als neue Ziffer 
2.3.1 (4) aufgenommen. Der 1. Satz ist 
inhaltlich durch Ziffer 2.3.1 (1) abge-
deckt. 

2.3.1 Planung, Durchführung und Nachbe-
reitung von Tätigkeiten 

 (1) Arbeitsabläufe, bei denen mit einer 
nennenswerten Strahlenexposition des 
Personals zu rechnen ist, sind so zu 
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planen, daß die Strahlenbelastung des 
Personals so gering wie möglich bleibt. 
Entsprechende Anweisungen sind in 
geeigneter Form möglichst vollständig 
festzuhalten 

 
(2) Arbeitsabläufe Tätigkeiten, bei de-
nen die Verfügbarkeit sicherheitstech-
nisch wichtiger Systeme eingeschränkt 
wird, sind sorgfältig zu planen und in 
geeigneter Form zu dokumentieren. 
möglichst vollständig festzuhalten. 

     

2.3.1 (1)  Alle Tätigkeiten in Kontrollbereichen 
sind unter Beteiligung des Strahlen-
schutzbeauftragten zu planen und 
durchzuführen.  

329 (24) VdTÜV Unter dem geänderten Punkt 2.3.1 (1) 
wird nicht mehr deutlich, dass es in der 
Praxis für den Strahlenschutz von gro-
ßer Bedeutung ist, den Strahlenschutz-
beauftragten möglichst früh in die Pla-
nung einzubinden. 
Ergänzungsvorschlag (alter Text): 
Die Beteiligung des Strahlenschutzbe-
auftragten hat so frühzeitig zu erfolgen, 
dass die Belange des Strahlenschutzes 
bereits in der Planungsphase berück-
sichtigt werden können. 
Begründung: Anforderung ist durch die 
IWRS II geregelt, zu der hier nur die 
übergeordneten Anforderungen gestellt 
werden 

2.3.1 (1) Alle Tätigkeiten in Kontrollbereichen 
sind unter Beteiligung des Strahlen-
schutzbeauftragten zu planen und 
durchzuführen.  

2.3.1 (2)  Arbeitsaufträge für Tätigkeiten in Kon-
trollbereichen bedürfen der Prüfung und 
schriftlichen Zustimmung durch den 
Strahlenschutzbeauftragten. Hierbei hat 
er die erforderlichen Strahlenschutz- 
und Überwachungsmaßnahmen hin-
sichtlich Direktstrahlung, Kontamination 
und Inkorporation festzulegen. Bei zur 
Beherrschung oder zur Minderung der 
Auswirkungen von Ereignissen und Er-

335 (7)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 2.3.1 (2) Satz 3 
Verständlicher: „...verzichtet werden, 
wenn die Situation kurzfristig eine si-
cherheitsgerichtete Aktion erfordert.“ 
(K3) 
 

2.3.1 (2) Arbeitsaufträge für Tätigkeiten in Kon-
trollbereichen bedürfen der Prüfung und 
schriftlichen Zustimmung durch den 
Strahlenschutzbeauftragten. Hierbei hat 
er die erforderlichen Strahlenschutz- 
und Überwachungsmaßnahmen hin-
sichtlich Direktstrahlung, Kontamination 
und Inkorporation festzulegen. Bei zur 
Beherrschung oder zur Minderung der 
Auswirkungen von Ereignissen und Er-
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eignisabläufen auf den Sicherheitsebe-
nen 3 und 4 erforderlichen Tätigkeiten 
kann im Ausnahmefall auf die schriftli-
che Form der Zustimmung vor Tätig-
keitsbeginn verzichtet werden, wenn 
dies in der gegebenen Situation als si-
cherheitstechnisch erforderlich anzuse-
hen ist.  

eignisabläufen auf den Sicherheitsebe-
nen 3 und 4 erforderlichen Tätigkeiten 
kann im Ausnahmefall auf die schriftli-
che Form der Zustimmung vor Tätig-
keitsbeginn verzichtet werden, wenn 
die Situation kurzfristig eine sicher-
heitsgerichtete Aktion erfordert.dies in 
der gegebenen Situation als sicher-
heitstechnisch erforderlich anzusehen 
ist. 

2.3.1 (3)  Durch den Strahlenschutzbeauftragten 
sind Kriterien für die Erfordernisse be-
stimmter Strahlenschutzmaßnahmen 
gemäß Ziffer 2.3.1 (2) wie z.B.  
- der Verwendung von Strahlen-

schutzhilfsmitteln, wie temporären 
Abschirmungen und persönlicher 
Schutzausrüstung, 

- des Einsatzes fernbedienbar Ar-
beitsmitteln, 

- Maßnahmen zur Dekontamination, 
- Maßnahmen zur Reduzierung der 

Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung 
der Arbeiten an inaktiven Modellen 
bei stark strahlenden Komponen-
ten), 

festzulegen. 

   2.3.1 (3) Durch den Strahlenschutzbeauftragten 
sind Kriterien für die Erfordernisse be-
stimmter Strahlenschutzmaßnahmen 
gemäß Ziffer 2.3.1 (2) wie z.B.  
- der Verwendung von Strahlen-

schutzhilfsmitteln, wie temporären 
Abschirmungen und persönlicher 
Schutzausrüstung, 

- des Einsatzes fernbedienbar Ar-
beitsmitteln, 

- Maßnahmen zur Dekontamination, 
- Maßnahmen zur Reduzierung der 

Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung 
der Arbeiten an inaktiven Modellen 
bei stark strahlenden Komponen-
ten), 

festzulegen. 

    Vgl. RSK-Kommentar zu 2.3.1 2.3.1 (4) Für Tätigkeiten, die nennenswerte Indi-
vidual- oder Kollektivdosen erwarten 
lassen, sind  
a) die Strahlenschutzmaßnahmen ra-

diologisch zu bewerten und bei 
verschiedenen Lösungsvarianten 
gegeneinander abzuwägen sowie 
die Entscheidung unter Berück-
sichtigung der mit dem Strahlen-
schutz möglicherweise konkurrie-
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renden Ziele der Arbeiten nach-
vollziehbar darzulegen und  

b) das Auftreten von Störungen und 
die Beseitigung bzw. Abschirmung 
von Strahlenquellen in Betracht zu 
ziehen. 

2.3.1 (4)  (3) Schwierige Arbeiten an Komponen-
ten, bei denen eine hohe Strahlenbe-
lastungexposition erwartet wird, sollten 
sind so weit wie unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls möglich 
mechanisiert zu mechanisieren. 
Schwierige Arbeiten an Komponenten, 
bei denen eine hohe Strahlenexposition 
erwartet wird, sind vorher zu erprobt 
erproben und geübt werden zu üben, 
ggf. an Modellen der Komponenten, 
wenn hierdurch eine nennenswerte 
Herabsetzung der Strahlenbelastun-
gexposition erreichbar ist. 

329 (25) VdTÜV Im zweiten Satz des Punkts 2.3.1 (4) 
sollte der Passus „Schwierige Arbeit an 
Komponenten, bei denen eine hohe 
Strahlenexposition erwartet wird“ ent-
sprechend der Begriffsbestimmung in 
der IWRS II-Richtlinie durch den Begriff 
„dosisintensive Tätigkeit“ ersetzt wer-
den. Gleiches gilt für den Passus „Tä-
tigkeit in Bereichen nennenswerter 
Ortsdosisleistung“ oder „Tätigkeit, bei 
denen mit nennenswerter Ortsdosis-
leistung zu rechnen ist“  unter den 
Punkten 2.3.1 (5) bzw. 2.3.1 (6). 
Begründung: Begrifflichkeit wird für 
2.3.1 (4) insgesamt übernommen. Bei 
2.3.1 (5) und (6) ist die ursprüngliche 
Differenzierung erforderlich, da dort die 
übergeordneten Anforderungen zur 
Festlegung des Strahlenschutzverfah-
rens nach IWRS II getroffen werden. 

2.3.1 (5) Arbeiten Dosisintensive Tätigkeiten an 
Komponenten, bei denen eine hohe 
Strahlenbelastungexposition erwartet 
wird,  sind so weit wie unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzel-
falls möglich zu mechanisieren. 
Schwierige Arbeiten dosisintensive Tä-
tigkeiten an Komponenten, bei denen 
eine hohe Strahlenexposition erwartet 
wird, sind vorher zu erproben und geübt 
werden zu üben, ggf. an Modellen der 
Komponenten, wenn hierdurch eine 
nennenswerte Herabsetzung der Strah-
lenexposition erreichbar ist. 

Vgl. Kommentar zu 2.3.1 (4) 2.3.1 (5)  Für Tätigkeiten in Bereichen mit nen-
nenswerter Ortsdosisleistung sind bei 
der Planung der Tätigkeit die bei ihrer 
Durchführung zu erwartenden Individu-
al- und Kollektivdosen abzuschätzen. 

  

 

2.3.1 (6) Für Tätigkeiten in Bereichen mit nen-
nenswerter Ortsdosisleistung sind bei 
der Planung der Tätigkeit die bei ihrer 
Durchführung zu erwartenden Individu-
al- und Kollektivdosen abzuschätzen. 

2.3.1 (6)  Für Tätigkeiten, bei denen mit nen-
nenswerten Strahlenexpositionen zu 
rechnen ist, ist durch den Strahlen-
schutzbeauftragten ein Plan zur tätig-
keitsbezogenen Erfassung der Indivi-
dualdosis des eingesetzten Personals 

  Vgl. Kommentar zu 2.3.1 (4) 2.3.1 (7) Für Tätigkeiten, bei denen mit nen-
nenswerten Strahlenexpositionen zu 
rechnen ist, ist durch den Strahlen-
schutzbeauftragten ein Plan zur tätig-
keitsbezogenen Erfassung der Indivi-
dualdosis des eingesetzten Personals 
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zu erstellen. zu erstellen. 

2.3.1 (7)  Vor der Aufnahme einer Tätigkeit in 
Kontrollbereichen sind die beteiligten 
Personen über die radiologische Situa-
tion an ihren Arbeitsplätzen sowie über 
die zu ergreifenden Strahlenschutz-
maßnahmen zu unterweisen.  

   2.3.1 (8) Vor der Aufnahme einer Tätigkeit in 
Kontrollbereichen sind die beteiligten 
Personen über die radiologische Situa-
tion an ihren Arbeitsplätzen sowie über 
die zu ergreifenden Strahlenschutz-
maßnahmen zu unterweisen.  

2.3.1 (8)  Eine Tätigkeit im Kontrollbereich darf 
erst aufgenommen werden, wenn der 
Strahlenschutzbeauftragte dies gestat-
tet hat. 

   2.3.1 (9) Eine Tätigkeit im Kontrollbereich darf 
erst aufgenommen werden, wenn der 
Strahlenschutzbeauftragte dies gestat-
tet hat. 

2.3.1 (9)  Der Strahlenschutzbeauftragte hat da-
für zu sorgen, dass bei Tätigkeiten in 
Kontrollbereichen die festgelegten 
Strahlenschutzmaßnahmen eingehalten 
werden. Gegebenenfalls sind die Tätig-
keiten durch das Strahlenschutzperso-
nal am Arbeitsplatz zu überwachen und 
zu unterstützen. 

   2.3.1 (10) Der Strahlenschutzbeauftragte hat da-
für zu sorgen, dass bei Tätigkeiten in 
Kontrollbereichen die festgelegten 
Strahlenschutzmaßnahmen eingehalten 
werden. Gegebenenfalls sind die Tätig-
keiten durch das Strahlenschutzperso-
nal am Arbeitsplatz zu überwachen und 
zu unterstützen. 

2.3.1 (10) Für Tätigkeiten, bei denen mit nen-
nenswerten Strahlenexpositionen zu 
rechnen ist, sind die Strahlenschutz-
maßnahmen und die Ergebnisse der 
Dosisüberwachung zu dokumentieren. 
Nach Abschluss der Tätigkeiten sind 
die Ergebnisse der Dosisüberwachung 
mit den gemäß Ziffer 2.2.1 (6) festzule-
genden Planungswerten zu verglei-
chen, um den Erfahrungsrückfluss für 
zukünftige Tätigkeiten zu gewährleis-
ten. 

329 (26) VdTÜV Der unter Punkt 2.3.1 (1) zitierte Punkt 
2.2.1 (6) existiert nicht. Der Verweis ist 
anzupassen. 

2.3.1 (11) Für Tätigkeiten, bei denen mit nen-
nenswerten Strahlenexpositionen zu 
rechnen ist, sind die Strahlenschutz-
maßnahmen und die Ergebnisse der 
Dosisüberwachung zu dokumentieren. 
Nach Abschluss der Tätigkeiten sind 
die Ergebnisse der Dosisüberwachung 
mit den gemäß Ziffer 2.2.1 (6)2.3.1 (7) 
festzulegenden Planungswerten zu 
vergleichen, um den Erfahrungsrück-
fluss für zukünftige Tätigkeiten zu ge-
währleisten. 

2.3.1 (11) Bei wiederkehrenden Tätigkeiten in 
Kontrollbereichen sind bauliche und 
technische Vorrichtungen sowie geeig-
nete Arbeitsverfahren vorzusehen, um 
die Dosis für das beteiligte Personal zu 

   2.3.1 (12) Bei wiederkehrenden Tätigkeiten in 
Kontrollbereichen sind bauliche und 
technische Vorrichtungen sowie geeig-
nete Arbeitsverfahren vorzusehen, um 
die Dosis für das beteiligte Personal zu 
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reduzieren und jede unnötige Strahlen-
exposition zu vermeiden. Die für wie-
derkehrende Tätigkeiten festgelegten 
Strahlenschutzmaßnahmen sind regel-
mäßig auf ihre Wirksamkeit und 
Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. 

reduzieren und jede unnötige Strahlen-
exposition zu vermeiden. Die für wie-
derkehrende Tätigkeiten festgelegten 
Strahlenschutzmaßnahmen sind regel-
mäßig auf ihre Wirksamkeit und 
Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. 

2.3.1 (12) Am Beginn eines Kalenderjahres ist 
durch den Strahlenschutzbeauftragten 
eine Übersicht über die im vergange-
nen Jahr für die einzelnen dosisintensi-
ven Tätigkeiten angefallenen Individual- 
und Kollektivdosen zu erstellen und zu 
bewerten. Insbesondere sind die Fälle 
zu überprüfen, in denen die Individual- 
oder Kollektivdosis von den Planungs-
werten deutlich abweicht. 

   2.3.1 (13) Am Beginn eines Kalenderjahres ist 
durch den Strahlenschutzbeauftragten 
eine Übersicht über die im vergange-
nen Jahr für die einzelnen dosisintensi-
ven Tätigkeiten angefallenen Individual- 
und Kollektivdosen zu erstellen und zu 
bewerten. Insbesondere sind die Fälle 
zu überprüfen, in denen die Individual- 
oder Kollektivdosis von den Planungs-
werten deutlich abweicht. 

2.4 
Spezifische Anforderungen  
(Sicherheitsebenen 1 und 2)  

   2.4 Spezifische Anforderungen  
(Sicherheitsebenen 1 und 2)  

2.4 (1)  Das Betreten und Verlassen der Kon-
trollbereiche darf grundsätzlich nur un-
ter Aufsicht des Strahlenschutzbeauf-
tragten oder durch von ihm beauftrag-
tes fachkundiges Personal oder durch 
geeignete automatisierte Verfahren ge-
schehen. Ausnahmen (z.B. für den A-
larmfall) sind in den Betriebsordnungen 
festzulegen. 

329 (27) VdTÜV Der Text unter Punkt 2.4 (1) sollte ent-
sprechend der gängigen Praxis wie 
folgt geändert werden: 
„ … Das Betreten und Verlassen der 
Kontrollbereiche darf grundsätzlich nur 
unter Kontrolle des Strahlenschutzbe-
auftragten oder …. erfolgen “. 
Begründung:  Der Begriff „Kontrolle“ ist 
bezüglich des Umfangs der durchzufüh-
renden Maßnahmen zu weitgehend. 

2.4 (1) Das Betreten und Verlassen der Kon-
trollbereiche darf grundsätzlich nur un-
ter Aufsicht des Strahlenschutzbeauf-
tragten oder durch von ihm beauftrag-
tes fachkundiges Personal oder durch 
geeignete automatisierte Verfahren ge-
schehen. Ausnahmen (z.B. für den A-
larmfall) sind in den Betriebsordnungen 
festzulegen. 

2.4 (2)  Der Strahlenschutzbeauftragte hat si-
cherzustellen, dass der Zutritt zu einem 
Sperrbereich nur für vorgesehene Be-
triebsvorgänge oder aus zwingenden 
betrieblichen Gründen erlaubt wird. Ein 
Sperrbereich darf nur unter Kontrolle 
des Strahlenschutzbeauftragten oder 
einer von ihm beauftragten fachkundi-

   2.4 (2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat si-
cherzustellen, dass der Zutritt zu einem 
Sperrbereich nur für vorgesehene Be-
triebsvorgänge oder aus zwingenden 
betrieblichen Gründen erlaubt wird. Ein 
Sperrbereich darf nur unter Kontrolle 
des Strahlenschutzbeauftragten oder 
einer von ihm beauftragten fachkundi-
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gen Person und erforderlichenfalls in 
seiner oder ihrer Begleitung betreten 
werden. 

gen Person und erforderlichenfalls in 
seiner oder ihrer Begleitung betreten 
werden. 

2.5 
Spezifische Anforderungen (Sicher-
heitsebenen 3 und 4)  

   2.5 Spezifische Anforderungen (Sicher-
heitsebenen 3 und 4) 

2.5 (1)  Alle Tätigkeiten zur Beherrschung, zur 
Minderung der Auswirkungen oder zur 
Beseitigung der Folgen von Ereignissen 
und Ereignisabläufen auf den Sicher-
heitsebenen 3 und 4 sind unter Beteili-
gung des Strahlenschutzbeauftragten 
zu planen. Das Strahlenschutzpersonal 
ist in die Durchführung der Tätigkeiten 
einzubeziehen. 

343 (2)  Team 7 Ziffer 2.5(1) 
Unter dieser Ziffer steht der folgende 
Text der wie angegeben korrigiert wer-
den sollte: 
„Alle Tätigkeiten zur Beherrschung, zur 
Minderung der Auswirkungen oder 
zur Beseitigung der Folgen von Ereig-
nissen und Ereignisabläufen auf den 
Sicherheitsebenen 3 und 4 sind unter 
Beteiligung des Strahlenschutzbeauf-
tragten 
zu planen und durchzuführen. Das 
Strahlenschutzpersonal ist in die Durch-
führung der 
Tätigkeiten einzubeziehen.“ 
Fraglich ist hier der zweite Satz dieser 
Ziffer. In den Anlagen übt der Schicht-
leiter auch die Funktion des Strahlen-
schutzbeauftragten aus. Warum soll 
immer separates Strahlenschutzperso-
nal (andere Leute) bei Störfällen noch 
hinzugezogen werden?  Die vorge-
schlagene Änderung lässt das offen. 
Begründung: Separates Strahlen-
schutzpersonal ist deswegen hinzuzie-
hen, um den Schichtleiter gerade in 
Stör- und Notfallsituationen von den 
Strahlenschutzaufgaben zu entlasten. 

2.5 (1) Alle Tätigkeiten zur Beherrschung, zur 
Minderung der Auswirkungen oder zur 
Beseitigung der Folgen von Ereignissen 
und Ereignisabläufen auf den Sicher-
heitsebenen 3 und 4 sind unter Beteili-
gung des Strahlenschutzbeauftragten 
zu planen. Das Strahlenschutzpersonal 
ist in die Durchführung der Tätigkeiten 
einzubeziehen. 

2.5 (2)  Die Aufgaben des Strahlenschutzper-
sonals im Hinblick auf den vorzuberei-

329 (28) VdTÜV Zu Punkt 2.5 (2) ist anzumerken: Be-
züglich einer detaillierten schriftlichen 

2.5 (2) Die Aufgaben des Strahlenschutzper-
sonals im Hinblick auf den vorzuberei-
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Festlegung für alle Ereignisse der Si-
cherheitsebene 4 wird auf die Anmer-
kungen zu Kapitel 7 verwiesen. 
Begründung: Die Forderung entspricht 
bezüglich des resultierenden Aufwan-
des den generellen Forderungen an die 
Planung von Notfallmaßnahmen und 
Notfallstrategien und ist in vollem Um-
fang in deren Planung einzubeziehen 

tenden Strahlenschutz bei Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 und 4 sind 
schriftlich festzulegen. Diese Festle-
gungen müssen auch Angaben über 
Umfang und Häufigkeit von Übungen 
des Strahlenschutzpersonals enthalten. 

343 (3)  Team 7 Ziffer 2.5(2) 
Was ist mit dem ersten Satz dieser Zif-
fer gemeint? Hat das Strahlenschutz-
personal bei Ereignissen der SiE 3 und 
4 spezielle Aufgaben oder ist damit all-
gemein der Strahlenschutz gemeint? 
Begründung: Ziffer bezieht sich speziell 
auf durch das Strahlenschutzpersonal 
wahrzunehmende Aufgaben (vgl. Be-
gründung zu Kommentar zu Ziffer 
2.5 (1). 

tenden Strahlenschutz bei Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 und 4 sind 
schriftlich festzulegen. Diese Festle-
gungen müssen auch Angaben über 
Umfang und Häufigkeit von Übungen 
des Strahlenschutzpersonals enthalten. 

3 
Kontrolle des Aktivitätsinventars 
und Aktivitätsflusses 

   3 Kontrolle des Aktivitätsinventars 
und Aktivitätsflusses 

3 (1)  Alle tatsächlichen und potenziellen 
Quellen ionisierender Strahlung, die 
aus dem  Betrieb der Anlage resultie-
ren, sind bei der Auslegung der Anlage 
zu identifizieren und entsprechend den 
Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung unter technischer und admi-
nistrativer Kontrolle zu halten. 

   3 (1) Alle tatsächlichen und potenziellen 
Quellen ionisierender Strahlung, die 
aus dem  Betrieb der Anlage resultie-
ren, sind bei der Auslegung der Anlage 
zu identifizieren und entsprechend den 
Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung unter technischer und admi-
nistrativer Kontrolle zu halten. 

3 (2)  Die Erzeugung von radioaktiven Abfäl-
len ist sowohl bezüglich ihrer Aktivität 
als auch bezüglich ihrer Menge so ge-
ring wie möglich zu halten. 

329 (29) VdTÜV Unter Punkt 3 (2) sollte statt „Erzeu-
gung von radioaktiven Abfällen“ besser 
die Formulierung „Anfall von radioakti-
ven Abfällen“ verwendet werden. 

3 (2) Der Anfall von radioaktiven Abfällen ist 
sowohl bezüglich ihrer Aktivität als auch 
bezüglich ihrer Menge so gering wie 
möglich zu halten. 

3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2    3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 
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3.1 (1)  Der Eintrag von aktivierbaren oder akti-
vierten Korrosionsprodukten in das Re-
aktorkühlmittel ist durch die Material-
auswahl sowie durch die chemische 
Fahrweise des Kühlmittels unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls so gering wie möglich zu halten. 

329 (30) VdTÜV Zu Punkt 3.1 (1) ist anzumerken: 
Die Erfahrung aus dem Betrieb der 
Konvoi-Kraftwerke hat gezeigt, dass 
insbesondere die Verwendung kobalt-
armer Stähle und der Verzicht auf Ko-
baltbasislegierungen die Ortsdosis-
leistung in den Anlagen drastisch ge-
senkt hat. An dieser Stelle ist deshalb 
wegen der herausragenden Bedeutung 
dieser Maßnahme ein zusätzlicher 
Hinweis zweckmäßig und sinnvoll. 
Ergänzender Hinweis: 
Insbesondere ist bei Werkstoffen, die 
mit dem Reaktorkühlmittel in Verbin-
dung stehen, der Kobaltgehalt zu mini-
mieren und der Einsatz von Kobaltba-
sislegierungen zu vermeiden. 
Begründung: Der Vorschlag wird als 
Hinweis zur Umsetzung der Anforde-
rung aufgenommen und entsprechend 
umformuliert 

3.1 (1) Der Eintrag von aktivierbaren oder akti-
vierten Korrosionsprodukten in das Re-
aktorkühlmittel ist durch die Material-
auswahl sowie durch die chemische 
Fahrweise des Kühlmittels unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls so gering wie möglich zu halten.  

 
    Hinweis Insbesondere lässt sich bei der Werk-

stoffwahl durch die Minimierung des 
Kobaltgehalts und die Vermeidung des 
Einsatzes von Kobaltbasislegierungen 
eine wesentliche Senkung der Ortsdo-
sisleistung erzielen. 

3.1 (2)  Ein Eintrag von Kernbrennstoff und 
Spaltprodukten in das Kühlmittel ist 
durch Qualitätssicherungsmaßnahmen 
bei der Fertigung und der Handhabung 
der Brennelemente sowie durch die Be-
triebsweise unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls so gering wie 
möglich zu halten. 

329 (31) VdTÜV Unter Punkt 3.1 (2) sollte ergänzt wer-
den: Ein Eintrag von Kernbrennstoff 
und Spaltprodukten sowie von Oxid-
schichtabplatzungen von den 
Brennstabhüllrohren in das Kühlmittel 
…Die  Begründung ist, dass in der Pra-
xis Abplatzungen von aktivierten Oxid-
schichten zu hohen Kontaminationen 
führen können, welche die Ortsdosis-
leistung in einigen Raumbereichen do-
minieren. Dies sollte berücksichtigt 

3.1 (2) Ein Eintrag von Kernbrennstoff und 
Spaltprodukten sowie von Oxidschicht-
abplatzungen von den Brennstabhüll-
rohren in das Kühlmittel ist durch Quali-
tätssicherungsmaßnahmen bei der Fer-
tigung und der Handhabung der Brenn-
elemente sowie durch die Betriebswei-
se unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls so gering wie 
möglich zu halten. 
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werden. 

3.1 (3)  Es sind Maßnahmen und Einrichtungen 
vorzusehen, mit denen Brennstabde-
fekte erkannt werden können. Durch 
Brennstabdefekte dürfen die zulässigen 
Aktivitätskonzentrationen im Haupt-
kühlmittel nicht überschritten werden. 
Bei der Fortführung des Betriebs mit 
defekten Brennstäben ist die Strahlen-
exposition des Betriebs- und Instand-
haltungspersonals während des laufen-
den Betriebs sowie bei dem nächsten 
Brennelementwechsel zu berücksichti-
gen. 

   3.1 (3) Es sind Maßnahmen und Einrichtungen 
vorzusehen, mit denen betriebsbeding-
te Brennstabdefekte erkannt werden 
können. Durch Brennstabdefekte dür-
fen die zulässigen Aktivitätskonzentra-
tionen im Hauptkühlmittel nicht über-
schritten werden. Bei der weiteren Fort-
Durchführung des Betriebs mit defekten 
Brennstäben ist die Strahlenexposition 
des Betriebs- und Instandhaltungsper-
sonals während des laufenden Betriebs 
sowie bei dem nächsten Brennele-
mentwechsel zu berücksichtigen. 

3.1 (4)  Es sind Reinigungssysteme für den 
Reaktorkühlkreislauf und für das 
Brennelementlagerbecken zu installie-
ren und bei Bedarf zu betreiben, die 
sowohl für gelöste als auch für ungelös-
te Verunreinigungen wirksam sind. 

   3.1 (4) Es sind Reinigungssysteme für den 
Reaktorkühlkreislauf und für das 
Brennelementlagerbecken zu installie-
ren und bei Bedarf zu betreiben, die 
sowohl für gelöste als auch für ungelös-
te Verunreinigungen wirksam sind. 

335 (8)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 3.1 (5) 
Anfügen: „Es sind Werte für maximal 
zulässige Leckagen in Abhängigkeit 
von Leckageort und Medium festzule-
gen.“ (K2) 

3.1 (5)  Systeme, die radioaktiv kontaminierte 
Medien enthalten, müssen Dichtheits-
anforderungen genügen, durch die die 
Weiterverbreitung von radioaktiven 
Stoffen vermieden wird. Die Wirksam-
keit von Barrieren und Rückhaltefunkti-
onen ist zu überwachen. Unter den Punkten 3.1 (5) und 3.1 (6) 

sollte das Zwei-Barrieren-Prinzip er-
wähnt werden. 
Begründung: Das Zwei-Barrieren-
Prinzip ist übergeordnet im Modul 
„Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen“, Kapitel 2.2, geregelt. 

3.1 (5) Systeme, die radioaktiv kontaminierte 
Medien enthalten, müssen Dichtheits-
anforderungen genügen, durch die die 
Weiterverbreitung von radioaktiven 
Stoffen vermieden wird. Die Wirksam-
keit von Barrieren und Rückhaltefunkti-
onen ist zu überwachen. Es sind Werte 
für maximal zulässige Leckagen in Ab-
hängigkeit von Leckageort und Medium 
festzulegen. 

3.1 (6)  Ein Eindringen und Verschleppen von 
Aktivität in angeschlossene, nicht aktivi-
tätsführende Versorgungssysteme 
(z. B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spülwas-

329 (32) VdTÜV 

Unter den Punkten 3.1 (5) und 3.1 (6) 
sollte das Zwei-Barrieren-Prinzip er-
wähnt werden. 

3.1 (6) Ein Eindringen und Verschleppen von 
Aktivität in angeschlossene, nicht aktivi-
tätsführende Versorgungssysteme (z. 
B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spülwasser- 
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ser- und Sperrwassersysteme) ist durch 
technische Maßnahmen zuverlässig zu 
verhindern (z. B. Einbau von Armatu-
ren, Anordnung der Rohrleitungsanbin-
dung, Druckstaffelung).  

Begründung: Das Zwei-Barrieren-
Prinzip ist übergeordnet im Modul 
„Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen“, Kapitel 2.2, geregelt. 

und Sperrwassersysteme) ist durch 
technische Maßnahmen zuverlässig zu 
verhindern (z. B. Einbau von Armatu-
ren, Anordnung der Rohrleitungsanbin-
dung, Druckstaffelung). 

3.1 (7)  Radioaktiv kontaminierte Wässer (z. B. 
Kühlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder 
Waschwässer) sind herkunftsspezifisch 
zu sammeln, zu behandeln und aufzu-
bereiten. Falls eine Weiterverwendung 
der Wässer in der Anlage nicht in Frage 
kommt, sind sie kontrolliert abzuleiten. 

   3.1 (7) Radioaktiv kontaminierte Wässer (z. B. 
Kühlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder 
Waschwässer) sind herkunftsspezifisch 
zu sammeln, zu behandeln und aufzu-
bereiten. Falls eine Weiterverwendung 
der Wässer in der Anlage nicht in Frage 
kommt, sind sie kontrolliert abzuleiten. 

3.1 (8)  Radioaktive Gase aus nuklearen Sys-
temen sind zu sammeln und in Gasauf-
bereitungsanlagen zu verzögern. Dabei 
sind solche Verzögerungszeiten einzu-
halten, dass die Ableitung kurzlebiger 
radioaktiver Gase nur unwesentlich zur 
Strahlenexposition beiträgt. 

   3.1 (8) Radioaktive Gase aus nuklearen Sys-
temen sind zu sammeln und in Gasauf-
bereitungsanlagen zu verzögern. Dabei 
sind solche Verzögerungszeiten einzu-
halten, dass die Ableitung kurzlebiger 
radioaktiver Gase nur unwesentlich zur 
Strahlenexposition beiträgt. 

3.1 (9)  Sammlung, Handhabung, Lagerung 
und Behandlung radioaktiver Abfall- 
und Reststoffe sind so zu gestalten, 
dass Kontaminationen und Strahlenex-
positionen des Personals unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzel-
falls so weit wie möglich verhindert 
werden. Dies ist bei der Erstellung ei-
nes Abfallbehandlungskonzepts zu be-
rücksichtigen. 

   3.1 (9) Sammlung, Handhabung, Lagerung 
und Behandlung radioaktiver Abfall- 
und Reststoffe sind so zu gestalten, 
dass Kontaminationen und Strahlenex-
positionen des Personals unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzel-
falls so weit wie möglich verhindert 
werden. Dies ist bei der Erstellung ei-
nes Abfallbehandlungskonzepts zu be-
rücksichtigen. 

3.2 Sicherheitsebene 3    3.2 Sicherheitsebene 3 

3.2 (1)  Radioaktive Wässer, die infolge von 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 an-
fallen, sind innerhalb der Anlage zu 
sammeln. Entsprechende Maßnahmen 
und Einrichtungen sind vorzusehen. Im 
Sicherheitsbehälter freigesetzte Wäs-

329 (33) VdTÜV Unter Punkt 3.2 (1) sollte anstatt von 
„radioaktiven Wässern“ besser von „ra-
dioaktiv kontaminierten Wässern“ ge-
sprochen werden. 

3.2 (1) Radioaktive Radioaktiv kontaminierte 
Wässer, die infolge von Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 anfallen, sind in-
nerhalb der Anlage zu sammeln. Ent-
sprechende Maßnahmen und Einrich-
tungen sind vorzusehen. Im Sicher-
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ser, z.B. infolge von Ereignissen mit 
Kühlmittelverlust, sind bis zur weiteren 
Behandlung so weit wie möglich inner-
halb des Sicherheitsbehälters und in 
den für die Kernkühlung erforderlichen 
Systemen einzuschließen. Die erforder-
liche Aufbereitung und Abgabe in der 
Langzeitphase muss nach einem die 
radiologischen Aspekte berücksichti-
genden Konzept erfolgen. 

heitsbehälter freigesetzte Wässer, z.B. 
infolge von Ereignissen mit Kühlmittel-
verlust, sind bis zur weiteren Behand-
lung so weit wie möglich innerhalb des 
Sicherheitsbehälters und in den für die 
Kernkühlung erforderlichen Systemen 
einzuschließen. Die erforderliche Auf-
bereitung und Abgabe in der Langzeit-
phase muss nach einem die radiologi-
schen Aspekte berücksichtigenden 
Konzept erfolgen. 

Hinweis Gemäß Kapitel 5 sind Probenahme- 
und Überwachungseinrichtungen vor-
zusehen, die es ermöglichen, ausrei-
chende Informationen über  
- die Dosisleistung (gemäß Abschnitt 

5.5.2),  
- die Aktivitätskonzentrationen in 

Raumbereichen (gemäß Abschnitt 
5.4.2) sowie über  

- die Aktivitätskonzentration in Sys-
temen und über die Wirksamkeit 
von Barrieren (gemäß Abschnitt 
5.3.2)  

auch unter Bedingungen von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 zu erhalten. 

   Hinweis Gemäß Kapitel 5 sind Probenahme- 
und Überwachungseinrichtungen vor-
zusehen, die es ermöglichen, ausrei-
chende Informationen über  
- die Dosisleistung (gemäß Abschnitt 

5.5.2),  
- die Aktivitätskonzentrationen in 

Raumbereichen (gemäß Abschnitt 
5.4.2) sowie über  

- die Aktivitätskonzentration in Sys-
temen und über die Wirksamkeit 
von Barrieren (gemäß Abschnitt 
5.3.2)  

auch unter Bedingungen von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 zu erhalten. 

3.3 Sicherheitsebene 4    3.3 Sicherheitsebene 4 

Hinweis Anforderungen an die Überwachung 
und Probenahme zur Kontrolle des Ak-
tivitätsflusses auf der Sicherheitsebene 
4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten  

   Hinweis Anforderungen an die Überwachung 
und Probenahme zur Kontrolle des Ak-
tivitätsflusses auf der Sicherheitsebene 
4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten.  

4 Baulicher und technischer Strahlen-
schutz 

   4 Baulicher und technischer Strahlen-
schutz 

4 (1)  Maßnahmen des baulichen Strahlen- 329 (34) VdTÜV Zu den Punkten 4 (1) und 4 (2) ist an- 4 (1) Maßnahmen des baulichen Strahlen-
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schutzes (z.B. gebäudetechnische 
Komponenten) zielen auf den sicheren 
Einschluss von radioaktiven Stoffen, 
auf die Abschirmung von Strahlenquel-
len und die Vermeidung von Weiter-
verbreitung radioaktiver Stoffe in der 
Anlage. 

schutzes (z.B. gebäudetechnische 
Komponenten) zielen auf den sicheren 
Einschluss von radioaktiven Stoffen, 
auf die Abschirmung von Strahlenquel-
len und die Vermeidung der Weiter-
verbreitung radioaktiver Stoffe in der 
Anlage. Hierzu gehören auch die Kon-
zeption und Anordnung von Räumen 
zur Optimierung der Aufenthaltszeiten. 

zumerken: 
Generell dienen technische Strahlen-
schutzmaßnahmen sowohl der Vermei-
dung der Weiterverbreitung radioaktiver 
Stoffe zum Schutz des Personals in der 
Anlage (4 (1)) als auch der Begrenzung 
der Strahlenexposition und Kontamina-
tion von Mensch und Umwelt (4 (2)). 
Dies sollte unter 4 (1) und 4(2) entspre-
chend ausgeführt werden. 
Begründung: In 4 (1) sind die Anforde-
rungsziele enthalten, die gemäß Kapitel 
1 der Umsetzung der im Kommentar 
angesprochenen Sicherheitsziele die-
nen. 
In 4 (2) wird zur Berücksichtigung der 
Kommentars direkt auf Ziffer 1 (1) ver-
wiesen, da dort explizit auch das Per-
sonal aufgeführt ist. 

329 (35) VdTÜV Zu den Maßnahmen des baulichen 
Strahlenschutzes gehört auch die Kon-
zeption und Anordnung von Räumen, 
die unter 4 (2) „Maßnahmen des tech-
nischen Strahlenschutzes“ aufgeführt 
ist. Hier ist eine Umordnung vorzuneh-
men. 

4 (2)  Maßnahmen des technischen Strahlen-
schutzes umfassen  
- die Verwendung von Einrichtungen, 

Systemen und Werkzeugen, 
- die Konzeption und Anordnung von 

Räumen zur Optimierung der Auf-
enthaltszeiten sowie 

- weitere Maßnahmen materieller Art 
wie Werkstoffwahl und Dekontami-
nierbarkeit.  

zur Begrenzung der Strahlenexposition 
und Kontamination von Mensch und 
Umwelt. 

329 (36) VdTÜV Der erste Spiegelstrich von 4 (2) sollte 
wie folgt ergänzt werden: 
„- die Verwendung von Einrichtungen, 
Systemen, Werkzeugen und Verfahren 
…“.   

4 (2) Maßnahmen des technischen Strahlen-
schutzes umfassen  
- die Verwendung von Einrichtungen, 

Systemen, Werkzeugen und Verfah-
ren, sowie 

- die Konzeption und Anordnung von 
Räumen zur Optimierung der Auf-
enthaltszeiten sowie 

- weitere Maßnahmen materieller Art 
wie Werkstoffwahl und Dekontami-
nierbarkeit.  

zur Begrenzung der Strahlenexposition 
und Kontamination von Mensch und 
Umwelt zur Erfüllung der Anforderun-
gen gemäß Ziffer 1 (1).. 

4.1 Übergeordnete Anforderungen    4.1 Übergeordnete Anforderungen 

4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und 2    4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.1.1 (1)  Die bauliche Gestaltung der Gebäude 
und die Ausführung und Anordnung der 

329 (37) VdTÜV Unter Punkt 4.1.1 (1) sollte der Text wie 4.1.1 (1) Bei der Planung baulicher und techni-
scher Maßnahmen des Strahlenschut-
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folgt präzisiert werden: 
Bei der Planung … ist von einer Do-
sisleistung infolge eines langjährigen 
Betriebs der Anlage auszugehen.  
Begründung: Der Änderungsvorschlag 
stellt keine Präzisierung dar. 

Komponenten hat so zu erfolgen, dass 
bei späteren Inspektions-, Wartungs- 
und Reparaturarbeiten sowie bei wie-
derkehrenden Prüfungen die Arbeiten 
zuverlässig ausgeführt werden können 
und die Strahlenbelastung für das Per-
sonal so gering wie möglich bleibt. Ins-
besondere sind ausreichende Zugäng-
lichkeit, Abschirmung der Zugangs- und 
Transportwege sowie geeignete Vor-
kehrungen für die Ausführung von De-
kontaminationsarbeiten, auch an Behäl-
tern und Rohrleitungssystemen (z.B. 
durch mechanische Reinigung und 
Spülung), sicherzustellen. Bei der Pla-
nung der vorgesehenen Maßnahmen 
ist von einem nach langjährigem Be-
trieb für diese Bauausführung zu erwar-
tenden Strahlenpegel auszugehen. Bei 
der Planung baulicher und technischer 
Maßnahmen des Strahlenschutzes ist 
eine Erhöhung des Strahlenpegels in 
begehbaren Bereichen infolge langjäh-
rigen Betriebs der Anlage zu berück-
sichtigen. 

329 (38) VdTÜV Die Begründung für die Streichung im 
Ursprungstext ist nicht verständlich. Die 
genannten Anforderungen im ursprüng-
lichen Text sind Anforderungen an den 
Strahlenschutz bzgl. der Auslegung (Ti-
tel Modul 9: Anforderungen an den 
Strahlenschutz). 
Begründung: Die gestrichenen Anforde-
rungen sind teilweise übergeordnet im 
Modul 1 enthalten und müssen imn un-
tergeordneten Modulen nicht erneut 
aufgenommen werden. 
Anforderungen, die nicht im Modul 1 
übergeordnet geregelt sind, wurden an 
andere Stelle im Modul aufgenommen. 
Zum ersten Satz:  
- „zuverlässige Ausführung der Arbei-

ten“ ist nicht spezifisch auf den 
Strahlenschutz zu beziehen, son-
dern als übergeordnete Sicherheits-
anforderung durch Modul 1 „Grund-
legende Sicherheitsanforderungen“ 
abgedeckt. 

- Die Anforderung an die Begrenzung 
der Strahlenexposition des Perso-
nals im  1 Satz ist übergeordnet in 
Ziffer 1.1 (1) enthalten. 

Die Anforderungen von Satz 2 sind in 
Einzelanforderungen konkretisiert in 
4.1.1 (2), 4.1.1 (5) und 4.1.1 (7)..  

zes ist eine Erhöhung des Strahlenpe-
gels in begehbaren Bereichen infolge 
langjährigen Betriebs der Anlage zu be-
rücksichtigen. 
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4.1.1 (2)  Bei der baulichen Gestaltung der Anla-
ge sowie bei der Konstruktion und An-
ordnung insbesondere Aktivität führen-
der Komponenten ist auch zu berück-
sichtigen, dass deren Austausch wäh-
rend der Betriebszeit eines Kernkraft-
werks notwendig werden kann. Die 
deshalb zu treffenden Vorkehrungen 
müssen so geeignet sein, Komponen-
ten - soweit technisch möglich und 
sinnvoll - unzerlegt und bei möglichst 
geringer Strahlenbelastungexposition 
auszutauschen. Die zur Erfüllung dieser 
Forderungen notwendigen Maßnahmen 
dürfen sicherheitstechnischen Erforder-
nissen nicht entgegenstehen; z.B. darf 
die Möglichkeit wiederkehrender Prü-
fungen der Komponenten nicht einge-
schränkt werden. 

329 (39) VdTÜV Unter Punkt 4.1.1 (2)  sollte der Begriff 
„austauschen“ durch den umfassende-
ren Begriff „instandsetzen“ geändert 
werden. 
Begründung: Diese Anforderung be-
zieht sich ausschließlich auf den Aus-
tausch von Komponenten. Die Anforde-
rungen an die Instandsetzung sind in 
4.1.1 (6) enthalten. 

4.1.1 (2) Bei der baulichen Gestaltung der Anla-
ge sowie bei der Konstruktion und An-
ordnung insbesondere Aktivität führen-
dervon Komponenten, die Aktivität füh-
ren, ist auch zu berücksichtigen, dass 
deren Austausch während der Be-
triebszeit eines Kernkraftwerks notwen-
dig werden kann. Die deshalb zu tref-
fenden Vorkehrungen müssen geeignet 
sein, Komponenten - soweit technisch 
möglich und sinnvoll - unzerlegt und bei 
möglichst geringer Strahlenexposition 
auszutauschen. Die zur Erfüllung dieser 
Forderungen notwendigen Maßnahmen 
dürfen sicherheitstechnischen Erforder-
nissen nicht entgegenstehen; z.B. darf 
die Möglichkeit wiederkehrender Prü-
fungen der Komponenten nicht einge-
schränkt werden. 

4.1.1 (3)  Die Räume des Kontrollbereichs sind 
nach dem Verwendungszweck des 
Raumes und der Häufigkeit und Auf-
enthaltszeit von Personen einzuteilen 
und entsprechend abzuschirmen. 

329 (40) VdTÜV Unter Punkt 4.1.1 (3) sollte ergänzt 
werden:  
„Als Planungsgrundlage sind die Räu-
me des Kontrollbereichs entsprechend 
der in ihnen erwarteten Ortsdosis-
leistung zu klassifizieren.“  
Als Planungs- und Auslegungsgrundla-
ge hat sich die Klassifizierung der 
Räume des Kontrollbereichs nach 
Ortsdosisleistungen bewährt. 
Begründung: Ist in KTA 1301.1, Kap 3.1 
geregelt. 

4.1.1 (3) Die Räume des Kontrollbereichs sind 
nach dem Verwendungszweck des 
Raumes und der Häufigkeit und Auf-
enthaltszeit von Personen einzuteilen 
und entsprechend abzuschirmen. 

4.1.1 (4)  Wände, Decken und Böden von Räu-
men, in denen sich Strahlenquellen be-
finden, sind so zu bemessen, dass die 
durch Einstrahlung aus Nachbarräumen 
verursachte Ortsdosisleistung nur einen 
geringen Teil des für den betroffenen 
Raum geltenden oberen Richtwertes 

   4.1.1 (4) Wände, Decken und Böden von Räu-
men, in denen sich Strahlenquellen be-
finden, sind so zu bemessen, dass die 
durch Einstrahlung aus Nachbarräumen 
verursachte Ortsdosisleistung nur einen 
geringen Teil des für den betroffenen 
Raum geltenden oberen Richtwertes 
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der Ortsdosisleistung beträgt. der Ortsdosisleistung beträgt. 

4.1.1 (5)  Bei häufig frequentierten Räumen wie 
Fluren, Treppenhäusern sowie Hygie-
netrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an häu-
fig besetzten Arbeitsplätzen ist durch 
Abschirmung oder Abstandshaltung si-
cherzustellen, dass der Aufenthalt an 
einer solchen Stelle nicht wesentlich 
zur Strahlenexposition des Personals 
beiträgt. 

329 (41) VdTÜV Zu Punkt 4.1.1 (5) ist folgendes anzu-
merken: 
Wie das Beispiel der Konvoi-Anlagen 
zeigt, kann man eine Anlage so ausle-
gen, dass die Strahlenexposition in die-
sen geschützten Bereichen einen we-
sentlichen Teil der Jahreskollektivdosis 
ausmacht (Summe vieler kleiner Ein-
zelbeiträge). Gerade bei baulich sehr 
gut ausgelegten Anlagen ist diese For-
derung daher nicht zweckmäßig. Als 
Ergänzung ist eine Limitierung der Ex-
position für solche Personen hilfreich, 
welche sich maßgeblich in baulich ge-
schützten Bereichen aufhalten. 
Ergänzungsvorschlag: 
Für Personen, deren Strahlenexposition 
durch den Aufenthalt in solchen maß-
geblich bestimmt wird, darf die Strah-
lenexposition durch den Aufenthalt in 
solchen Bereichen nicht mehr als 20% 
des Dosisgrenzwerts betragen. 
Begründung: Durch Umformulierung 
wird Kommentar sinngemäß berück-
sichtigt  

4.1.1 (5) Bei häufig frequentierten Räumen wie 
Fluren, Treppenhäusern sowie Hygie-
netrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an häu-
fig besetzten Arbeitsplätzen ist durch 
Abschirmung oder Abstandshaltung si-
cherzustellen, dass der Aufenthalt an 
einer solchen Stelle nicht zu einer  we-
sentlich zuren Strahlenexposition des 
Personals beiträgtführt.  

4.1.1 (6)  Zur Durchführung von Instandhaltungs-
arbeiten an Komponenten ist der erfor-
derliche Platz zur Aufstellung zusätzli-
cher Abschirmungen, zum Einsatz spe-
zieller Werkzeuge und sonstiger Aus-
bauhilfen sowie zum Absetzen ausge-
bauter Teile bereitzustellen. Diese 
Massen sind bei der Bemessung der 
Bodenbelastbarkeit zu berücksichtigen. 

329 (42) VdTÜV Der Punkt 4.1.1 (6) sollte wie folgt er-
gänzt werden: „… ist der erforderliche 
Platz zur ungehinderten Durchfüh-
rung der Arbeiten, zur Aufstellung zu-
sätzlicher Abschirmungen …“ 

4.1.1 (6) Zur Durchführung von Instandhaltungs-
arbeiten an Komponenten ist der erfor-
derliche Platz zur ungehinderten Durch-
führung der Arbeiten, zur Aufstellung 
zusätzlicher Abschirmungen, zum Ein-
satz spezieller Werkzeuge und sonsti-
ger Ausbauhilfen sowie zum Absetzen 
ausgebauter Teile bereitzustellen. Die-
se Massen sind bei der Bemessung der 
Bodenbelastbarkeit zu berücksichtigen. 

4.1.1 (7)  Die Dekontaminierbarkeit von Räumen, 329 (43) VdTÜV Unter Punkt 4.1.1 (7) fehlt ein Maß für 4.1.1 (7) Die leichte Dekontaminierbarkeit von 
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Systemen und Komponenten innerhalb 
des ständigen Kontrollbereichs und des 
außerhalb davon angeordneten Teils 
des Hygienetrakts ist zu gewährleisten. 

die Qualität der Dekontaminierbarkeit. 
Außerdem sollte der Text entsprechend 
den Anforderungen der KTA 1301.1 wie 
geändert werden: 
„Die leichte Dekontaminierbarkeit von 
Räumen, Systemen und Komponenten 
innerhalb des ständigen Kontrollbe-
reichs sowie des Fußbodens des au-
ßerhalb des Kontrollbereichs ange-
ordneten Teils des Hygienetrakts ist zu 
gewährleisten.“ 

Räumen, Systemen und Komponenten 
innerhalb des ständigen Kontrollbe-
reichs und sowie des Fußbodens des 
außerhalb davon des Kontrollbereichs 
angeordneten Teils des Hygienetrakts 
ist zu gewährleisten. 

4.1.1 (8)  Die für den Strahlenschutz erforderli-
chen Maßnahmen und Einrichtungen 
(Messgeräte, Schutzausrüstungen, 
Präparate und Probenahmeeinrichtun-
gen, Strahlenschutzhilfsmittel etc.) so-
wie Räume zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung von Messungen, 
Plätze für die Kalibrierung der mobilen 
Strahlungsmessgeräte und Plätze für 
Strahlenschutzhilfsmittel sowie für ra-
dioaktive Präparate und Proben sind in 
ausreichender Menge und Qualität vor-
zusehen. 

   4.1.1 (8) Die für den Strahlenschutz erforderli-
chen Maßnahmen und Einrichtungen 
(Messgeräte, Schutzausrüstungen, 
Präparate und Probenahmeeinrichtun-
gen, Strahlenschutzhilfsmittel etc.) so-
wie Räume zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung von Messungen, 
Plätze für die Kalibrierung der mobilen 
Strahlungsmessgeräte und Plätze für 
Strahlenschutzhilfsmittel sowie für ra-
dioaktive Präparate und Proben sind in 
ausreichender Menge und Qualität vor-
zusehen 

4.1.1 (9)  Komponenten oder Systemabschnitte, 
in denen wesentliche nicht festhaftende 
Ablagerungen radioaktiver Stoffe nicht 
vermieden werden können, sollen zum 
Austragen dieser Stoffe spülbar, solche 
mit radioaktiven Flüssigkeiten restent-
leerbar sein. 

329 (44) VdTÜV Der Text unter Punkt 4.1.1 (9) sollte 
schutzzielorientiert wie folgt geändert 
werden: 
„Komponenten oder Systemabschnitte, 
in denen nicht festhaftende Ablagerun-
gen radioaktiver Stoffe nicht vermieden 
werden können, müssen zum Austra-
gen dieser Stoffe spülbar sein. Kom-
ponenten oder Systemabschnitte mit 
radioaktiven Flüssigkeiten sollen 
restentleerbar sein. 

4.1.1 (9) Komponenten oder Systemabschnitte, 
in denen nicht festhaftende Ablagerun-
gen radioaktiver Stoffe nicht vermieden 
werden können, sollen müssen zum 
Austragen dieser Stoffe spülbar, solche 
mit radioaktiven Flüssigkeiten restent-
leerbar sein. Komponenten oder Sys-
temabschnitte mit radioaktiven Flüssig-
keiten sollen restentleerbar sein. 

4.1.1 (10) Die für die Dekontamination von aus-
gebauten Teilen und Komponenten 
notwendigen Einrichtungen, Räume 

   4.1.1 (10) Die für die Dekontamination von aus-
gebauten Teilen und Komponenten 
notwendigen Einrichtungen, Räume 
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und Lagermöglichkeiten sind vorzuse-
hen. Zur Bearbeitung aktivierter und 
kontaminierter Bauteile und Komponen-
ten ist eine “Heiße Werkstatt“ einzurich-
ten. 

und Lagermöglichkeiten sind vorzuse-
hen. Zur Bearbeitung aktivierter und 
kontaminierter Bauteile und Komponen-
ten ist eine “Heiße Werkstatt“ einzurich-
ten. 

4.1.1 (11) Komponenten im Bereich hoher Orts-
dosisleistung sind in besonderem Maß 
instandhaltungsarm und instandhal-
tungsgerecht auszulegen und aufzu-
stellen. 

   4.1.1 (11) Komponenten im Bereich hoher Orts-
dosisleistung sind in besonderem Maß 
instandhaltungsarm und instandhal-
tungsgerecht auszulegen und aufzu-
stellen. 

4.1.1 (12) Komponenten, von denen eine hohe 
Strahlung ausgeht, sind - soweit mög-
lich - in eigenen Räumen aufzustellen. 

329 (45) VdTÜV Zu Punkt 4.1.1 (12) ist anzumerken:  
Bei geeigneter Planung des Gebäudes 
stehen der abgeschirmten Anordnung 
stark strahlender Komponenten nur 
technische Gründe entgegen. Die Ab-
schirmung sollte betont werden. 
Ergänzungsvorschlag: 
Komponenten, von denen eine hohe 
Strahlung ausgeht, sind – soweit tech-
nisch möglich, gegeneinander abge-
schirmt in eigenen Räumen aufzustel-
len. 

4.1.1 (12) Komponenten, von denen eine hohe 
Strahlung ausgeht, sind - soweit tech-
nisch möglich, gegeneinander abge-
schirmt in eigenen Räumen aufzustel-
len. 

329 (46) VdTÜV Unter Punkt 4.1.1 (13) sollte die Anfor-
derung an Ausbauhilfen verdeutlicht 
werden. 
Ergänzungsvorschlag: 
Wenn dadurch eine deutliche Redu-
zierung der Strahlenexposition er-
reicht werden kann, sind Ausbauhil-
fen… 
Begründung: Vorgeschlagene Ände-
rung kann die bestehende Anforderung 
einschränken. 

4.1.1 (13) Komponenten, an denen häufig wieder-
kehrende Prüfungen und Instandhal-
tungsarbeiten erwartet werden, sollen 
so im Raum angeordnet werden, dass 
beim Zugang unnötige Strahlenexposi-
tionen vermieden werden und die Ar-
beiten unter ergonomisch günstigen 
Bedingungen ausgeführt werden kön-
nen. Soweit erforderlich, sind Ausbau-
hilfen für schwere Komponenten vorzu-
sehen. Zur Reduzierung der Strahlen-
exposition des Personals sind Einrich-
tungen vorzusehen, die die Aufent-
haltsdauer im Strahlenfeld minimieren 
(z. B. Automatisierung, Fernbedienung, 

329 (47) VdTÜV In diesem Abschnitt werden zudem die 
Anforderungen der KTA 1301.1 (4) bis 

4.1.1 (13) Komponenten, an denen häufig wieder-
kehrende Prüfungen und Instandhal-
tungsarbeiten erwartet werden, sollen 
so im Raum angeordnet werden, dass 
beim Zugang unnötige Strahlenexposi-
tionen vermieden werden und die Ar-
beiten unter ergonomisch günstigen 
Bedingungen ausgeführt werden kön-
nen. Soweit erforderlich, sind Ausbau-
hilfen für schwere Komponenten vorzu-
sehen. Zur Reduzierung der Strahlen-
exposition des Personals sind Einrich-
tungen vorzusehen, die die Aufent-
haltsdauer im Strahlenfeld minimieren 
(z. B. Automatisierung, Fernbedienung, 
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(6) nicht ausreichend gewürdigt. Au-
ßerdem sollte der Aspekt „Überwa-
chung“ berücksichtigt werden. 
Begründung: KTA 1301.1 (4) bis (6) 
sind durch übergeordnete Anforderung 
an Ergonomie auf dem hier angemes-
senen Abstraktionsniveau abgedeckt.. 
Der Aspekt Überwachung ist im Kapitel 
5 ausreichend gewürdigt. 

schnell abnehmbare Isolierungen). 

329 (48) VdTÜV Anmerkung zu Punkt 4.1.1 (14). 
Ein Grundprinzip der Auslegung ist die 
Forderung, dass der Zugang zu einer 
Komponente nicht durch Bereiche er-
folgen soll,  in denen die Dosisleistung 
höher ist als an der Komponente selbst. 
Vorschlag zur Ergänzung: 
Bei der Anordnung von Komponenten 
ist zu berücksichtigen, dass der plan-
mäßige Zugang zu einer Komponente 
nicht durch Bereiche erfolgt, in denen 
die Dosisleistung höher ist als an der 
Komponente selbst. 
Begründung: Präzisierung erfolgte, da 
es hier nur um stärker strahlende Kom-
ponenten geht.- 
Anmerkung: Sinnvolle Ergänzung zur 
Minimierung der Strahlenexposition des 
Personals auf den Sicherheitsebenen 1 
und 2. 

schnell abnehmbare Isolierungen). 

 
    4.1.1 (14) Bei der Anordnung von Komponenten 

ist zu berücksichtigen, dass der plan-
mäßige Zugang zu einer Komponente 
mit nennenswerter Dosisleistung nicht 
durch Bereiche erfolgt, in denen die 
Dosisleistung höher ist als an der Kom-
ponente selbst. 
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4.1.2 Sicherheitsebene 3 335 (9)  RSK 385. 
Sitzung 

Aufnehmen: 
Die unter hohem Druck stehenden, Re-
aktorkühlmittel führenden Systeme 
müssen in einem Sicherheitsbehälter 
untergebracht werden. Hiervon können 
Leitungen und Anlagenteile ausge-
nommen werden, sofern sichergestellt 
ist, dass deren Bruch unter Berücksich-
tigung der Absperrfunktionen nicht zu 
unzulässiger Strahlenexposition in der 
Umgebung führt. (K2) 
Soweit nicht in einem anderen Modul 
enthalten, sollte diese Anforderung in 
Modul 9 unter 4.1.2. eingefügt werden. 
Begründung: Ist in Modul 1, 6 (3) ent-
halten 

4.1.2 Sicherheitsebene 3 

4.1.2 (1)  Sofern zur Beherrschung von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 Komponen-
ten und Einrichtungen bedient werden 
müssen, ist dafür zu sorgen, dass de-
ren Zugang möglichst ungehindert er-
folgen kann und die gesamte mit der 
Maßnahme verbundene Strahlenexpo-
sition einschließlich Hin- und Rückweg 
zum Ort der Komponente oder Einrich-
tung so begrenzt wird, dass die für be-
ruflich strahlenexponierte Personen gel-
tenden Grenzwerte eingehalten wer-
den.  

   4.1.2 (1) Sofern zur Beherrschung von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 Komponen-
ten und Einrichtungen bedient werden 
müssen, ist dafür zu sorgen, dass de-
ren Zugang möglichst ungehindert er-
folgen kann und die gesamte mit der 
Maßnahme verbundene Strahlenexpo-
sition einschließlich Hin- und Rückweg 
zum Ort der Komponente oder Einrich-
tung so begrenzt wird, dass die für be-
ruflich strahlenexponierte Personen gel-
tenden Grenzwerte eingehalten wer-
den.  

4.1.2 (2)  Bei Einrichtungen, die im Rahmen der 
langfristigen Beherrschung von Ereig-
nissen der Sicherheitsebene 3 erwar-
tungsgemäß gewartet oder instand ge-
setzt werden müssen, sind Abschirm-
maßnahmen für den Instandhaltungsfall 
vorzusehen. Platz für erforderliche 
Ausbauhilfen ist vorzusehen bzw. es 
sind diese vor Ort zu installieren. 

   4.1.2 (2) Bei Einrichtungen, die im Rahmen der 
langfristigen Beherrschung von Ereig-
nissen der Sicherheitsebene 3 erwar-
tungsgemäß gewartet oder instand ge-
setzt werden müssen, sind Abschirm-
maßnahmen für den Instandhaltungsfall 
vorzusehen. Platz für erforderliche 
Ausbauhilfen ist vorzusehen bzw. es 
sind diese vor Ort zu installieren. 
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4.1.2 (3)  Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 für den Aufenthalt 
und die Messung der Kontamination 
Beschäftigter einen ausreichenden 
Schutz gegen erhöhte Strahlenexposi-
tion und Kontamination gewährleisten.  

   4.1.2 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 für den Aufenthalt 
und die Messung der Kontamination 
Beschäftigter einen ausreichenden 
Schutz gegen erhöhte Strahlenexposi-
tion und Kontamination gewährleisten.  

4.1.3 Sicherheitsebene 4    4.1.3 Sicherheitsebene 4 

335 (10)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 4.1.3 (1) 
Ergänzen: „Es sind Maßnahmen vorzu-
sehen, die einen längerfristigen War-
tenaufenthalt für das Personal zulas-
sen.“ (K1) 
(Siehe auch Sicherheitsebenenkonzept 
der RSK) 
Begründung: Die Anforderung ist inhalt-
lich in Modul 1, Ziffer 3.3 (6) enthalten 
ird durch Ergänzung des Moduls in Zif-
fer 4.1.3 (3) abgedeckt.und in Modul 7, 
Ziffer 3.5 (1) konkretisiert. Sie wird des-
wegen in Modul 9 nicht wiederholt. Die 
Ergänzung von Modul 9 durch Ziffer 
4.1.3 (3) stellt den logischen Bezug zu 
den o.g. Anforderungen unter Strahlen-
schutzaspekten sicher. 

4.1.3 (1)  Einrichtungen sind so anzuordnen und 
abzuschirmen, dass die Durchführbar-
keit von Handmaßnahmen, die im 
Rahmen von Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes erforderlich 
werden können, gewährleistet ist. 

343 (4)  Team 7 Ziffer 4.1.3(1) 
Unter dieser Ziffer steht der folgende 
Text der wie angegeben korrigiert wer-
den sollte: 
„Einrichtungen Abschirmungen sind 
wenn notwendig so anzuordnen und 
abzuschirmen, dass die Durchführbar-
keit von Handmaßnahmen, die im 
Rahmen von Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes erforderlich 
werden können, gewährleistet ist.“ 

4.1.3 (1) Einrichtungen sind so anzuordnen und 
wenn notwendig abzuschirmen, dass 
die Durchführbarkeit von Handmaß-
nahmen, die im Rahmen von Maßnah-
men des anlageninternen Notfallschut-
zes erforderlich werden können, ge-
währleistet ist. 
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Hier geht es doch inhaltlich darum zu 
gewährleisten, dass Notfallmaßnahmen 
unter den zu erwartenden Bedingungen 
der SiE 4 auch durchgeführt werden 
können. In Modul 7 steht dazu mehr, 
was die Anforderungen an die Imple-
mentierung von Notfallmaßnahmen und 
ihren Komponenten erfordert. Einer-
seits sind die Komponenten (Einrich-
tungen) von Notfallmaßnahmen zu 
platzieren, dass diese auch zugänglich 
sind und andererseits, falls Abschir-
mungen erforderlich sind, so dürfen 
diese die Durchführbarkeit der Hand-
maßnahmen nicht stören. Abschirmun-
gen sind aber sicherlich nicht in allen 
Fällen erforderlich (siehe z.B. An-
schluss einer mobilen Pumpe an den 
DE) 
Begründung: Die Einschränkung der 
Anforderung auf notwendige Abschir-
mung wird übernommen. Der Bezug zu 
Einrichtungen insgesamt wird jedoch 
beibehalten, da die Anforderung nicht 
nur Abschirmung betrifft. 

4.1.3 (2)  Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4 für den Aufenthalt 
und die Messung der Kontamination 
Beschäftigter einen ausreichenden 
Schutz gegen erhöhte Strahlenexposi-
tion und Kontamination gewährleisten. 

  
 

4.1.3 (2) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4 für den Aufenthalt 
und die Messung der Kontamination 
Beschäftigter einen ausreichenden 
Schutz gegen erhöhte Strahlenexposi-
tion und Kontamination gewährleisten. 

 
 343 (5)  Team 7 Ziffer 4.1.3(3) ist zu ergänzen – Vor-

schlag: 
„Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4 für den Aufenthalt der 
mit der Bewältigung der Notfallsituation
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betrauten Personen der anlageninter-
nen Notfallorganisation geeignet ist.“ 
In Ziffer 5.1 des Modul 7 wird dazu 
mehr geregelt. 

 
   

 

4.1.3 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 
vorzusehen, die bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4 für den Aufenthalt der 
mit der Bewältigung der Notfallsituation 
betrauten Personen der anlageninter-
nen Notfallorganisation geeignet sind. 
 

4.2 Lüftungsanlagen    4.2 Lüftungsanlagen 

4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und 2    4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.2.1 (1)  Räume, die dauernd zum Kontrollbe-
reich gehören müssen, sind an die Lüf-
tungsanlagen anzuschließen. In sol-
chen Räumen muss durch Unterdruck-
haltung und entsprechend gerichtete 
Strömungsführung oder durch Schlie-
ßen geeigneter Absperrklappen ein un-
kontrolliertes Entweichen von Aktivität 
in die Umgebung verhindert werden. 
Die dazu notwendigen Zuluftstränge 
dieser Lüftungsanlagen müssen von 
der Warte aus absperrbar sein. 

335 (11)  RSK 385. 
Sitzung 

Zu 4.2.1 (1)  
Letzten Satz ersetzen durch: „Die dazu 
notwendigen Maßnahmen müssen von 
der Warte aus bedienbar sein.“ (K2) 
Es können auch  andere Maßnahmen 
als nur das Absperren der Zuluftstränge 
in Betracht kommen, z. B. reduzieren 
der Abluftmenge. 
 

4.2.1 (1) Räume, die dauernd zum Kontrollbe-
reich gehören müssen, sind an die Lüf-
tungsanlagen anzuschließen. In sol-
chen Räumen muss durch Unterdruck-
haltung und entsprechend gerichtete 
Strömungsführung oder durch Schlie-
ßen geeigneter Absperrklappen ein un-
kontrolliertes Entweichen von Aktivität 
in die Umgebung verhindert werden. 
Die dazu notwendigen Zuluftstränge 
dieser Lüftungsanlagen müssen von 
der Warte aus absperrbar sein. Die da-
zu notwendigen Maßnahmen müssen 
von der Warte aus bedienbar sein. 

4.2.1 (2)  Die Abluft muss überwacht und erfor-
derlichenfalls über Filter abgegeben 
werden. Abluft, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung 
bei bestimmungsgemäßem Betrieb aus 
Bereichen des Sicherheitsbehälters, in 
denen Primärkreiskomponenten vor-
handen sind, anfällt, ist kontinuierlich 

   4.2.1 (2) Die Abluft muss überwacht und erfor-
derlichenfalls über Filter abgegeben 
werden. Abluft, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung 
aus Bereichen des Sicherheitsbehäl-
ters, in denen Primärkreiskomponenten 
vorhanden sind, anfällt, ist kontinuier-
lich durch Schwebstoff- und Iod-
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durch Schwebstoff- und JIod-
Sorptionsfilter zu reinigen. 

Sorptionsfilter zu reinigen. 

4.2.2 Sicherheitsebene 3    4.2.2 Sicherheitsebene 3 

4.2.2 (1)  Es ist ein automatischer Lüftungsab-
schluss des Sicherheitsbehälters vor-
zusehen, der bei hoher Aktivität im Si-
cherheitsbehälter anspricht. Der 
Grenzwert soll so eingestellt werden, 
dass es abhängig von:  
- der HauptkühlmittelPrimärkreisakti-

vität,  
- der Leckagemenge,  
- der Zeitdauer bis zur Erkennung  
nicht zu unnötigen Auslösungen 
kommt. Vor dem Grenzwert, der auto-
matische Aktionen auslöst, sollen 
Grenzwerte angeordnet sein, die Ge-
fahrenmeldungen auslösen. 

329 (49) VdTÜV Anmerkung zu Punkt 4.2.2 (1): 
Generell sollte im Modul eine Unter-
scheidung getroffen werden, wenn 
mehrere Grenzwerte genannt sind (z.B. 
Warnwert oder Alarmwert). 
Änderungsvorschlag: 
…soll mindestens ein Warnwert an-
geordnet sein, der eine Gefahrenmel-
dung auslöst.  

4.2.2 (1) Es ist ein automatischer Lüftungsab-
schluss des Sicherheitsbehälters vor-
zusehen, der bei hoher Aktivität im Si-
cherheitsbehälter anspricht. Der Grenz-
Ansprechwert soll so eingestellt wer-
den, dass es abhängig von:  
- der Hauptkühlmittelaktivität,  
- der Leckagemenge,  
- der Zeitdauer bis zur Erkennung  
nicht zu unnötigen Auslösungen 
kommt. Vor dem GrenzAnsprechwert, 
der automatische Aktionen auslöst, sol-
len Grenzwerte angeordnet sein, die 
Gefahrenmeldungen auslösen. soll min-
destens ein Warnwert angeordnet sein, 
der eine Gefahrenmeldung auslöst. 

4.2.2 (2)  Filteranlagen, die ausschließlich für den 
Einsatz während oder nach Störfällen 
Ereignissen auf der Sicherheitsebene 3 
zur Reinigung der Abluft und damit zur 
Begrenzung der Störfallfolgen Folgen 
des Ereignisses eingesetzt werden vor-
gesehen sind (z.B. Störfallfilter der 
Ringraumabsaugung), sind so auszule-
gen, dass folgende Abscheidegrade 
beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 
3 mit Sicherheit nicht unterschritten 
werden: 
- Schwebstoffe: η = 99,9 % 
- organisch gebundenes Radiojod I-

od: η = 99 % 
- Radiojod in elementarers Form Iod: 

329 (50) VdTÜV Unter Punkt 4.2.2 (2) sollte der Zusatz 
„mit Sicherheit“ gestrichen werden.  
Die Nennung der Abscheidegrade kann 
unterbleiben, da in der KTA 3601 gere-
gelt. (Prinzip der übergeordneten Funk-
tion des vorliegenden Regelwerks (sie-
he einleitende Bemerkungen))  
Begründung: Eine Streichung der si-
cheren Unterschreitung kann eine Si-
cherheitsreduzierung bedeuten, die hier 
nicht erfolgen darf. 
Bei den Abscheidegraden handelt es 
sich um eine übergeordnete Anforde-
rung aus der KTA Fachregel, die ana-
log zu den bisherigen RSK-LL auf die-
ser Ebene zu regeln ist. 

4.2.2 (2) Filteranlagen, die für den Einsatz wäh-
rend oder nach Ereignissen auf der Si-
cherheitsebene 3 zur Reinigung der Ab-
luft und damit zur Begrenzung der Fol-
gen des Ereignisses vorgesehen sind, 
sind so auszulegen, dass folgende Ab-
scheidegrade beim Einsatz auf der Si-
cherheitsebene 3 mit Sicherheit nicht 
unterschritten werden: 
- Schwebstoffe: η = 99,9 % 
- organisch gebundenes Iod: η= 99 % 
- elementares Iod: η = 99,99 %. 
Diese Filteranlagen sind so zu errichten 
und zu betreiben, dass eine Schad-
stoffbeladung der Filter vor Beginn des 
Einsatzes mit Sicherheit vermieden 
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η = 99,99 %. 
Diese Filteranlagen sind so zu errichten 
und zu betreiben, dass eine Schad-
stoffbeladung der Filter vor Beginn des 
Einsatzes mit Sicherheit vermieden 
wird. Die Funktionsfähigkeit der Filter-
anlagen unter den für den Störfall defi-
nierten Bedingungen ist nachzuweisen 
sicherzustellen. Der Zustand der Filter 
ist durch regelmäßig durchzuführende 
Prüfungen zu überwachen. 

wird. Die Funktionsfähigkeit der Filter-
anlagen unter den für den Störfall defi-
nierten Bedingungen ist sicherzustellen. 
Der Zustand der Filter ist durch regel-
mäßig durchzuführende Prüfungen zu 
überwachen. 

4.2.2 (3)  Filteranlagen, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 beim bestimmungsge-
mäßen Betrieb des Kernkraftwerks 
dauernd oder zeitweise mit Abluft be-
aufschlagt werden und während oder 
nach Ereignissen der Sicherheitsebene 
3 Störfällen eingesetzt werden müssen, 
sind so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Unterschreitung eines bei der 
Planung technischer Schutzmaßnah-
men gegen Störfälle Ereignisse der Si-
cherheitsebene 3 zugrunde gelegten 
Mindestabscheidegrades ausgeschlos-
sen wird.  
Insbesondere ist der Einfluss der 
Schadstoffbeladung während des Ein-
satzes auf den Sicherheitsebenen 1 
und 2 beim bestimmungsgemäßen Be-
trieb des Kernkraftwerkes zu überwa-
chen und ein angemessener Abstand 
zum Mindestabscheidegrad durch 
rechtzeitigen Wechsel des Filtermateri-
als sicherzustellen.  
Die bei bzw. nach Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 Störfällen herrschen-
den Bedingungen sind anzugeben. Die 
Funktionsfähigkeit der Filteranlagen un-
ter den auf der Sicherheitsebene 3 

329 (51) VdTÜV Unter Punkt 4.2.2 (3) kann der Absatz 1 
wegfallen, da der für die Sicherheits-
ebenen 1 und 2 geforderte Abschei-
degrad bei den Auslegungsrechnungen 
berücksichtigt werden kann. 
Begründung: Hierbei handelt es sich 
um einen allgemeinen Grundsatz, der 
auf dieser Ebene zu regeln ist. 

4.2.2 (3) Filteranlagen, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 dauernd oder zeitweise 
mit Abluft beaufschlagt werden und 
während oder nach Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 eingesetzt werden 
müssen, sind so zu errichten und zu 
betreiben, dass die Unterschreitung ei-
nes bei der Planung technischer 
Schutzmaßnahmen gegen Ereignisse 
der Sicherheitsebene 3 zugrunde ge-
legten Mindestabscheidegrades ausge-
schlossen wird.  
Insbesondere ist der Einfluss der 
Schadstoffbeladung während des Ein-
satzes auf den Sicherheitsebenen 1 
und 2 zu überwachen und ein ange-
messener Abstand zum Mindestab-
scheidegrad durch rechtzeitigen Wech-
sel des Filtermaterials sicherzustellen.  
Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen 
unter den auf der Sicherheitsebene 3 
herrschenden Bedingungen ist sicher-
zustellen. 
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herrschenden diesen Bedingungen ist 
nachzuweisen sicherzustellen. Ggf. 
kann der Nachweis der Vermeidung ei-
nes unzulässigen Abfalles des Ab-
scheidegrades darin bestehen, dass 
gezeigt wird, wie im Zeitraum zwischen 
Störfalleintritt und Einsatz der Filteran-
lage das Filtermaterial gewechselt wird. 
Dabei ist nachzuweisen, dass die 
Strahlenbelastung des Personals die 
zulässigen Grenzwerte nicht übersteigt, 
die erneuerten Filter leckdicht sind und 
die Einhaltung des Mindestabschei-
degrades gewährleistet wird. 

329 (52) VdTÜV Unter Punkt 4.2.2 (4) können die Sätze 
1 und 2 entfallen (siehe 4.2.2 (2)). 
Begründung: Es handelt sich um über-
geordnete Anforderungen aus der  KTA 
Fachregel, die auf dieser Ebene zu re-
geln sind. 

4.2.2 (4)  Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind 
bezüglich ihrer aktiven Komponenten 
(Ventilator und Nacherhitzer) 3·100 % 
oder 4·50 % und bezüglich ihrer passi-
ven Komponenten 2·100 % (wahlweise 
zuschalt- und umschaltbar) auszulegen. 
Sie sind mit Feuchteabscheidern und 
Nacherhitzern oder technisch gleich-
wertigen Einrichtungen auszustatten, 
um Taupunktunterschreitungen in der 
Filterzuluft und Kondensateinspeiche-
rung zu verhindern oder auf ein Aus-
maß zu begrenzen, das nachweisbar 
nicht zur Unterschreitung der geforder-
ten Abscheidegrade führen kann. Die 
während oder nach Störfällen Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 auftreten-
den Bedingungen in der Filterzuluft sind 
vom Reaktorhersteller anzugeben. Eine 
Aufstellung redundanter Filter in einem 
Raum ist nur dann zulässig, wenn 
a. die redundanten Filter durch ein 

Ereignis der Sicherheitsebene 3, 
für dessen Beherrschung sie benö-
tigt werden, nicht gleichzeitig aus-

329 (53) VdTÜV Handelt es sich zudem bei den Ausfüh-
rungen unter b. nicht um eine Doppe-
lung zu den Ausführungen unter a.? 
Zumindest geben die Ausführungen un-
ter b. nicht den Inhalt der KTA 3601 
wieder. Eine Überprüfung erscheint 
zweckmäßig. 
Begründung: Es liegt keine Dopplung 
vor. Punkt b beschreibt die Einwirkung 
eines anderen Systems auf das zur 
Störfallbeherrschung benötigte. 

4.2.2 (4) Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind 
bezüglich ihrer aktiven Komponenten 
(Ventilator und Nacherhitzer) 3·100 % 
oder 4·50 % und bezüglich ihrer passi-
ven Komponenten 2·100 % (wahlweise 
zuschalt- und umschaltbar) auszulegen. 
Sie sind mit Feuchteabscheidern und 
Nacherhitzern oder technisch gleich-
wertigen Einrichtungen auszustatten, 
um Taupunktunterschreitungen in der 
Filterzuluft und Kondensateinspeiche-
rung zu verhindern oder auf ein Aus-
maß zu begrenzen, das nachweisbar 
nicht zur Unterschreitung der geforder-
ten Abscheidegrade führen kann. Die 
während oder nach Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 auftretenden Bedin-
gungen in der Filterzuluft sind an-
zugeben. Eine Aufstellung redundanter 
Filter in einem Raum ist nur dann zu-
lässig, wenn 

a. die redundanten Filter durch ein Er-
eignis der Sicherheitsebene 3, für 
dessen Beherrschung sie benötigt 
werden, nicht gleichzeitig ausfallen 



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

47 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

fallen können, und 
b. ein redundantes Filtersystem nicht 

durch Versagen eines anderen Fil-
tersystems bei einem Ereignis der 
Sicherheitsebene 3, für dessen 
Beherrschung es benötigt wird, 
ebenfalls versagen kann.  

können, und 
b. ein redundantes Filtersystem nicht 

durch Versagen eines anderen Fil-
tersystems bei einem Ereignis der 
Sicherheitsebene 3, für dessen Be-
herrschung es benötigt wird, eben-
falls versagen kann.  

4.2.2 (5)  Es dürfen nur Schwebstofffilter einge-
setzt werden, für die Typprüfzeugnisse 
vorliegen. Bei Verwendung von 
Schwebstofffiltern der Klasse S ist die 
Dichtheit der Filterzelle und der Filter-
sitze durch quantitative Vor-Ort-
Prüfungen oder gleichwertige Prüfver-
fahren nachzuweisen. Geeignete Vor-
richtungen für derartige Prüfungen sind 
vorzusehen. 

329 ( VdTÜV In Punkt 4.2.2 (5) ist die Klasseneintei-
lung der DIN EN 1822-1 (Filterklasse 
H13) zu übernehmen. 
Begründung: Konkrete Verweise auf 
nachgeordnete Richtlinien, Regeln und 
Normen sollten in den Anforderungen 
unterbleiben. Stattdessen wird der 
Verweis auf die relevanten DIN 24184 
und DIN EN 1822 als Hinweis aufge-
nommen. 

4.2.2 (5) Es dürfen nur Schwebstofffilter einge-
setzt werden, für die Typprüfzeugnisse 
vorliegen. Bei Verwendung von 
Schwebstofffiltern der Klasse S oder 
H13 ist die Dichtheit der Filterzelle und 
der Filtersitze durch quantitative Vor-
Ort-Prüfungen oder gleichwertige Prüf-
verfahren nachzuweisen. Geeignete 
Vorrichtungen für derartige Prüfungen 
sind vorzusehen. 

 
    Hinweis Schwebstofffilter der Klasse S sind 

nach DIN 24184, Schwebstofffilter der 
Klasse H13 nach DIN EN 1822 klassifi-
ziert. 

4.2.2 (6)  Die Eignung des Sorptionsmaterials 
von JIodfiltern ist im Laborversuch un-
ter Bedingungen des bestimmungsge-
mäßen Betriebs auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 und sowie unter Stör-
fallbedingungen bei einem Ereignis der 
Sicherheitsebene 3 nachzuweisen si-
cherzustellen. Bei der Festlegung der 
Mengen des JIodsorptionsmaterials 
sind dessen Alterung und Vergiftung zu 
berücksichtigen. Zur Überwachung des 
Zeitstandverhaltens sind am JIodsorpti-
onsteil mit Kontrollfiltern ausgerüstete 
Bypass-Strecken oder gleichwertige 
Einrichtungen anzubringen. Weiterhin 
sind Vorrichtungen vorzusehen, die ei-

   4.2.2 (6) Die Eignung des Sorptionsmaterials 
von Iodfiltern ist im Laborversuch unter 
Bedingungen des Betriebs auf den Si-
cherheitsebenen 1 und 2 sowie bei ei-
nem Ereignissen der Sicherheitsebene 
3 sicherzustellen. Bei der Festlegung 
der Mengen des Iodsorptionsmaterials 
sind dessen Alterung und Vergiftung zu 
berücksichtigen. Zur Überwachung des 
Zeitstandverhaltens sind am Iod-
sorptionsteil mit Kontrollfiltern ausge-
rüstete Bypass-Strecken oder gleich-
wertige Einrichtungen anzubringen. 
Weiterhin sind Vorrichtungen vorzuse-
hen, die eine Vor-Ort-Prüfung der Filter 
erlauben. 
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ne Vor-Ort-Prüfung der Filter erlauben. 

 
Die Auslegung der Lüftungsanlagen ist 
mit den Forderungen für Brandschutz 
abzustimmen. Im Hinblick auf die Fil-
teranlagen ist nachzuweisen, dass ein 
eventueller Brand der Aktivkohle nicht 
zu Folgeschäden an anderen Kompo-
nenten und zu einer Brandausbreitung, 
z.B. über die Lüftungsanlage, führen 
kann. 

     

 
Die Störfallfilteranlagen der Ringraum-
absaugung innerhalb des Ringraums 
sind gegen Erdbeben auszulegen. Die 
Leitungen außerhalb des Ringraumes 
sind so zu gestalten, dass sie Anforde-
rungen im Sinne der DIN-Norm 4149 
"Bauten in deutschen Erdbebengebie-
ten; Lastannahmen, Bemessung und 
Ausführung üblicher Hochbauten", Fas-
sung 4.81, genügen. 

     

4.2.3 Sicherheitsebene 4    4.2.3  Sicherheitsebene 4 

329 (55) VdTÜV Unter Punkt 4.2.3 (1) sollte die Anforde-
rung „mit Sicherheit“ gestrichen wer-
den. Entsprechend der RSK-
Empfehlung 263 muss es zudem hei-
ßen: 
„  - elementares Iod: η = 90 %  “ 

4.2.3 (1)  Filteranlagen, die ausschließlich wäh-
rend oder nach Störfällen Ereignissen 
und Ereignisabläufen auf der Sicher-
heitsebene 4c zur gefilterten Druckent-
lastung zur Reinigung der Abluft und 
damit zur Begrenzung der Störfallfolgen 
Folgen des Ereignisses eingesetzt wer-
den (z.B. Störfallfilter der Ringraumab-
saugung), sind so auszulegen, dass 
folgende Abscheidegrade beim störfall-
bedingten Einsatz mit Sicherheit nicht 
unterschritten werden: 
- Schwebstoffe: η = 99,9 % 
- elementares Iod: η = 99,0 % 
- organisch gebundenes Radiojod: η = 

343 (6) Team 7 Ziffer 4.2.3(1) 
Hier werden die Anforderungen an die 
Rückhaltefunktion der Filter zur Druck-
entlastung des SB festgelegt. Warum 
wurden nicht alle RSK-Anforderungen 
aus der 263. RSK-Sitzung übernom-
men. Insbesondere fehlen die Festle-
gungen zur aufzunehmenden Masse an 

4.2.3 (1) Filteranlagen, die ausschließlich wäh-
rend oder nach Ereignissen und Ereig-
nisabläufen auf der Sicherheitsebene 
4c zur gefilterten Druckentlastung ein-
gesetzt werden sind so auszulegen, 
dass folgende Abscheidegrade mit Si-
cherheit nicht unterschritten werden: 
- Schwebstoffe: η = 99,9 % 
- elementares Iod: η = 90 99 % 
. Die Funktionsfähigkeit der Filteranla-
gen unter den für diese Ereignisse und 
Ereignisabläufe definierten Bedingun-
gen ist sicherzustellen.  
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99 % 
- Radiojod in elementarer Form: η = 
99,99 %. 
 
Diese Filteranlagen sind so zu errichten 
und zu betreiben, dass eine Schad-
stoffbeladung der Filter vor Beginn des 
Einsatzes mit Sicherheit vermieden 
wird. Die Funktionsfähigkeit der Filter-
anlagen unter den für den Störfall diese 
Ereignisse und Ereignisabläufe definier-
ten Bedingungen ist sicherzustellen. 
Der Zustand der Filter ist durch regel-
mäßig durchzuführende Prüfungen zu 
überwachen. 

Aerosolen und der damit verbundenen 
Nachzerfallsleistung. Sonst kann der 
Filter z.B. beliebig klein ausgelegt wer-
den. Ist es beabsichtigt, den Rückhal-
tegrad für elementares Jod von 90 % 
nach 263. RSK auf 99 % heraufzuset-
zen oder liegt hier nur ein Schreibfehler 
vor?  
Begründung:  
Zur Auslegung: Es ist bereits gefordert, 
dass die Funktionsfähigkeit der Filter-
anlagen unter den definierten Ereignis-
sen und Ereignisabläufen gewährleistet 
werden muss. Dies beinhaltet auch die 
Berücksichtigung der aufzunehmenden 
Aerosolmenge und Nachzerfallsleis-
tung. 
Zum Abscheidegrad: Korrektur erfolgte 
im Sinne des Kommentars.  

4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung    4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung 

4.3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2    4.3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.3.1 (1)  Die Abwasserbehandlungseinrichtun-
gen und die Speicherkapazität sind so 
zu bemessen, dass das beim Betrieb 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 in 
Bereichen mit offenen radioaktiven 
Stoffen anfallende Wasser aufgenom-
men und erforderlichenfalls behandelt 
werden kann. 

329 (56) VdTÜV Es muss unter Punkt 4.3.1 (1) richtig 
heißen: „    Die Abwasserbehandlungs-
einrichtungen und deren Speicher….   „ 

4.3.1 (1) Die Abwasserbehandlungseinrichtun-
gen und die deren Speicherkapazität 
sind so zu bemessen, dass das beim 
Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1 
und 2 in Bereichen mit offenen radioak-
tiven Stoffen anfallende Wasser aufge-
nommen und erforderlichenfalls behan-
delt werden kann. 

4.3.1 (2)  Es ist durch zuverlässige Maßnahmen 
und Einrichtungen sicherzustellen, dass 
radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht 
in das Erdreich, in das Oberflächen- 
oder Grundwasser oder unkontrolliert in 
ein nicht aktivitätsführendes System ge-

329 (57) VdTÜV Anmerkung zu Punkt 4.3.1 (2): Kontrol-
lierte Ableitungen in das Oberflächen-
wasser sind genehmigt. 
Änderungsvorschlag: 
… nicht in das Erdreich, in das 
Grundwasser oder nicht unkontrol-

4.3.1 (2) Es ist durch zuverlässige Maßnahmen 
und Einrichtungen sicherzustellen, dass 
radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht 
weder in das Erdreich, in das Oberflä-
chen- oder Grundwasser oder unkon-
trolliert in ein nicht aktivitätsführendes 
System gelangen kann noch. in das 
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langen kann. liert in das Oberflächenwasser .... ge-
langen kann. 

Grundwasser, noch unkontrolliert in ein 
nicht aktivitätsführendes System oder 
das Oberflächenwasser gelangen kann. 

4.3.2 Sicherheitsebene 3    4.3.2 Sicherheitsebene 3 

4.3.2 (1)  Es sind Maßnahmen und Einrichtungen 
vorzusehen, damit bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 anfallendes radio-
aktiv kontaminiertes Wasser nicht un-
kontrolliert in die Umgebung der Anlage 
gelangt. 

   4.3.2 (1) Es sind Maßnahmen und Einrichtungen 
vorzusehen, damit bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 anfallendes radio-
aktiv kontaminiertes Wasser nicht un-
kontrolliert in die Umgebung der Anlage 
gelangt. 

4.3.3 Sicherheitsebene 4    4.3.3 Sicherheitsebene 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforde-
rungen gemäß Ziffer 4.1.3 (1). 

   
Hinweis 

Es gelten die übergeordneten Anforde-
rungen gemäß Ziffer 4.1.3 (1). 

4.4. Sonstige Systeme mit Aktivitätsin-
ventar 

   4.4 Sonstige Systeme mit Aktivitätsin-
ventar 

4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2    4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.4.1 (1)  Aktivitätsführende Systeme sind kon-
trolliert zu entlüften; soweit in Systemen 
relevante Ansammlungen von Spalt- 
und Radiolysegasen vorkommen kön-
nen, sind diese an das Abgassystem 
anzuschließen. Die übrigen Systeme 
sind an die Systemabluft anzuschlie-
ßen. 

   4.4.1 (1) Aktivitätsführende Systeme sind kon-
trolliert zu entlüften; soweit in Systemen 
relevante Ansammlungen von Spalt- 
und Radiolysegasen vorkommen kön-
nen, sind diese an das Abgassystem 
anzuschließen. Die übrigen Systeme 
sind an die Systemabluft anzuschlie-
ßen. 

4.4.1 (2)  Druckbegrenzungseinrichtungen an 
Systemen, die kontaminierte Medien 
enthalten, müssen so beschaffen sein, 
dass bei einem Ansprechen die freige-
setzten Medien kontrolliert abgeführt 
werden können. 

329 (58) VdTÜV Es muss unter Punkt 4.4.1 (2) richtig 
heißen: „    Druckbegrenzungseinrich-
tungen …., die kontaminierte Medien 
enthalten, und die aufnehmenden 
Systeme oder Raumbereiche müssen 
so beschaffen sein, dass …..“ 

4.4.1 (2) Druckbegrenzungseinrichtungen an 
Systemen, die kontaminierte Medien 
enthalten, und die aufnehmenden Sys-
teme oder Raumbereiche müssen so 
beschaffen sein, dass bei einem An-
sprechen die freigesetzten Medien kon-
trolliert abgeführt werden können. 
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4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4    4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforde-
rungen gemäß Ziffern 4.1.2 (1) und (2) 
für die Sicherheitsebene 3  bzw. 4.1.3 
(1) für die Sicherheitsebene 4. 

   Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforde-
rungen gemäß Ziffern 4.1.2 (1) und (2) 
für die Sicherheitsebene 3 bzw. 
4.1.3 (1) für die Sicherheitsebene 4. 

329 (59) VdTÜV Generelle Anmerkung zu Punkt 5: 
Im Kap. 5 steht zur Bezeichnung von 
„an Schwebstoffen gebundenen radio-
aktiven Stoffen“ (nach KTA 1503.2) 
teilweise „radioaktive Schwebstoffe“ 
(z. B. Kap. 5.1.1 (2)) teilweise „Aeroso-
le“ (Kap. 5.4 (5)). Die Bezeichnung in 
den Sicherheitsanforderungen sollte 
einheitlich sein. 
Begründung: Der Begriff "Aerosol" wird 
nicht weiter verwendet. Der Begriff "ra-
dioaktive Schwebstoffe" wird jedoch als 
Kurzform beibehalten, weil die Formu-
lierung "an Schwebstoffen gebundene 
radioaktive Stoffe" für den durchgängi-
gen Gebrauch zu unhandlich ist. 

5 Strahlungs- und Aktivitätsüberwa-
chung in der Anlage 

329 (60) VdTÜV Die Überwachung der Aktivität im Si-
cherheitsbehälter (SHB) kommt an drei 
Stellen vor (Kap. 5.1.3 (3), Kap. 5.4.2 
(2) und indirekt in Kap. 5.5.3 (1)). Am 
besten wäre es, die Überwachung der 
Aktivität im SHB durch Probeentnah-
meeinrichtungen bei der Raumluft-
überwachung (Kap. 5.4) und die Über-
wachung der Aktivität im SHB durch 
Hochdosisleistungsmessgeräte bei der 
Ortsdosisleistungsüberwachung (Kap. 
5.6) zu erwähnen und beides bei der 
Überwachung der Emissionen (Kap. 
5.1) wegzulassen, da keine Emission 
zu überwachen ist, solange sich die Ak-
tivität im SHB befindet. 

5 Strahlungs- und Aktivitätsüberwa-
chung in der Anlage 
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Begründung: Die Gewinnung von In-
formationen im Vorfeld möglicher Frei-
setzungen sowie ggf. auch die Verwen-
dung der Messwerte zur Abschätzung 
der Freisetzung, wenn diese schließlich 
nicht vermieden werden kann , ist ein 
wesentlicher Zweck dieser Überwa-
chungsmaßnahmen. Daher ist eine Be-
rücksichtigung auch im Abschnitt 5.1 
angemessen. Andererseits wären die 
Aspekte Raumluftüberwachung und 
ODL-Überwachung unvollständig be-
handelt, wenn die entsprechenden 
Punkte dort entfallen würden. Eine Än-
derung wird daher nicht vorgenommen. 

Hinweis Für Einrichtungen der Strahlungs- und 
Aktivitätsüberwachung, die Aufgaben 
der Störfallinstrumentierung erfüllen, 
ergeben sich weitere Anforderungen 
aus Modul 5. 

   Hinweis Für Einrichtungen der Strahlungs- und 
Aktivitätsüberwachung, die Aufgaben 
der Störfallinstrumentierung erfüllen,  
ergeben sich weitere Anforderungen 
aus Modul 5. 

5.1 Überwachung der Ableitung luftge-
tragener radioaktiver Stoffe 

   5.1 Überwachung der Ableitung luftge-
tragener radioaktiver Stoffe 

 Folgende KTA-Regel liegt hierzu vor: 

Messung und Überwachung der Ableitung 
gasförmiger und aerosolgebundener ra-
dioaktiver Stoffe 
Teil 1: Messung und Überwachung der Ab-
leitung radioaktiver Stoffe mit der Kamin-
abluft bei bestimmungsgemäßem Be-
trieb(KTA 1503.1) Fassung 2/79 

     

5.1 (1)  Es müssen Einrichtungen vorhanden 
sein, mit denen es möglich ist, die Ab-
leitung und Freisetzung gasförmiger 
und aerosolförmiger radioaktiver Stoffe 
kontinuierlich und getrennt zu überwa-

   5.1 (1) Es sind Einrichtungen und Maßnahmen 
zur Überwachung der Ableitung luftge-
tragener radioaktiver Stoffe sowie für 
den Fall von Freisetzungen zur Be-
stimmung der freigesetzten Aktivität 
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chen und zu registrieren. Die hierfür er-
forderlichen Einrichtungen sind hinrei-
chend zuverlässig auszulegen. 
Es sind Einrichtungen und Maßnahmen 
zur Überwachung der Ableitung luftge-
tragener radioaktiver Stoffe sowie für 
den Fall von Freisetzungen zur Be-
stimmung der freigesetzten Aktivität 
vorzusehen. 

vorzusehen. 

5.1 (2)  Zu überwachen sind Ableitungen und 
Freisetzungen luftgetragener radioakti-
ver Stoffe über den Fortluftkamin sowie 
über alle weiteren Wege, auf denen 
luftgetragene radioaktive Stoffe in rele-
vanter Menge abgeleitet oder freige-
setzt werden können.  

   5.1 (2) Zu überwachen sind Ableitungen und 
Freisetzungen luftgetragener radioakti-
ver Stoffe über den Fortluftkamin sowie 
über alle weiteren Wege, auf denen 
luftgetragene radioaktive Stoffe in rele-
vanter Menge abgeleitet oder freige-
setzt werden können.  

5.1 (3)  Für die kontinuierlich zu betreibenden 
Komponenten der Überwachungsein-
richtungen ist eine zuverlässige Ener-
gieversorgung vorzusehen. 

   5.1 (3) Für die kontinuierlich zu betreibenden 
Komponenten der Überwachungsein-
richtungen ist eine zuverlässige Ener-
gieversorgung vorzusehen. 

5.1.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  

   5.1.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.1.1 (1)  (2) Zur Überprüfung der tatsächlich auf-
tretenden Strahlenbelastung ist wäh-
rend des bestimmungsgemäßen Be-
triebs die Nuklidzusammensetzung der 
abgeleiteten radioaktiven Stoffe zu er-
mitteln und zu registrieren. 
Es ist eine Überwachung der Ableitung 
luftgetragener radioaktiver Stoffe mit 
der Fortluft mittels fest installierter Ein-
richtungen vorzusehen und dadurch der 
Nachweis zu führen, dass die maximal 
zulässigen Aktivitätsabgaben eingehal-
ten und die Dosisgrenzwerte für Perso-
nen in der Umgebung nicht überschrit-

   5.1.1 (1) Es ist eine Überwachung der Ableitung 
luftgetragener radioaktiver Stoffe mit 
der Fortluft mittels fest installierter Ein-
richtungen vorzusehen und dadurch der 
Nachweis zu führen, dass die maximal 
zulässigen Aktivitätsabgaben eingehal-
ten und die Dosisgrenzwerte für Perso-
nen in der Umgebung nicht überschrit-
ten werden. Die Messwerte sind aufzu-
zeichnen. 
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ten werden. Die Messwerte sind aufzu-
zeichnen. 

5.1.1 (2)  Dazu sind 
a) die Ableitungen radioaktiver Edel-

gase, radioaktiver Schwebstoffe und 
radioaktiven Iods mit der Fortluft 
durch kontinuierliche Messung zu 
überwachen und zu bilanzieren, 

b) die Ableitungen von Tritium, radioak-
tivem Strontium, Alphastrahlern und 
Kohlenstoff-14 mit der Fortluft zu bi-
lanzieren. 

   5.1.1 (2) Dazu sind 
a)  die Ableitungen radioaktiver Edel-

gase, radioaktiver Schwebstoffe und 
radioaktiven Iods mit der Fortluft 
durch kontinuierliche Messung zu 
überwachen und zu bilanzieren, 

b)  die Ableitungen von Tritium, radio-
aktivem Strontium, Alphastrahlern 
und Kohlenstoff-14 mit der Fortluft 
zu bilanzieren. 

5.1.1 (3)  Die eingesetzten Messmethoden müs-
sen entsprechend den sich aus der Ab-
gabegenehmigung ergebenden Forde-
rungen gewählt werden. Die Abgabe 
radioaktiver Gase muß durch eine kon-
tinuierliche Messung der Aktivitätskon-
zentration mit ausreichender Nach-
weisgrenze überwacht werden. Beim 
Nachweis radioaktiver Gase ist eine Di-
rektmessung der Aktivitätskonzentrati-
on nur dann ausreichend, wenn der ge-
samte Fortluftstrom keinen größeren 
zeitlichen Schwankungen unterliegt. 
Anderenfalls ist eine Messung des Akti-
vitätsausstoßes, bei der der Fortluft-
strom zwangsläufig berücksichtigt ist, 
erforderlich. Für die Messung radioakti-
ver Aerosole und gasförmigen Jods 
muß ein kontinuierliches Anreiche-
rungsmeßverfahren mit hinreichender 
Nachweisgrenze benutzt werden. Bei 
zeitlich konstantem Fortluftstrom müs-
sen die Aktivitätskonzentrationen und 
bei veränderlichem Fortluftstrom der 
Aktivitätsausstoß gemessen werden. 
Die Probeentnahme muß repräsentativ 

   5.1.1 (3) Die eingesetzten Messmethoden müs-
sen entsprechend den sich aus der Ab-
gabegenehmigung ergebenden Forde-
rungen gewählt werden. 
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für die Aktivitätsabgabe in die Atmo-
sphäre sein, d.h. sie muß hinter den 
Abluftfiltern erfolgen 
(Siehe auch folgende BMI-Richtlinie: 
"Richtlinie zur Überwachung der Abga-
be radioaktiver Stoffe mit der Kaminluft 
von Kernkraftwerken mit leichtwasser-
gekühltem Reaktor", Stand: September 
1975). 
(3) Geräte zur kontinuierlichen Aktivi-
tätsüberwachung müssen mit Doppel-
grenzwerteinheiten für automatische 
Funktionskontrolle und Alarmgabe bei 
Überschreiten vorwählbarer Grenzwer-
te für die Freisetzung ausgerüstet sein. 
Sämtliche Meßwerte müssen registriert 
werden. 

5.1.1 (4)  Zur Bilanzierung und Überwachung der 
radioaktiven Ableitungen aus Bereichen 
außerhalb des Sicherheitsbehälters 
sind die Abluft und Abgase aus aktivi-
tätsführenden Behältern und sonstigen 
Anlagenteilen zu überwachen. Dies 
kann beispielsweise durch eine Sam-
melüberwachung vor der Kaminüber-
wachung erfolgen. 
Luftgetragene radioaktive Ableitungen 
aus aktivitätsführenden Behältern und 
Anlagenteilen in Bereichen außerhalb 
des Sicherheitsbehälters sind vor der 
Einleitung in die Kaminfortluft getrennt 
zu erfassen.  

   5.1.1 (4) Luftgetragene radioaktive Ableitungen 
aus aktivitätsführenden Behältern und 
Anlagenteilen in Bereichen außerhalb 
des Sicherheitsbehälters sind vor der 
Einleitung in die Kaminfortluft getrennt 
zu erfassen. 

5.1.1 (5)  Die Einrichtungen für die Überwachung 
der Ableitung radioaktiver Edelgase 
sowie zur Bilanzierung radioaktiver 
Schwebstoffe und radioaktiven Iods mit 
der Kaminfortluft sind redundant auszu-
führen. 

   5.1.1 (5) Die Einrichtungen für die Überwachung 
der Ableitung radioaktiver Edelgase 
sowie zur Bilanzierung radioaktiver 
Schwebstoffe und radioaktiven Iods mit 
der Kaminfortluft sind redundant auszu-
führen. 
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5.1.2 Überwachung bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 

   5.1.2 Überwachung bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 

5.1.2 (1)  Die Überwachung freigesetzter luftge-
tragener radioaktiver Stoffe ist auch bei 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 si-
cherzustellen.  

329 (61) VdTÜV Zu den Punkten 5.1.2 (1) und (2) stellt 
sich die Frage, ob hier nicht auch "ab-
geleitete" (im Unterschied zu "freige-
setzten") luftgetragene radioaktive Stof-
fe betroffen sind - auch bei Ereignissen 
der Sicherheitsebene 3? 
Anmerkung: In diesem Zusammenhang 
kommt es nicht darauf an, ob die zu 
überwachende Aktivität als abgeleitet 
oder freigesetzt zu betrachten ist. Der 
Text iin 5.1.2 (1) und 5.1.2 (2) wurde 
geändert und entsprechend neutral ge-
fasst. 

5.1.2 (1) Die Überwachung freigesetzter luftge-
tragener radioaktiver Stoffe in der Fort-
luft ist auch bei Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3 sicherzustellen 

5.1.2 (2)  Zur Bestimmung der Freisetzung luftge-
tragener radioaktiver Stoffe über den 
Fortluftkamin bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 ist eine geeignete fest 
installierte Instrumentierung vorzuse-
hen. 

329 (62) VdTÜV In Punkt 5.1.1 (2) für den bestim-
mungsgemäßen Betrieb und in Punkt 
5.1.3 (2) für die Sicherheitsebene 4 
sind die zu überwachenden Nuklid-
gruppen explizit genannt, in Kapitel 
5.1.2 (2) für die Störfälle nicht. Dies ist 
inkonsistent, die Nuklidgruppen sollten 
dort ergänzt werden, z. B. „… bei Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 sind 
geeignete Sammel- und Messeinrich-
tungen für radioaktive Edelgase, radio-
aktive Schwebstoffe und radioaktives 
gasförmiges Iod vorzusehen.“ 

5.1.2 (2) Zur Bestimmung der Aktivität Freiset-
zung luftgetragener radioaktiver Stoffe 
in der Kaminfortluftüber den Fortluftka-
min bei Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 ist einesind geeignete fest in-
stallierte InstrumentierungSammel- und 
Messeinrichtungen für radioaktive Edel-
gase, radioaktive Schwebstoffe und ra-
dioaktives gasförmiges Jod vorzusehen 

5.1.2 (3)  Soweit bei Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 luftgetragene radioaktive Stof-
fe in radiologisch relevantem Ausmaß 
über Pfade freigesetzt werden können, 
bei denen der Fortluftstrom nicht über-
wacht wird, ist zur Überwachung der 
Freisetzung die spezifische Aktivität 
oder Aktivitätskonzentration des Medi-
ums in dem betreffenden System und 
die Menge des abgegebenen Mediums 

   5.1.2 (3) Soweit bei Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 luftgetragene radioaktive Stof-
fe in radiologisch relevantem Ausmaß 
über Pfade freigesetzt werden können, 
bei denen der Fortluftstrom nicht über-
wacht wird, ist zur Überwachung der 
Freisetzung die spezifische Aktivität 
oder Aktivitätskonzentration des Medi-
ums in dem betreffenden System und 
die Menge des abgegebenen Mediums 
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zu ermitteln und daraus die Aktivitäts-
abgabe zu berechnen. 

zu ermitteln und daraus die Aktivitäts-
abgabe zu berechnen. 

5.1.3 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebene 4 

   5.1.3 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebene 4 

5.1.3 (1)  Es ist sicherzustellen, dass die Freiset-
zung luftgetragener radioaktiver Stoffe 
bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebene 4 abgeschätzt 
werden kann. 

   5.1.3 (1) Es ist sicherzustellen, dass die Freiset-
zung luftgetragener radioaktiver Stoffe 
bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebene 4 abgeschätzt 
werden kann. 

5.1.3 (2)  Zur Abschätzung der Freisetzung über 
das Druckentlastungssystem des Si-
cherheitsbehälters bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 
4c sind geeignete Sammel- und Mess-
einrichtungen für radioaktive Edelgase, 
radioaktive Schwebstoffe und gasför-
miges radioaktives Iod vorzusehen. 

   5.1.3 (2) Zur Abschätzung der Freisetzung über 
das Druckentlastungssystem des Si-
cherheitsbehälters bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 
4c sind geeignete Sammel- und Mess-
einrichtungen für radioaktive Edelgase, 
radioaktive Schwebstoffe und gasför-
miges radioaktives Iod vorzusehen. 

5.1.3 (3)  Es sind Hochdosisleistungsmessstellen 
und Probenahmeeinrichtungen vorzu-
sehen, die bei Ereignissen und Ereig-
nisabläufen der Sicherheitsebene 4c 
eine Abschätzung der luftgetragenen 
Aktivität erlauben, um eine Prognose 
zum Ausmaß einer geplanten Ableitung 
oder möglichen Freisetzung radioakti-
ver Stoffe aus dem Sicherheitsbehälter 
ermöglichen. 

   5.1.3 (3) Es sind Hochdosisleistungsmessstellen 
und Probenahmeeinrichtungen vorzu-
sehen, die bei Ereignissen und Ereig-
nisabläufen der Sicherheitsebene 4c 
eine Abschätzung der luftgetragenen 
Aktivität erlauben, um eine Prognose 
zum Ausmaß einer geplanten Ableitung 
oder möglichen Freisetzung radioakti-
ver Stoffe aus dem Sicherheitsbehälter 
ermöglichen. 

5.1.3 (4)  Es ist sicherzustellen, dass bei Ereig-
nissen und Ereignisabläufen der Si-
cherheitsebene 4, bei denen die Be-
stimmung der Freisetzung luftgetrage-
ner radioaktiver Stoffe anders nicht si-
chergestellt werden kann, die Freiset-
zung mit Hilfe der Messergebnisse der 
Immissionsüberwachung abgeschätzt 

   5.1.3 (4) Es ist sicherzustellen, dass bei Ereig-
nissen und Ereignisabläufen der Si-
cherheitsebene 4, bei denen die Be-
stimmung der Freisetzung luftgetrage-
ner radioaktiver Stoffe anders nicht si-
chergestellt werden kann, die Freiset-
zung mit Hilfe der Messergebnisse der 
Immissionsüberwachung abgeschätzt 
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werden kann. werden kann. 

5.2 Überwachung der Ableitung mit 
Wasser 

   5.2 Überwachung der Ableitung mit 
Wasser 

5.2 (1)  Folgende KTA-Regel liegt hierzu vor: 
Messung flüssiger radioaktiver Stoffe 
zur Überwachung der radioaktiven Ab-
leitungen (KTA 1504) Fassung 6/78 
Es ist eine Überwachung der Ableitung 
radioaktiver Stoffe mit Wasser vorzuse-
hen, und dadurch der Nachweis zu füh-
ren, dass die maximal zulässigen Werte 
für die Aktivitätsabgaben eingehalten 
werden. 

   5.2 (1) Es ist eine Überwachung der Ableitung 
radioaktiver Stoffe mit Wasser vorzuse-
hen, und dadurch der Nachweis zu füh-
ren, dass die maximal zulässigen Werte 
für die Aktivitätsabgaben eingehalten 
werden. 

5.2 (2)  Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit 
dem Abwasser aus Kontrollbereichen 
sind zu überwachen und zu bilanzieren. 

   5.2 (2) Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit 
dem Abwasser aus Kontrollbereichen 
sind zu überwachen und zu bilanzieren. 

Hinweis Die Abwässer aus Kontrollbereichen 
werden in Übergabebehältern gesam-
melt und nur dann kontrolliert abgelei-
tet, wenn sichergestellt ist, dass festge-
legte Werte der Aktivitätskonzentration 
im Übergabebehälter nicht überschrit-
ten werden. 

   Hinweis Die Abwässer aus Kontrollbereichen 
werden in Übergabebehältern gesam-
melt und nur dann kontrolliert abgelei-
tet, wenn sichergestellt ist, dass festge-
legte Werte der Aktivitätskonzentration 
im Übergabebehälter nicht überschrit-
ten werden. 

5.2 (3)  Die Abwasserableitung aus dem Kon-
trollbereich ist mittels fest installierter 
Aktivitätsmessstellen zu überwachen 
und bei Überschreitung festgelegter 
Werte rechtzeitig automatisch zu unter-
brechen. 

   5.2 (3) Die Abwasserableitung aus dem Kon-
trollbereich ist mittels fest installierter 
Aktivitätsmessstellen zu überwachen 
und bei Überschreitung festgelegter 
Werte rechtzeitig automatisch zu unter-
brechen. 

5.2 (4)  Einleitungen radioaktiver Stoffe über 
sonstige Systeme, die Aktivität führen 
können, z.B. nukleares Nebenkühlwas-
ser, Maschinenhausabwasser, sind zu 
überwachen und beim Überschreiten 

   5.2 (4) Einleitungen radioaktiver Stoffe über 
sonstige Systeme, die Aktivität führen 
können, z.B. nukleares Nebenkühlwas-
ser, Maschinenhausabwasser, sind zu 
überwachen und beim Überschreiten 
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festgelegter Aktivitätswerte zu bilanzie-
ren.  

festgelegter Aktivitätswerte zu bilanzie-
ren.  

5.2 (5)  Das in den Vorfluter rückströmende 
Wasser ist kontinuierlich zu überwa-
chen. 

   5.2 (5) Das in den Vorfluter rückströmende 
Wasser ist kontinuierlich zu überwa-
chen. 

5.3 Überwachung von Systemen    5.3 Überwachung von Systemen 

5.3 (1)  Zur frühzeitigen Entdeckung etwaiger 
Freisetzungen radioaktiver Stoffe ist in 
sämtlichen Kreisläufen, die als Barriere 
gegen das Entweichen radioaktiver 
Stoffe dienen, die Konzentration radio-
aktiver Stoffe durch ortsfeste Einrich-
tungen kontinuierlich zu messen. Die 
Meßeinrichtungen müssen die Aktivi-
tätskonzentration und deren Änderun-
gen im bestimmungsgemäßen Betrieb 
und bei Störfällen mit der erforderlichen 
Genauigkeit erfassen und bei Über-
schreiten vorgegebener Grenzwerte 
Gefahrenmeldungen in der Warte aus-
lösen. Außerdem ist die Aktivitätskon-
zentration in regelmäßigen Abständen 
durch Probenahme zu bestimmen. 
Es sind Maßnahmen vorzusehen, durch 
die der Aktivitätsfluss in der Anlage und 
die Wirksamkeit von Barrieren gegen 
das Entweichen radioaktiver Stoffe ü-
berwacht werden, um frühzeitig erken-
nen zu können, wenn eine Freisetzung 
oder eine unzulässige Verbreitung ra-
dioaktiver Stoffe in der Anlage droht 
und um erforderliche Eingriffe rechtzei-
tig vornehmen zu können. 

   5.3 (1) Es sind Maßnahmen vorzusehen, durch 
die der Aktivitätsfluss in der Anlage und 
die Wirksamkeit von Barrieren gegen 
das Entweichen radioaktiver Stoffe ü-
berwacht werden, um frühzeitig erken-
nen zu können, wenn eine Freisetzung 
oder eine unzulässige Verbreitung ra-
dioaktiver Stoffe in der Anlage droht 
und um erforderliche Eingriffe rechtzei-
tig vornehmen zu können. 

5.3.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  

   5.3.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  
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5.3.1 (1)  Die Überwachung ist so zu gestalten, 
dass unzulässige Änderungen der Akti-
vitätskonzentration in Systemen, insbe-
sondere Aktivitätsübertritte in Systeme 
oder Systembereiche, die keine radio-
aktiven Stoffe enthalten sollen, zuver-
lässig erkannt werden. 

   5.3.1 (1) Die Überwachung ist so zu gestalten, 
dass unzulässige Änderungen der Akti-
vitätskonzentration in Systemen, insbe-
sondere Aktivitätsübertritte in Systeme 
oder Systembereiche, die keine radio-
aktiven Stoffe enthalten sollen, zuver-
lässig erkannt werden. 

5.3.1 (2)  Es ist eine Überwachung der Aktivitäts-
konzentration durch kontinuierliche 
Messung der Aktivitätskonzentration 
mittels fest installierter Messeinrichtun-
gen und durch regelmäßige Probenah-
me vorzusehen. 
Für den Primärkreislauf Hauptkühlmit-
telkreislauf, und die damit unmittelbar 
verbundenen Kreisläufe Systeme sowie 
die Beckenkühl- und Reinigungskreis-
läufe kann die Überwachung durch 
ortsfeste Einrichtungen entfallen ist an-
stelle der kontinuierlichen Überwa-
chung die Bestimmung der Aktivitäts-
konzentration durch Probenahme zu-
lässig, wenn in hinreichend kurzen Ab-
ständen die Aktivitätskonzentration 
durch Probenahme bestimmt wird wenn 
diese hinreichend häufig erfolgt. Das-
selbe gilt für die Beckenkühl- und Rei-
nigungskreisläufe. 

   5.3.1 (2) Es ist eine Überwachung der Aktivitäts-
konzentration durch kontinuierliche 
Messung der Aktivitätskonzentration 
mittels fest installierter Messeinrichtun-
gen und durch regelmäßige Probenah-
me vorzusehen. 
Für den Hauptkühlmittelkreislauf, die 
damit unmittelbar verbundenen Syste-
me sowie die Beckenkühl- und Reini-
gungskreisläufe ist anstelle der kontinu-
ierlichen Überwachung die Bestimmung 
der Aktivitätskonzentration durch Pro-
benahme zulässig, wenn diese hinrei-
chend häufig erfolgt. 

 

5.3.1 (3)  Bei Überschreitung vorgegebener 
Schwellenwerte bei den kontinuierlich 
messenden Einrichtungen ist eine 
Warnmeldung in der Warte auszulösen. 

   5.3.1 (3) Bei Überschreitung vorgegebener 
Schwellenwerte bei den kontinuierlich 
messenden Einrichtungen ist eine 
Warnmeldung in der Warte auszulösen.  

5.3.1 (4)  Eine Bestimmung der Aktivitätskonzent-
ration in den Kreisläufen durch Probe-
nahme hat außerdem zu erfolgen, 
wenn Anzeichen für eine erhöhte Aktivi-
tätskonzentration vorliegen. 

   5.3.1 (4) Eine Bestimmung der Aktivitätskonzent-
ration in den Kreisläufen durch Probe-
nahme hat außerdem zu erfolgen, 
wenn Anzeichen für eine erhöhte Aktivi-
tätskonzentration vorliegen. 



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

61 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

5.3.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 bis 4b 

   5.3.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 bis 4b 

5.3.2 (1)  Die Überwachung ist so zu gestalten, 
dass der durch Ereignisse und Ereig-
nisabläufe der Sicherheitsebenen 3 bis 
4b bedingte Eintrag radioaktiver Stoffe 
in Systeme, die keine radioaktiven Stof-
fe enthalten sollen, erkannt wird, so 
dass erforderliche Maßnahmen zur Be-
grenzung einer hierdurch möglichen 
Freisetzung eingeleitet werden können 
und dass gegebenenfalls zur Einleitung 
von Notfallmaßnahmen und zur Unter-
stützung von Katastrophenschutzmaß-
nahmen erforderliche Informationen zur 
Verfügung stehen. 

   5.3.2 (1) Die Überwachung ist so zu gestalten, 
dass der durch Ereignisse und Ereig-
nisabläufe der Sicherheitsebenen 3 bis 
4b bedingte Eintrag radioaktiver Stoffe 
in Systeme, die keine radioaktiven Stof-
fe enthalten sollen, erkannt wird, so 
dass erforderliche Maßnahmen zur Be-
grenzung einer hierdurch möglichen 
Freisetzung eingeleitet werden können 
und dass gegebenenfalls zur Einleitung 
von Notfallmaßnahmen und zur Unter-
stützung von Katastrophenschutzmaß-
nahmen erforderliche Informationen zur 
Verfügung stehen. 

5.3.2 (2)  Bei Systemen, die nach 5.3.1 (2) durch 
kontinuierliche Messung zu überwa-
chen sind, muss dies auch auf der Si-
cherheitsebene 3 gewährleistet sein. 

   5.3.2 (2) Bei Systemen, die nach 5.3.1 (2) durch 
kontinuierliche Messung zu überwa-
chen sind, muss dies auch auf der Si-
cherheitsebene 3 gewährleistet sein. 

5.4 Überwachung der Radioaktivität in 
der Raumluft (ortsfestes System) 

   5.4 Überwachung der Radioaktivität in 
der Raumluft (ortsfestes System) 

5.4 (1)  Räume oder Raumgruppen des Kon-
trollbereiches, die vom Betriebsperso-
nal regelmäßig betreten werden und in 
denen erhöhte Raumluftkontaminatio-
nen auftreten können, die bei dauern-
der Einwirkung zu einer Überschreitung 
der in § 52 Abs. 1, Punkt 1 der StrlSchV 
aufgeführten Grenzwerte der Aktivitäts-
zufuhr führen, sind durch kontinuierli-
che Direktmessung der Aktivitätskon-
zentration von Aerosolen und gasförmi-
gem Iod mit kontinuierlichen Anrei-
chungsverfahren zu überwachen. Hier-
für ist ein fest installiertes System vor-

329 (63) VdTÜV Unter Punkt 5.4 (1) sind Überwa-
chungsziel und Messverfahren ver-
mischt. Die Anforderungen an die 
Messverfahren gelten nicht für alle Si-
cherheitsebenen; die Messverfahren 
sollten daher in den Unterkapiteln zu 
den Sicherheitsebenen behandelt wer-
den. Bei der Aufzählung der Nuklid-
gruppen, die in der Raumluft überwacht 
werden sollen, wurden zudem die ra-
dioaktiven Edelgase vergessen. Diese 
sind zu ergänzen. 
Begründung: Dieser Absatz wird so ge-

5.4 (1) Räume oder Raumgruppen des Kon-
trollbereiches, die vom Betriebsperso-
nal regelmäßig betreten werden und in 
denen erhöhte Raumluftkontaminatio-
nen auftreten können sind durch konti-
nuierliche Direktmessung der Aktivi-
tätskonzentration von auf radioaktive 
Edelgase, radioaktive SchwebstoffeAe-
rosolen und gasförmigesm radioaktives 
Iod mit kontinuierlichen Anreichungs-
verfahren zu überwachen. Hierfür ist 
ein fest installiertes System vorzuse-
hen, das beim Überschreiten von Warn-
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zusehen, das beim Überschreiten von 
Warnschwellen Warnmeldungen aus-
löst. 
Das fest installierte System soll Hinwei-
se auf die Begehbarkeit überwachter 
Bereiche, den Anlagenzustand und die 
Integrität der Systeme geben. 

fasst, dass ein Widerspruch zu den 
Festlegungen für die einzelnen Sicher-
heitsebenen nicht auftritt. Die Überwa-
chung nach 5.4.2(2) ist eindeutig als 
zusätzliche Maßnahme mit abweichen-
den Methoden (ODL-Messung / Probe-
nahme) erkennbar und somit nicht den 
methodischen Anforderungen dieses 
Absatzes unterworfen.  
Die radioaktiven Edelgase werden zu-
sätzlich aufgenommen, weil dies dem 
Regelungsstand nach KTA 1502 ent-
spricht. Dies bedeutet eine Erweiterung 
gegenüber den RSK-LL 1996, in denen 
die Edelgase nicht genannt waren. 

schwellen Warnmeldungen auslöst. 
Das fest installierte System soll Hinwei-
se auf die Begehbarkeit überwachter 
Bereiche, den Anlagenzustand und die 
Integrität der Systeme geben. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtun-
gen nach 5.6 vorgesehen. 

   Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtun-
gen nach 5.6 vorgesehen. 

5.4.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  

   5.4.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.4.1 (1)  das System ist so auszulegen, dass bei 
Betriebszuständen der Sicherheitsebe-
nen 1 und 2  
a) erhöhte Aktivitätskonzentrationen in 

der Raumluft erkannt werden, 
b) die betroffenen Gebäude oder 

Raumgruppen identifiziert werden 
können und 

c) undichte Systeme und Komponen-
ten erkannt werden (Leckageüber-
wachung). 

329 (64) VdTÜV Bei Punkt 5.4.1 (1) sollte unter Punkt c) 
die ursprüngliche Einschränkung (… 
undichte Systeme und Komponenten, 
die radioaktive Stoffe führen, erkannt 
werden …) beibehalten werden; ande-
res kann ein System zur Überwachung 
der Radioaktivität in der Raumluft nicht 
leisten. 

5.4.1 (1) das Das System ist so auszulegen, 
dass bei Betriebszuständen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2  
a)  erhöhte Aktivitätskonzentrationen in 

der Raumluft erkannt werden, 
b) die betroffenen Gebäude oder 

Raumgruppen identifiziert werden 
können und 

c) undichte Systeme und Komponen-
ten, die radioaktive Stoffe führen, 
erkannt werden (Leckageüberwa-
chung). 

5.4.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4 

   5.4.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4 
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5.4.2 (1)  Das System ist so auszulegen, dass bei 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Ak-
tivitätsfreisetzungen in die Raumluft er-
kannt und räumlich eingegrenzt werden 
können.   

343 (7) Team 7 Ziffer 5.4.2 (1) 
Die Anwendung der Ziffer sollte erwei-
tert werden bis zur SiE 4b, da es sinn-
voll ist, zu wissen, ob Kontrollbereiche 
wieder / noch begehbar sind, nachdem 
anlageninternen Notfallmaßnahmen der 
SiE 4b die Anlage wieder in einen si-
cheren Zustand überführt haben. 
Offen bleibt der Punkt der Überwa-
chung der Warte bzw. des Ortes, an 
dem der Krisenstab bei Ereignissen auf 
den SiE 4b und 4c tagt. Wo wird das 
geregelt? 
Begründung:  
Zum 1. Satz: Eine Auslegung des fest 
installierten Systems für Ereignisse des 
SE 4a und 4b ist nicht ohne Einschrän-
kungen zu fordern. Wesentlich ist, dass 
das Überwachungsziel auch für Ereig-
nisse der SE 4 zu gewährleistet ist. 
Diese Anforderung ist übergeordnet 
durch 5.6.2 (1) abgedeckt. 
Allgemein besteht die Anforderung zur 
Überwachung von Aufenthaltsorten 
auch bei Ereignissen der SE 3 und 4 
durch 5.6.2 (1) Diese zählt zu den Vor-
kehrungen für den Aufenthalt Von Per-
sonal in der Warte und im Krisenstab-
raum gemäß Modul „Anforderungen an 
den internen Notfallschutz“, Kapitel 3.5. 
Eine weitere Konkretisierung ist des-
wegen nicht angemessen  

5.4.2 (1) Das System ist so auszulegen, dass bei 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Ak-
tivitätsfreisetzungen in die Raumluft er-
kannt und räumlich eingegrenzt werden 
können.   

5.4.2 (2)  Zur Überwachung der Aktivität in der 
Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 
bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebene 3 und 4 müssen 
Hochdosisleistungsmessstellen und 
Probeentnahmeeinrichtungen vorgese-

343 (8) Team 7 Ziffer 5.4.2(2) 
Der Inhalt dieses Abschnittes 5.4.2(2) 
beschäftigt sich mit der Messung der 
luftgetragenen Aktivität innerhalb des 
SB und nicht innerhalb der Raumluft, 
wie unter Ziffer 5.4 zusammengestellt. 

5.4.2 (2) Zur Überwachung der Aktivität in der 
Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 
bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebene 3 und 4 müssen 
Hochdosisleistungsmessstellen und 
Probeentnahmeeinrichtungen vorgese-
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hen werden, durch die gegebenenfalls 
zur Einleitung von Notfallmaßnahmen 
und zur Unterstützung von Katastro-
phenschutzmaßnahmen erforderliche 
Informationen zur Verfügung gestellt 
werden.  

Der Abschnitt gehört hier nicht hin. Er 
sollte als Ziffer 5.3.2(3) dem Kapitel 5.3 
„Überwachung von Systemen“ zuge-
ordnet werden. 
Begründung: Die Atmosphäre des SB 
zählt auch zur Raumluft, die z.B. nach 
Beendigung von Ereignissen in bezüg-
lich der Betretbarkeit des SB zu über-
wachen ist. Zu den weiteren  Überwa-
chungszielen der angesprochenen Ein-
richtungen  und der entsprechenden 
Einordnung in Kapitel 5 vgl. Begrün-
dung zu Kommentar des VdTÜV zu 
Kapitel 5 insgesamt.  

hen werden, durch die gegebenenfalls 
zur Einleitung von Notfallmaßnahmen 
und zur Unterstützung von Katastro-
phenschutzmaßnahmen erforderliche 
Informationen zur Verfügung gestellt 
werden. 

Hinweis Das System zur Probenahme aus der 
Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 
ist nach Kap. 3.5 (5) des Modul 7 ge-
fordert und stellt Informationen bereit, 
die gemäß Kap. 3.4.1(3) b) von Modul 7 
bei der Bewertung der radiologischen 
Auswirkungen einer Druckentlastung 
des Sicherheitsbehälters zu berücksich-
tigen sind. 

   Hinweis Das System zur Probenahme aus der 
Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 
ist nach Kap. 3.5 (5) des Modul 7 ge-
fordert und stellt Informationen bereit, 
die gemäß Kap. 3.4.1(3) b) von Modul 7 
bei der Bewertung der radiologischen 
Auswirkungen einer Druckentlastung 
des Sicherheitsbehälters zu berücksich-
tigen sind. 

5.5 Überwachung der Ortsdosisleistung 
(ortsfestes System) 

   5.5 Überwachung der Ortsdosisleistung 
(ortsfestes System) 

5.5 (1)  Folgende KTA-Regel liegt hierzu vor: 
Ortsfestes System zur Überwachung 
von Ortsdosisleistungen innerhalb von 
Kernkraftwerken (KTA 1501) Fassung 
10/77 
Zur kontinuierlichen Überwachung der 
Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-
chen ist ein ortsfestes System vorzuse-
hen, das beim Überschreiten von Warn-
schwellen Warnmeldungen auslöst.  

   5.5 (1) Zur kontinuierlichen Überwachung der 
Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-
chen ist ein ortsfestes System vorzuse-
hen, das beim Überschreiten von Warn-
schwellen Warnmeldungen auslöst. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtun-    Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtun-



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

65 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

gen nach 5.6 vorgesehen. gen nach 5.6 vorgesehen. 

5.5 (2)  Die Messwerte dieses ortsfesten Sys-
tems sind vor Ort und in der Warte an-
zuzeigen und sie sind zu registrieren. 
Die Messwerte sind auf die Überschrei-
tung von Warnschwellen zu überwa-
chen. Eine solche Überschreitung ist 
vor Ort und in der Warte optisch und 
akustisch zu signalisieren.  

329 (65) VdTÜV Unter Punkt 5.5 (2) sollte in Analogie zu 
5.1.1 (1)  "zu registrieren" durch "aufzu-
zeichnen" ersetzt werden. 

5.5 (2) Die Messwerte dieses ortsfesten Sys-
tems sind vor Ort und in der Warte an-
zuzeigen, und sie sind zu registriere-
naufzuzeichnen. Die Messwerte sind 
auf die Überschreitung von Warn-
schwellen zu überwachen. Eine solche 
Überschreitung ist vor Ort und in der 
Warte optisch und akustisch zu signali-
sieren. 

5.5.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2 

   5.5.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.5.1 (1)  Ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte 
dieses Systems sind in solchen Berei-
chen der Anlage zu installieren, in de-
nen Veränderungen der Ortsdosis-
leistung zu erwarten sind und Personen 
gewarnt werden müssen. 

   5.5.1 (1) Ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte 
dieses Systems sind in solchen Berei-
chen der Anlage zu installieren, in de-
nen Veränderungen der Ortsdosis-
leistung zu erwarten sind und Personen 
gewarnt werden müssen. 

5.5.2 Überwachung bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 

   5.5.2 Überwachung bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 

5.5.2 (1)  Das System ist so auszulegen, dass es 
bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 
Hinweise auf die Begehbarkeit über-
wachter Bereiche geben kann.  

   5.5.2 (1) Das System ist so auszulegen, dass es 
bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 
Hinweise auf die Begehbarkeit über-
wachter Bereiche geben kann.  

5.5.2 (2)  Zur Bewertung der radiologischen Fol-
gen von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 ist die Ortsdosisleistung an 
geeigneter Stelle innerhalb in der Anla-
ge (z.B. im Reaktorgebäude und bei 
Siedewasserreaktoren zusätzlich im 
Maschinenhaus) zu überwachen. 

   5.5.2 (2) Zur Bewertung der radiologischen Fol-
gen von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 ist die Ortsdosisleistung an 
geeigneter Stelle innerhalb in der Anla-
ge (z.B. im Reaktorgebäude und bei 
Siedewasserreaktoren zusätzlich im 
Maschinenhaus) zu überwachen. 

5.5.3 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-

   5.5.3 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
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ebene 4 ebene 4 

5.5.3 (1)  Zur Bewertung der radiologischen Fol-
gen von Ereignissen und Ereignisabläu-
fen der Sicherheitsebenen 4b und 4c ist 
die Ortsdosisleistung an geeigneter 
Stelle innerhalb der Anlage, z. B. im 
Reaktorgebäude und bei Siedewasser-
reaktoren zusätzlich im Maschinen-
haus, zu überwachen, so dass gegebe-
nenfalls zur Einleitung von Notfallmaß-
nahmen und zur Unterstützung von Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen erforder-
liche Informationen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

   5.5.3 (1) Zur Bewertung der radiologischen Fol-
gen von Ereignissen und Ereignisabläu-
fen der Sicherheitsebenen 4b und 4c ist 
die Ortsdosisleistung an geeigneter 
Stelle innerhalb der Anlage, z. B. im 
Reaktorgebäude und bei Siedewasser-
reaktoren zusätzlich im Maschinen-
haus, zu überwachen, so dass gegebe-
nenfalls zur Einleitung von Notfallmaß-
nahmen und zur Unterstützung von Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen erforder-
liche Informationen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

5.6 Arbeitsplatzüberwachung    5.6 Arbeitsplatzüberwachung 

5.6 (1)  Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass 
zum Schutz von Personen, die im Kon-
trollbereich tätig werden, deren Arbeits-
plätze überwacht und weitere erforder-
liche Überwachungsmaßnahmen z.B. 
an den Zugängen und an Personen-
schleusen sowie bei Kontrollgängen 
durchgeführt werden können. 

  Vgl: Kommentar VdTUEV 329 (69) zu 
5.6.1 (3) 
 
Anmerkung: Ergänzung in Verbindung 
mit dem neu eingeführten Punkt 
5.6.1(3) d) Meßgeräte zur Ermittlung 
der inkorporierten Aktivität 

5.6 (1) Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass 
zum Schutz von Personen, die im Kon-
trollbereich tätig werden, deren Arbeits-
plätze überwacht und weitere erforder-
liche Überwachungsmaßnahmen z.B. 
an den Zugängen und an Personen-
schleusen sowie bei Kontrollgängen 
durchgeführt werden können und dass 
die Ermittlung der Körperdosis nach 
den rechtlichen Vorgaben erfolgen 
kann. 

5.6 (2)  Sämtliche Geräte zur Feststellung von 
Kontaminationen müssen in regelmäßi-
gen Abständen mit dünnen ß- Präpara-
ten und gegebenenfalls mit dünnen α-
Präparaten kalibriert und geprüft wer-
den., wobei die Kalibrierfaktoren und 
die Empfindlichkeiten bezogen auf eine 
punktförmige Aktivität und auf eine ho-
mogene Flächenaktivität anzugeben 
sind. Falls die Geräte auch Kontamina-

329 (66) VdTÜV Die Anforderung unter Punkt 5.6 (2) 
geht über den übrigen Detaillierungs-
grad des Fachmoduls hinaus; auch an-
dere Messgeräte sind in regelmäßigen 
Abständen zu kalibrieren bzw. zu prü-
fen. 
Anmerkung: dem Vorschlag wird durch 
Streichung des Absatzes 5.6(2) gefolgt, 
da hierdurch die Konsistenz des Abs-
traktionsniveaus verbessert wird und 
der Sachverhalt auf der nachgeordne-

entfällt --- 
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tionen niederenergetischer ß-Strahlen 
nachweisen sollen (z.B. H 3 und C 14), 
ist eine Kalibrierung mit entsprechend 
dünnen Präparaten (z.B. radioaktiv 
markierte Folien) durchzuführen. Wenn 
kein dünnes Präparat zur Verfügung 
steht, kann eine Kalibrierung auch mit 
einem Präparat in sättigungsdicker 
Schicht erfolgen. 

ten Ebene der DIN-Normen ausrei-
chend geregelt ist 

5.6.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  

   5.6.1 Überwachung bei Betriebszuständen 
der Sicherheitsebenen 1 und 2  

5.6.1 (1)  ..... Für Wartungs- und Reparaturarbei-
ten, für Störfälle sowie für das Betreten 
nicht routinemäßig begangener Räume 
soll eine ausreichende Anzahl geeigne-
ter tragbarer Strahlenschutzmeßgeräte 
vorhanden sein. 
Für die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 
(1) sind an geeigneten Orten mobile 
Einrichtungen vorzuhalten: 
a) Dosisleistungsmessgeräte für 
 aa) Gamma- und Betastrahlung, 
 ab) Neutronenstrahlung, 
b)  nuklidspezifische Messgeräte, 
Das Kernkraftwerk muß über geeignete 
Einrichtungen und Geräte verfügen, mit 
denen Kontaminationen von Personen 
und Gegenständen gemessen werden 
können (z.B. Hand-Fuß-Kleider- Moni-
tore und Kontaminationsmonitore). Die-
se Geräte müssen ständig betriebsbe-
reit und an zweckmäßig gewählten Or-
ten, wie z.B. auf Verbindungswegen 
zwischen Überwachungs- und Kontroll-
bereich, an Personenschleusen, in De-
kontaminationspassagen, aufgestellt 
sein. Entsprechend ihrer Zuverlässig-

329 (67) VdTÜV Sind unter Punkt 5.6.1 (1) wirklich mo-
bile nuklidspezifische Messgeräte ge-
meint, oder nicht vielmehr mobile Pro-
benameeinrichtungen, wobei die ge-
nommenen Proben nuklidspezifisch im 
Labor ausgewertet werden? 
Anmerkung: Der Text wurde so geän-
dert, dass sowohl Einrichtungen zur 
mobilen Probenahme bei nachfolgen-
der Laborauswertung als auch mobiler 
Einsatz nuklidspezifischer Messgeräte 
umfasst wird.  
(Präzisierung der beabsichtigten Aus-
sage) 

5.6.1 (1) Für die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 
(1) sind an geeigneten Orten mobile 
Einrichtungen vorzuhalten: 
a) Dosisleistungsmessgeräte für 
 aa) Gamma- und Betastrahlung, 
 ab) Neutronenstrahlung, 
b)  Einrichtungen zur nuklidspezifi-

schen Erfassung von Kontamina-
tionen Messgeräte, 

c) Kontaminationsmessgeräte, 
d) Geräte zur Ermittlung der Aktivi-

tätskonzentration in der Raumluft. 
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keit ist eine angemessene Zahl von Er-
satzgeräten bereitzuhalten. 
c) Kontaminationsmessgeräte, 
Eine entsprechende Überwachung ist 
auch für in gleichem Maße kontamina-
tionsgefährdete Räume oder Raum-
gruppen des Kontrollbereiches, die 
nicht regelmäßig betreten werden, bei 
längerer Aufenthaltsdauer von Be-
triebspersonal vorzusehen. Dazu kön-
nen bewegliche Meßgeräte eingesetzt 
werden. 
d) Geräte zur Ermittlung der Aktivitäts-

konzentration in der Raumluft. 

5.6.1 (2)  Für Dauerarbeitsplätze sind zur Über-
wachung bei Betriebszuständen der Si-
cherheitsebenen 1 und 2 fest installierte 
Messeinrichtungen für die Ortsdosis-
leistung und die Aktivitätskonzentration 
in der Raumluft vorzusehen. 

   5.6.1 (2) Für Dauerarbeitsplätze sind zur Über-
wachung bei Betriebszuständen der Si-
cherheitsebenen 1 und 2 fest installierte 
Messeinrichtungen für die Ortsdosis-
leistung und die Aktivitätskonzentration 
in der Raumluft vorzusehen. 

329 (68) VdTÜV Unter Punkt 5.6.1 (3) fehlen Inkorpora-
tionsmessgeräte. 
Ergänzungsvorschlag: 

d) Messgeräte zur Ermittlung der 
inkorporierten Aktivität 

5.6.1 (3)  Zur Überwachung der im Kontrollbe-
reich tätigen Personen sind vorzuhal-
ten: 
a) Dosiswarngeräte, 
b) Personendosimeter, 
c) Personenkontaminationsmonitoren. 

329 (69) VdTÜV Die bloße Existenz der Geräte erfüllt 
zudem nicht die Anforderungen der §§ 
41 und 44 StrlSchV. 
Ergänzungsvorschlag: 
Zur Anwendung dieser Geräte sind 
administrative Regelungen zu treffen. 
Begründung: Der Gesichtspunkt der 
Anwendung der Messgeräte ist durch 
die Erweiterung von Ziffer 5.6(1) be-
rücksichtigt, der explizit um den Aspekt 
der Ermittlung der Körperdosis ergänzt 

5.6.1 (3) Zur Überwachung der im Kontrollbe-
reich tätigen Personen sind vorzuhal-
ten: 
a) Dosiswarngeräte, 
b) Personendosimeter, 
c) Personenkontaminationsmonitoren 
d) Messgeräte zur Ermittlung der in-

korporierten Aktivität 
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wird. 

329 (70) VdTÜV Außerdem fehlen Anforderungen an 
das Vorhalten von Messgeräten   
a) Zur Überwachung radioaktiver Ab-

fälle 
b) Zum Nachweis der Freigabefähig-

keit von freizugebenden Stoffen 
nach § 29 StrlSchV 

c) Zur Aktivitätskontrolle beim Heraus-
bringen von Gegenständen aus 
dem Kontrollbereich (§ 44 StrlSchV) 

Ergänzungsvorschlag zu einem neuen 
Punkt 5.6.1 (4): 
Zur Überwachung des Aktivitätsflusses 
aus der Anlage über  die Abgabe radio-
aktiver Stoffe oder die Freigabe nach 
§ 29 StrlSchV sind Messeinrichtungen 
vorzuhalten  
a) zum Nachweis der Freigabefähig-

keit von freizugebenden Stoffen 
nach § 29 StrlSchV 

b) zur Aktivitätskontrolle beim Heraus-
bringen von Gegenständen aus 
dem Kontrollbereich nach § 44 Abs. 
3 StrlSchV 

c) zur Bestimmung der Aktivität in ra-
dioaktiven Abfällen oder Reststoffen 

Begründung: Es liegt im Interesse des 
Betreibers, die erforderlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, dass betriebli-
che Vorgänge wie das Herausbringen 
von Stoffen oder Abfällen aus der Anla-
ge bzw. von Gegenständen aus dem 
Kontrollbereich durchgeführt werden 
können. Ein unmittelbares Sicherheits-
ziel im Sinne des Strahlenschutzes ist 
hier nicht gegeben. Der vorgeschlage-
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ne Punkt 5.6.1(4) wird daher nicht auf-
genommen. 

5.6.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4 

   5.6.2 Überwachung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4 

5.6.2 (1)  Bei der Planung von Maßnahmen für 
Ereignisse und Ereignisabläufe der Si-
cherheitsebenen 3 und 4 ist zu sicher-
zustellen, dass diese Maßnahmen un-
ter angemessener Strahlenschutzüber-
wachung durchgeführt werden können, 
hierzu gehört insbesondere die Bereit-
stellung geeigneter Messgeräte. 

   5.6.2 (1) Bei der Planung von Maßnahmen für 
Ereignisse und Ereignisabläufe der Si-
cherheitsebenen 3 und 4 ist zu sicher-
zustellen, dass diese Maßnahmen un-
ter angemessener Strahlenschutzüber-
wachung durchgeführt werden können, 
hierzu gehört insbesondere die Bereit-
stellung geeigneter Messgeräte. 

5.7 Dokumentation über die Ergebnisse 
der Strahlungs- und Aktivitätsüber-
wachung in der Anlage 

   5.7 Dokumentation über die Ergebnisse 
der Strahlungs- und Aktivitätsüber-
wachung in der Anlage 

5.7 (1)  Die Ergebnisse der Messungen nach 
5.1 bis 5.6 sind entsprechend den ein-
schlägigen gesetzlichen oder behördli-
chen Vorgaben sowie nach Maßgabe 
der jeweils einschlägigen sicherheits-
technischen Regeln zu dokumentieren 
und aufzubewahren. Soweit zur Be-
weissicherung die Aufbewahrung von 
Proben erforderlich ist, sind hierzu ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen.  

   5.7 (1) Die Ergebnisse der Messungen nach 
5.1 bis 5.6 sind entsprechend den ein-
schlägigen gesetzlichen oder behördli-
chen Vorgaben sowie nach Maßgabe 
der jeweils einschlägigen sicherheits-
technischen Regeln zu dokumentieren 
und aufzubewahren. Soweit zur Be-
weissicherung die Aufbewahrung von 
Proben erforderlich ist, sind hierzu ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen.  

5.7 (2)  Soweit die Ergebnisse entsprechend 
den einschlägigen gesetzlichen oder 
behördlichen Vorgaben regelmäßig, bei 
Überschreitung vorgegebener Werte 
oder bei bestimmten Anlässen an die 
zuständigen Behörden zu übermitteln 
sind, sind hinsichtlich des Umfangs und 
der Gestaltung die Vorgaben einschlä-
giger sicherheitstechnischer Regeln 
und behördlicher Richtlinien zu beach-

   5.7 (2) Soweit die Ergebnisse entsprechend 
den einschlägigen gesetzlichen oder 
behördlichen Vorgaben regelmäßig, bei 
Überschreitung vorgegebener Werte 
oder bei bestimmten Anlässen an die 
zuständigen Behörden zu übermitteln 
sind, sind hinsichtlich des Umfangs und 
der Gestaltung die Vorgaben einschlä-
giger sicherheitstechnischer Regeln 
und behördlicher Richtlinien zu beach-
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ten.  ten.  

6 Strahlungsüberwachung in der Um-
gebung 

329 (71) VdTÜV Der Text des Kap. 6 ist bis auf zwei 
Sätze nahezu wörtlich aus der REI ü-
bernommen. Es werden somit, zumin-
dest für dieses Kapitel, weder "Abwei-
chungen vom Stand von Wissenschaft 
und Technik", noch "Lücken im unter-
gesetzlichen Regelwerk identifiziert", 
wie es als einleitende Zielsetzung des 
Vorhabens genannt ist. 
Begründung: Der Kommentar wird nicht 
als Hinweis auf ein Defizit im Entwurfs-
text für Modul 9 verstanden, sondern 
als (zutreffender) Hinweis darauf, dass 
nicht in allen Bereichen Abweichungen 
vom Stand von Wissenschaft und 
Technik zu beheben oder Lücken im 
untergesetzlichen Regelwerk zu schlie-
ßen waren. 
Mit Modul 9 werden nicht nur solche 
Aspekte abgedeckt, für die bisher keine 
ausreichenden Festlegungen im Re-
gelwerk enthalten sind, sondern es sol-
len alle Aspekte des Strahlenschutzes 
beim Betrieb eines Kernkraftwerks ü-
bergeordnet abgedeckt sein. Im Rah-
men der Strahlungsüberwachung in der 
Umgebung sind bereits heute Anforde-
rungen im Hinblick auf die Sicherheits-
ebene 4 enthalten, so dass auch in die-
ser Hinsicht keine Lücke zu schließen 
war. 

6 Strahlungsüberwachung in der Um-
gebung 

 
Es müssen die personellen, organisato-
rischen und apparativen Voraussetzun-
gen gegeben sein, um eine Strahlen-
schutzüberwachung der Umgebung im 
bestimmungemäßen Betrieb, bei Stör-
fällen und auch bei unvorhersehbaren 
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Ereignisabläufen im erforderlichen Um-
fang hinreichend schnell, genau und 
zuverlässig durchführen zu können. 
Insbesondere müssen vorhanden sein: 
1. Einrichtungen und Geräte zur Be-

stimmung von Dosis, Dosisleistung, 
Aktivitätskonzentration und Oberflä-
chenkontamination sowie zur Be-
stimmung von Nukliden während 
des bestimmungsgemäßen Be-
triebs; 

2. Einrichtungen und Geräte zur Er-
mittlung  der erforderlichen Informa-
tionen über Ortsdosen, Aktivitäts-
konzentrationen, Oberflächenkon-
taminationen und Nuklide bei etwai-
gen Freisetzungen radioaktiver Stof-
fe; 

3. Einrichtungen zur Messung von 
Windrichtungen und Windge-
schwindigkeit. 

6 (1)  Ergänzend zur Emissionsüberwachung 
muss die Immissionsüberwachung eine 
zusätzliche Kontrolle der Ableitungen 
radioaktiver Stoffe sowie der Einhaltung 
von Dosisgrenzwerten in der Umge-
bung der Anlage ermöglichen. Entspre-
chende Einrichtungen und Messpro-
gramme sind gemäß der einschlägigen 
Richtlinien vorzusehen. 

   6 (1) Ergänzend zur Emissionsüberwachung 
muss die Immissionsüberwachung eine 
zusätzliche Kontrolle der Ableitungen 
radioaktiver Stoffe sowie der Einhaltung 
von Dosisgrenzwerten in der Umge-
bung der Anlage ermöglichen. Entspre-
chende Einrichtungen und Messpro-
gramme sind gemäß der einschlägigen 
Richtlinien vorzusehen. 

6 (2)  Für die Immissionsüberwachung sind 
zwei Messprogramme zu erstellen: 
a) Ein Programm, das vom Betreiber 

durchzuführen ist (insbesondere zur 
Überwachung des Nahbereichs und 
von Primärmedien), und 

b) ein ergänzendes und kontrollieren-

   6 (2) Für die Immissionsüberwachung sind 
zwei Messprogramme zu erstellen: 
a) Ein Programm, das vom Betreiber 

durchzuführen ist (insbesondere zur 
Überwachung des Nahbereichs und 
von Primärmedien), und 

b) ein ergänzendes und kontrollieren-
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des Programm, das von unabhängi-
gen Messstellen durchzuführen ist 
(insbesondere zur Überwachung 
der weiteren Umgebung und von 
Nahrungsmitteln sowie Trinkwas-
ser). 

Zur Durchführung der Messprogramme 
sind die erforderlichen personellen Vor-
aussetzungen, organisatorischen Maß-
nahmen und apparativen Mittel bereit-
zustellen. Aus Gründen der Kontrolle 
und zum Vergleich sind ausgewählte 
Medien durch beide Programme zu ü-
berwachen. 

des Programm, das von unabhängi-
gen Messstellen durchzuführen ist 
(insbesondere zur Überwachung 
der weiteren Umgebung und von 
Nahrungsmitteln sowie Trinkwas-
ser). 

Zur Durchführung der Messprogramme 
sind die erforderlichen personellen Vor-
aussetzungen, organisatorischen Maß-
nahmen und apparativen Mittel bereit-
zustellen. Aus Gründen der Kontrolle 
und zum Vergleich sind ausgewählte 
Medien durch beide Programme zu ü-
berwachen. 

6 (3)  Die Probenahme- und Messorte sollen 
sich dort befinden, wo aufgrund der 
Verteilung der emittierten radioaktiven 
Stoffe in der Umwelt unter Berücksich-
tigung realer Nutzung durch Aufenthalt 
oder durch Verzehr dort erzeugter Le-
bensmittel ein maßgeblicher Dosisbei-
trag zu erwarten ist. Darüber hinaus 
sind Probenentnahme- und Messorte 
vorzusehen, die vom bestimmungsge-
mäßen Betrieb weitgehend unbeein-
flusst sind (Referenzorte). 

   6 (3) Die Probenahme- und Messorte sollen 
sich dort befinden, wo aufgrund der 
Verteilung der emittierten radioaktiven 
Stoffe in der Umwelt unter Berücksich-
tigung realer Nutzung durch Aufenthalt 
oder durch Verzehr dort erzeugter Le-
bensmittel ein maßgeblicher Dosisbei-
trag zu erwarten ist. Darüber hinaus 
sind Probenentnahme- und Messorte 
vorzusehen, die vom bestimmungsge-
mäßen Betrieb weitgehend unbeein-
flusst sind (Referenzorte). 

6 (4)  Durch das Strahlenschutzvorsorgege-
setz sind Maßnahmen zur Überwa-
chung der Umweltradioaktivität gere-
gelt, die der großräumigen Ermittlung 
von Radioaktivität und Dosisleistung 
dienen. Diese beziehen sich nicht auf 
die Überwachung einer konkreten An-
lage. Diesbezügliche Anforderungen 
sind nicht an den Betreiber gerichtet. 

   6 (4) 
Hinweis 

Durch das Strahlenschutzvorsorgege-
setz sind Maßnahmen zur Überwa-
chung der Umweltradioaktivität gere-
gelt, die der großräumigen Ermittlung 
von Radioaktivität und Dosisleistung 
dienen. Diese beziehen sich nicht auf 
die Überwachung einer konkreten An-
lage. Diesbezügliche Anforderungen 
sind nicht an den Betreiber gerichtet. 

6.1 Immissionsüberwachung    6.1 Immissionsüberwachung 



E N T W U R F Modul 9: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

74 

Ziffer in 
Modul 9 Textvorschlag Modul 9 Rev. 4 Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 9 
Neu Textvorschlag Modul 9 Rev A 

6.1.1 Immissionsüberwachung hinsicht-
lich Sicherheitsebenen 1 und 2 

   6.1.1 Immissionsüberwachung hinsicht-
lich Sicherheitsebenen 1 und 2 

6.1.1 (1)  Das Messprogramm ist so zu gestalten, 
dass eventuelle langfristige Verände-
rungen infolge der Ableitungen radioak-
tiver Stoffe an den für die verschiede-
nen Expositionspfade relevanten Stel-
len aufgezeigt werden können. Hierzu 
sind die Ergebnisse des der Inbetrieb-
nahme vorausgehenden Messpro-
gramms, durch das die vom Betrieb der 
Anlage noch unbeeinflusste Umweltra-
dioaktivität und Dosisleistungen erfasst 
wurden, heranzuziehen. 

   6.1.1 (1) Das Messprogramm ist so zu gestalten, 
dass eventuelle langfristige Verände-
rungen infolge der Ableitungen radioak-
tiver Stoffe an den für die verschiede-
nen Expositionspfade relevanten Stel-
len aufgezeigt werden können. Hierzu 
sind die Ergebnisse des der Inbetrieb-
nahme vorausgehenden Messpro-
gramms, durch das die vom Betrieb der 
Anlage noch unbeeinflusste Umweltra-
dioaktivität und Dosisleistungen erfasst 
wurden, heranzuziehen. 

6.1.2 Immissionsüberwachung hinsicht-
lich Sicherheitsebenen 3 und 4 

   6.1.2 Immissionsüberwachung hinsicht-
lich Sicherheitsebenen 3 und 4 

6.1.2 (1)  
Für die Immissionsüberwachung auf 
den Sicherheitsebenen 3 und 4 müssen 
Probeentnahme- und Messverfahren 
vorliegen. Die erforderlichen Messun-
gen sind durch regelmäßige Messfahr-
ten des Betreibers und der unabhängi-
gen Messstellen an festgelegten Pro-
benentnahme- und Messpunkten des 
Störfallmessprogramms einzuüben. 

   6.1.2 (1) Für die Immissionsüberwachung auf 
den Sicherheitsebenen 3 und 4 müssen 
Probeentnahme- und Messverfahren 
vorliegen. Die erforderlichen Messun-
gen sind durch regelmäßige Messfahr-
ten des Betreibers und der unabhängi-
gen Messstellen an festgelegten Pro-
benentnahme- und Messpunkten des 
Störfallmessprogramms einzuüben. 

6.1.2 (2)  Für die Sicherheitsebenen 3 und 4 
müssen Probeentnahme- und Messver-
fahren festgelegt sein, deren Messbe-
reiche lückenlos an die Messbereiche 
für den bestimmungsgemäßen Betrieb 
anschließen und soweit reichen, dass 
die Immissionen bei allen zu unterstel-
lenden Ereignissen der Sicherheitsebe-
ne 3 sowie bei solchen Ereignissen der 
Sicherheitsebene 4 erfasst werden, die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

   6.1.2 (2) Für die Sicherheitsebenen 3 und 4 
müssen Probeentnahme- und Messver-
fahren festgelegt sein, deren Messbe-
reiche lückenlos an die Messbereiche 
für den bestimmungsgemäßen Betrieb 
anschließen und soweit reichen, dass 
die Immissionen bei allen zu unterstel-
lenden Ereignissen der Sicherheitsebe-
ne 3 sowie bei solchen Ereignissen der 
Sicherheitsebene 4 erfasst werden, die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
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erfordern. erfordern. 

6.2 Überwachung der Ausbreitungsver-
hältnisse 

   6.2 Überwachung der Ausbreitungsver-
hältnisse 

6.2 (1)  Zur Beurteilung der radiologischen 
Auswirkungen von Emissionen auf den 
Sicherheitsebenen 1 bis 4 sind die für 
die Ausbreitung und Ablagerung radio-
aktiver Stoffe relevanten meteorologi-
schen und hydrologischen Parameter 
standortspezifisch zu erfassen. 

   6.2 (1) Zur Beurteilung der radiologischen Aus-
wirkungen von Emissionen auf den Si-
cherheitsebenen 1 bis 4 sind die für die 
Ausbreitung und Ablagerung radioakti-
ver Stoffe relevanten meteorologischen 
und hydrologischen Parameter stand-
ortspezifisch zu erfassen. 

6.2 (2)  Mit einer Instrumentierung am Standort 
der Anlage sind die für die Ausbreitung 
radioaktiver Stoffe bedeutsamen Ein-
flussgrößen fortlaufend zu messen. 

   6.2 (2) Mit einer Instrumentierung am Standort 
der Anlage sind die für die Ausbreitung 
radioaktiver Stoffe bedeutsamen Ein-
flussgrößen fortlaufend zu messen. 

6.2 (3)  Für den Fall einer Unverfügbarkeit der 
Instrumentierung müssen Ersatzmaß-
nahmen festgelegt sein. 

   6.2 (3) Für den Fall einer Unverfügbarkeit der 
Instrumentierung müssen Ersatzmaß-
nahmen festgelegt sein. 

6.3 Dokumentation der Ergebnisse der 
Überwachung in der Umgebung 

   6.3 Dokumentation der Ergebnisse der 
Überwachung in der Umgebung 

6.3 (1)  Über die Ergebnisse aus der Immissi-
onsüberwachung haben Betreiber und 
unabhängige Messstellen den zustän-
digen Behörden in Form von Quartals-
berichten und Jahresberichten zu be-
richten. Unabhängig hiervon sind die 
zuständigen Behörden unverzüglich zu 
informieren, wenn aufgrund der Mess-
ergebnisse eine Überschreitung der 
Dosisgrenzwerte für Personen der Be-
völkerung zu besorgen ist. 

   6.3 (1) Über die Ergebnisse aus der Immissi-
onsüberwachung haben Betreiber und 
unabhängige Messstellen den zustän-
digen Behörden in Form von Quartals-
berichten und Jahresberichten zu be-
richten. Unabhängig hiervon sind die 
zuständigen Behörden unverzüglich zu 
informieren, wenn aufgrund der Mess-
ergebnisse eine Überschreitung der 
Dosisgrenzwerte für Personen der Be-
völkerung zu besorgen ist. 

7 Ermittlung radiologischer Auswir-
kungen zur Planung von Katastro-
phenschutzmaßnahmen 

329 (72) VdTÜV In Kap. 7 ist festgelegt, dass für Ereig-
nisse und Ereignisabläufe der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c die potenziellen 
radiologischen Auswirkungen in der 

7 Ermittlung radiologischer Auswir-
kungen zur Planung von Katastro-
phenschutzmaßnahmen 
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Umgebung der Anlage zu ermitteln 
sind. Nach den Ausführungen in Kap. 7 
sind Unfalldosisrechnungen mit Para-
metervariationen durchzuführen, die in 
Umfang und Detaillierungsgrad weit 
über das hinausgehen, was für Ausle-
gungsstörfalle im Genehmigungs-
verfahren gerechnet wird. 
Begründung: Durch die Ermittlung ra-
diologischer Auswirkungen soll die 
Grundlage geschaffen werden für die 
Planung von Katastrophenschutz-
maßnahmen für Ereignisse auf der Si-
cherheitsebene 4 mit relevanten Frei-
setzungen. Die in Kapitel 7 enthaltenen 
Anforderungen dienen der Umsetzung 
von Artikel 49  der EURATOM-
Richtlinie 96/29 als Teil der Vorsorge 
für radiologische Notstandsituationen 
und von einschlägigen Empfehlungen 
der IAEA. Anforderungen mit analoger 
Zielsetzung sind auf nationaler Ebene 
bereits in Finnland umgesetzt. Eine 
Aufnahme in das deutsche Regelwerk 
ist deswegen ebenfalls angezeigt.  

329 (73) VdTÜV Auf der Sicherheitsebene 4 Dosisrech-
nungen durchzuführen, wird von uns 
grundsätzlich begrüßt und für notwen-
dig gehalten. Jedoch sollte es möglichst 
eine eindeutige Rechenvorschrift dafür 
geben. Soweit möglich, sollten Vorga-
ben zum Umfang der Analyse gemacht 
werden. Eine rein probabilistische Ana-
lyse ist sehr aufwendig und gehört bis-
her kaum zum Stand der Technik auf 
diesem Gebiet. 
Begründung: Probabilistische Analysen 
werden nicht verlangt. Ein klärender 
Hinweis hierzu wurde am Anfang des 
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Kapitels eingefügt. 

329 (74) VdTÜV Die in den Unterpunkten zu Kapitel 7 
festgelegten Einzelheiten sollten wie für 
die Ebenen 1, 2 und 3 nicht im Modul 9, 
sondern in der unter "Bemerkung" er-
wähnten, zu erstellenden nachgeordne-
ten Ausführungsvorschrift geregelt wer-
den. 
Begründung: Da bislang keine An-
forderungen über den Rahmen und 
Umfang der anzustellenden Untersu-
chungen vorliegen, sind die festgeleg-
ten Einzelheiten in den Unterpunkten 
erforderlich, um den Umfang der gefor-
derten Untersuchungen zu definieren 
und damit auch einzugrenzen. 

  
   Hinweis In diesem Kapitel werden Rahmenan-

forderungen für die Ermittlung radiolo-
gischer Auswirkungen zur Planung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen durch 
deterministische Untersuchungen defi-
niert. Sobald detaillierte Berechnungs-
grundlagen hierfür vorliegen, kommen 
diese zur Anwendung. 

7 (1)  Zur Planung von Maßnahmen des Ka-
tastrophenschutzes sind für Ereignisse 
und Ereignisabläufe auf den Sicher-
heitsebenen 4b und 4c, bei denen es 
zu Freisetzungen kommen kann, die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
erforderlich machen können, die poten-
ziellen radiologischen Auswirkungen in 
der Umgebung der Anlage zu ermitteln. 
Auf der Sicherheitsebene 4b sind  
Leckfälle mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters zu betrachten. 
Auf der Sicherheitsebene 4c sind Er-
eignisabläufe, in deren Folge eine gefil-

329 (75) VdTÜV Unter Punkt 7.1 (1) sollten die Aussa-
gen zur Dauer der Ereignis-
se/Freisetzung ergänzt werden. Der 
erste Satz sollte besser heißen „… die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
erforderlich machen, …“ statt „… erfor-
derlich machen können,…“ 
Begründung: Die Einbeziehung der 
Freisetzungsdauer in die Betrachtun-
gen ist generell erforderlich  und 
braucht nicht extra erwähnt zu werden.  
Die Formulierung „erforderlich machen 
können“ wird beibehalten, da sonst ein 
wesentliches, durch die geforderten Un-

7 (1) Zur Planung von Maßnahmen des Ka-
tastrophenschutzes sind für Ereignisse 
und Ereignisabläufe auf den Sicher-
heitsebenen 4b und 4c, bei denen es 
zu Freisetzungen kommen kann, die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
erforderlich machen können, die poten-
ziellen radiologischen Auswirkungen in 
der Umgebung der Anlage zu ermitteln. 
Auf der Sicherheitsebene 4b sind  
Leckfälle mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters zu betrachten. 
Auf der Sicherheitsebene 4c sind min-
destens Ereignisabläufe, in deren Folge 
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tersuchungen zu erbringendes Ergeb-
nis vorwegnehmend unterstellt würde 
Bemerkung: (Zuordnung nicht klar, 
Bemerkung zum 1. Satz bezieht sich 
auf Ziffer 7(1) statt auf die verwiesene 
Ziffer 7.1 (1)) 

terte Druckentlastung des Sicherheits-
behälters erforderlich werden kann, zu 
betrachten. 

343 (9) Team 7 Ziffer 7(1) 
In der genannten Ziffer werden zur Pla-
nung von Maßnahmen des Katastro-
phenschutzes für Ereignisse der SiE 4b 
und 4c zu berücksichtigende Sequen-
zen vorgeschlagen. Aus unserer Sicht 
sind auch Ereignisse mit intaktem Si-
cherheitsbehälter zu betrachten, und 
nicht nur offensichtliche Ereignisse mit 
großen Freisetzungen. So erfolgt z.B 
über die Auslegungsleckage eine Frei-
setzung aus dem SB in die angrenzen-
den Raumbereiche und von dort gefil-
tert über spezielle Lüftungssysteme 
(RR-Absaugung beim DWR) in die Um-
gebung oder auch zurück in den SB 
(Rückförderung aus Dichtspalt bei 
SWR-69). Es ist zumindest zu prüfen, 
ob dies Maßnahmen des Katastro-
phenschutzes erfordert.  
Auch können Szenarien interessant 
sein, bei denen der gesicherte Gebäu-
deabschluss des SB versagt hat. Wer-
den die auch unter den genannten „By-
passfällen“ verstanden? 
Hier sollte das relevante Spektrum an 
Ereignissen nochmals geprüft werden. 

eine gefilterte Druckentlastung des Si-
cherheitsbehälters erforderlich werden 
kann, zu betrachten. 
Es ist anlagenspezifisch zu prüfen, in-
wiefern weitere Ereignisse und Ereig-
nisabläufe der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c durch potenzielle Freisetzungen 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
erforderlich machen können. Diese Er-
eignisse und Ereignisabläufe sind ggf. 
in die Betrachtungen einzubeziehen. 

7 (2)  Die Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen hat zum Ziel, eine Einschät-
zung über das potenzielle Erfordernis 
der Maßnahmen des Katastrophen-
schutzes 

   7 (2) Die Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen hat zum Ziel, eine Einschät-
zung über das potenzielle Erfordernis 
der Maßnahmen des Katastrophen-
schutzes 
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a) Aufenthalt in Gebäuden, 

b) Einnahme von Iodtabletten, 

c) Evakuierung, 
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sind 
möglichst realistische Werte für den 
Vergleich mit den jeweiligen Eingreif-
richtwerten für die vorgenannten Maß-
nahmen zu ermitteln. 

a) Aufenthalt in Gebäuden, 

b) Einnahme von Iodtabletten, 

c) Evakuierung, 
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sind 
möglichst realistische Werte für den 
Vergleich mit den jeweiligen Eingreif-
richtwerten für die vorgenannten Maß-
nahmen zu ermitteln. 

7 (3)  Zur Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen sind möglichst realistische 
Annahmen, Modelle und Parameter zu 
verwenden. Wo dies nicht praktikabel 
ist, sind Unsicherheiten im Kenntnis-
stand über die relevanten Prozesse und 
Parameter durch konservative Annah-
men, die der Zielsetzung gemäß Ziffer 
7(2) angemessen sind, zu berücksichti-
gen. 

   7 (3) Zur Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen sind möglichst realistische 
Annahmen, Modelle und Parameter zu 
verwenden. Wo dies nicht praktikabel 
ist, sind Unsicherheiten im Kenntnis-
stand über die relevanten Prozesse und 
Parameter durch konservative Annah-
men, die der Zielsetzung gemäß Ziffer 
7 (2) angemessen sind, zu berücksich-
tigen. 

7.1 Quelltermermittlung    7.1 Quelltermermittlung 

7.1 (1)  Für Leckfälle mit Umgehung des Si-
cherheitsbehälters ist der Umfang der 
ereignisbedingt versagenden Brenn-
stab-Hüllrohre abzuschätzen. Sofern 
keine gesonderte Ermittlung geringerer 
Aktivitätsfreisetzung erfolgt, sind der 
Ermittlung der Quellterme die  
- Freisetzung des Gap-Inventars aus 

den beschädigten Brennstäben, 
sowie die  
- Freisetzung der aufgrund des Be-

triebs der Anlage maximal zu unter-
stellenden Kühlmittelaktivität 

zugrunde zu legen. 

343 (10) Team 7 Ziffer 7.1(1) 
Es ist zu ergänzen, für welche SiE die 
Anforderung gilt. Vermutlich SiE 1 – 4b. 
Anmerkung: Angabe ist redundant zu 
7(1) und wird nur zur verbesserten 
Lesbarkeit übernommen. 

7.1 (1) Auf der Sicherheitsebene 4b ist F für 
Leckfälle mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters ist der Umfang der er-
eignisbedingt versagenden Brennstab-
Hüllrohre abzuschätzen. Sofern keine 
gesonderte Ermittlung geringerer Aktivi-
tätsfreisetzung erfolgt, sind der Ermitt-
lung der Quellterme die  
- Freisetzung des Gap-Inventars aus 

den beschädigten Brennstäben, 
sowie die  
- Freisetzung der aufgrund des Be-

triebs der Anlage maximal zu unter-
stellenden Kühlmittelaktivität 

zugrunde zu legen. 
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7.1 (2)  Die Quelltermermittlung für Szenarien 
auf der Sicherheitsebene 4c ist anla-
genspezifisch auf der Basis von Frei-
setzungskategorien vorzunehmen, 
durch die Ereignisabläufe mit jeweils 
ähnlichen Freisetzungen und Freiset-
zungsverläufen geeignet zusammenge-
fasst werden. 

343 (11) Team 7 Ziffer 7.1(2) 
Der nachfolgende Text sollte ergänzt 
werden und auch die anlagenspezifi-
sche Ermittlung potentieller Freiset-
zungspfade/-orte aus der Anlage ein-
schließen. Diese sind für die Ermittlung 
der Konsequenzen auch wichtig. Er-
gänzungsvorschlag: 
„Die Quelltermermittlung für Szenarien 
auf der Sicherheitsebene 4c ist anla-
genspezifisch 
auf der Basis von Freisetzungskatego-
rien vorzunehmen, durch die Ereignis-
abläufe mit jeweils ähnlichen Freiset-
zungen und Freisetzungsverläufen ge-
eignet zusammengefasst werden. Da-
bei sind auch anlagenspezifisch zu er-
mittelnde potentielle Freisetzungspfade 
und -orte zu berücksichtigen“ 
Begründung: Ist durch Definition der 
Freisetzungskategorien in Definitionslis-
te ausreichend präzisiert. 

7.1 (2) Die Quelltermermittlung für Szenarien 
auf der Sicherheitsebene 4c ist anla-
genspezifisch auf der Basis von Frei-
setzungskategorien vorzunehmen, 
durch die Ereignisabläufe mit jeweils 
ähnlichen Freisetzungen und Freiset-
zungsverläufen geeignet zusammenge-
fasst werden. 

7.2 Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen 

   7.2 Ermittlung der radiologischen Aus-
wirkungen 

7.2 (1)  Die radiologischen Auswirkungen sind 
unter Berücksichtigung der Variation 
der Ausbreitungsverhältnisse jeweils 
spezifisch für die Zonen und Sektoren 
zu ermitteln, in die die Umgebung der 
Anlage zur Katastrophenschutzplanung 
eingeteilt wird. 

   7.2 (1) Die radiologischen Auswirkungen sind 
unter Berücksichtigung der Variation 
der Ausbreitungsverhältnisse jeweils 
spezifisch für die Zonen und Sektoren 
zu ermitteln, in die die Umgebung der 
Anlage zur Katastrophenschutzplanung 
eingeteilt wird. 

7.2 (2)  Die radiologischen Auswirkungen sind 
sowohl für Ausbreitungsverhältnisse, 
die bezüglich ihrer Auftrittshäufigkeit für 
den Standort typisch sind, als auch für 
ungünstige Ausbreitungsverhältnisse 
am Standort abzuschätzen. Hierfür sind 

   7.2 (2) Die radiologischen Auswirkungen sind 
sowohl für Ausbreitungsverhältnisse, 
die bezüglich ihrer Auftrittshäufigkeit für 
den Standort typisch sind, als auch für 
bezüglich der radiologischen Auswir-
kungen ungünstige Ausbreitungsver-
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die relevanten meteorologischen Para-
meter wie folgt zu variieren: 
a) Die Windrichtung ist entsprechend 

der Unterteilung der Umgebung der 
Anlage zur Katastrophenschutzpla-
nung in Richtungssektoren zu vari-
ieren. 

b) Die Windgeschwindigkeit, der Tur-
bulenzzustand der Atmosphäre und 
die Niederschlagsverhältnisse sind 
in Abhängigkeit von der jeweils vor-
gegebenen Windrichtung so zu vari-
ieren, dass sowohl die bezüglich ih-
rer Auftrittshäufigkeit typischen 
Ausbreitungsverhältnisse als auch 
ungünstige Ausbreitungsverhältnis-
se, die am Standort auftreten, rep-
räsentiert werden. 

hältnisse am Standort abzuschätzen. 
Hierfür sind die relevanten meteorologi-
schen Parameter wie folgt zu variieren: 
a) Die Windrichtung ist entsprechend 

der Unterteilung der Umgebung der 
Anlage zur Katastrophenschutzpla-
nung in Richtungssektoren zu vari-
ieren. 

b) Die Windgeschwindigkeit, der Tur-
bulenzzustand der Atmosphäre und 
die Niederschlagsverhältnisse sind 
in Abhängigkeit von der jeweils vor-
gegebenen Windrichtung so zu vari-
ieren, dass sowohl die bezüglich ih-
rer Auftrittshäufigkeit typischen 
Ausbreitungsverhältnisse als auch  
die bezüglich der radiologischen 
Auswirkungen ungünstigen Ausbrei-
tungsverhältnisse, die am Standort 
auftreten, repräsentiert werden. 

7.2 (3)  Die Strahlenexposition ist so zu ermit-
teln, dass sie einen direkten Vergleich 
mit den einschlägigen Eingreifrichtwer-
ten für die in Ziffer 7 (2) genannten Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen ermög-
licht. Expositionspfade und –zeiten sind 
der Berechnung konsistent mit der De-
finition der Eingreifrichtwerte zugrunde 
zu legen. 

   7.2 (3) Die Strahlenexposition ist so zu ermit-
teln, dass sie einen direkten Vergleich 
mit den einschlägigen Eingreifrichtwer-
ten für die in Ziffer 7 (2) genannten Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen ermög-
licht. Expositionspfade und –zeiten sind 
der Berechnung konsistent mit der De-
finition der Eingreifrichtwerte zugrunde 
zu legen. 
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Allgemeine Hinweise 

Die Regeltextentwürfe in Modul 9 enthalten im Detaillierungsgrad der „RSK-Leitlinien“ 

Anforderungen an den Strahlenschutz. Sie knüpfen einerseits konkretisierend an das 

Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung als verbindliche Rechtsgrundlagen an 

und berühren andererseits die Sachverhalte einschlägiger Richtlinien, Empfehlungen 

und Fachregeln, die ihrerseits einen höheren Detaillierungsgrad haben.  

Da der Regelungsinhalt von Modul 9 an die in den rechtlichen Grundlagen verankerten 

Anforderungen anknüpft, enthalten die vorliegenden Regeltextentwürfe z.T. inhaltliche 

Überschneidungen mit den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, sofern dies zur 

eindeutigen und verständlichen Formulierung des Regeltextentwurfs erforderlich ist. 

Textpassagen mit inhaltlichen Überschneidungen zur Strahlenschutzverordnung sind 

nicht als Anforderungen im Sinne einer Doppelregelung zu verstehen, sondern dienen 

der Klärung des Bezugs zu den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung.  

Inhaltliche Überschneidungen bestehen auch zu den einschlägigen Richtlinien, Emp-

fehlungen und Fachregeln mit höherem Detaillierungsgrad. Die vorliegenden Regel-

textentwürfe in Modul 9 enthalten in diesen Fällen die  übergeordneten Anforderungen, 

die den zugehörigen Stand von Wissenschaft und Technik als Bewertungsmaßstab 

zum Regelungsinhalt der jeweiligen Richtlinie, Empfehlung oder Fachregel abbilden. 

Die Gültigkeit der jeweiligen Richtlinie, Empfehlung oder Fachregel wird hiervon nicht 

berührt. 
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1 Begrenzung der Strahlenexposition 

1 (1) Die Anforderungen an den Strahlenschutz haben zum Ziel, gemäß den 

Vorgaben der Strahlenschutzverordnung jede unnötige Strahlenexposition 

von Personal, Bevölkerung und Umwelt zu vermeiden und jede Strahlen-

exposition von Personal, Bevölkerung und Umwelt unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. Dieses Ziel 

ist bei der Auslegung und beim Betrieb der Anlage auf Basis der Anforde-

rungen der Strahlenschutzverordnung durch 

− die Beschaffenheit, Anordnung und Abschirmung von Anlagenteilen, 

die radioaktive Stoffe enthalten oder enthalten können, 

− Maßnahmen und Einrichtungen, durch die die Anzahl und Dauer von 

Tätigkeiten des Personals in Strahlungsfeldern und die Möglichkeiten 

der Personenkontamination und Inkorporation unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten werden, 

− Maßnahmen und Einrichtungen für den sicheren Umgang mit radioakti-

ven Stoffen und für die Behandlung radioaktiver Abfälle zur Lagerung in 

der oder den Abtransport aus der Anlage, 

− Maßnahmen und Einrichtungen, durch die die Menge und Konzentrati-

on radioaktiver Stoffe, die in der Anlage anfallen, unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten 

werden, 

− Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder 

Reduzierung der Verbreitung von radioaktiven Stoffen in der Anlage 

und ihrer Abgabe an die Umgebung, 

− Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder 

Reduzierung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-

technisch bedeutsamer Ereignisse sowie durch 

− die Überwachung radiologisch relevanter Parameter in der Anlage und 

ihrer Umgebung  

 umzusetzen. 
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1.1 Begrenzung der Strahlenexposition in der Anlage 

1.1 (1) Zum Schutz des Eigen- und Fremdpersonals, das Tätigkeiten innerhalb der 

Anlage ausführt, die zu Strahlenexpositionen und Kontaminationen führen 

können, sind 

− die Zahl der mit Tätigkeiten beauftragten Personen,  

− deren Individualdosis auch unterhalb der durch die Strahlenschutzver-

ordnung festgelegten Grenzwerte sowie  

− die Kollektivdosis  

 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie mög-

lich zu halten und jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination zu 

vermeiden. 

1.2 Begrenzung der Strahlenexposition in der Umgebung 

1.2 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 ist die Strahlenexposition der Bevölke-

rung in der Umgebung des Standortes durch die Direktstrahlung und die 

beantragte Abgabe radioaktiver Stoffe aus der Anlage unterhalb der nach 

Vorgabe der Strahlenschutzverordnung zulässigen Grenzen unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. 

Ableitungen bei Ereignissen auf der Sicherheitsebene 2 sind auf die be-

trieblichen Abgaben anzurechnen. Die Grenzwerte der Strahlenschutzver-

ordnung für die Bevölkerung sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung 

durch die genehmigte Abgabe radioaktiver Stoffe aus anderen kerntechni-

schen Anlagen und infolge des genehmigten Umgangs mit radioaktiven 

Stoffen sowie aus früheren Tätigkeiten im Geltungsbereich der Strahlen-

schutzverordnung einzuhalten. 

1.2 (2) Durch geeignete Auslegung sind die radiologischen Auswirkungen von Er-

eignissen auf der Sicherheitsebene 3 unter Berücksichtigung aller Umstän-

de des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten.  
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 Der Auslegung zum Schutz der Bevölkerung vor freisetzungsbedingten 

Strahlenexpositionen sind höchstens die Störfallplanungswerte der Strah-

lenschutzverordnung zugrunde zu legen. 

1.2 (3) Auf der Sicherheitsebene 4 sind Maßnahmen zur Reduzierung der radiolo-

gischen Auswirkungen von Ereignissen und Ereignisabläufen unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in die Planung des anlagen-

internen Notfallschutzes einzubeziehen, sofern Freisetzungen in die Um-

gebung nicht auszuschließen sind. 

2 Organisatorischer und personeller Strahlenschutz 

2.1 Grundsätzliche Anforderungen 

2.1 (1) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) hängt 

von einem den Strahlenschutzerfordernissen angemessenen Verhalten al-

ler Personen, die in Strahlenschutzbereichen tätig sind, ab. Zu diesem 

Zweck sind 

− strahlenschutzrelevante Verhaltensregeln gemäß der in der Strahlen-

schutzverordnung geforderten Strahlenschutzanweisung aufzustellen,  

− die im Kontrollbereich tätigen Personen über das richtige Verhalten zu 

unterweisen,  

− die für die Planung und Durchführung von Strahlenschutzmaßnahmen 

erforderlichen Hilfsmittel bereitzustellen und  

− das korrekte Verhalten zu unterstützen und zu überprüfen. 

2.1 (2) Die organisatorischen Maßnahmen zum Strahlenschutz des Personals sind 

im Rahmen des Betriebshandbuches umfassend festzulegen. Die Strah-

lenschutzordnung muss Anforderungen an eine Strahlenschutzanweisung 

gemäß den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung erfüllen. 

2.1 (3) Die Erfahrung aus der Betriebszeit der Anlage ist regelmäßig auf Potenzia-

le für eine weitere Reduzierung der Strahlenexposition des Personals durch 
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geeignete Strahlenschutzmaßnahmen auszuwerten. Neben den Erfahrun-

gen aus dem Betrieb der eigenen Anlage sind auch verfügbare Erfahrun-

gen in vergleichbaren nationalen oder internationalen Anlagen zu beach-

ten. 

2.1 (4) Potenziale zur Reduzierung der Strahlenexposition sind unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls durch vorhandene oder ggf. neu zu 

schaffende technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen. 

Hierzu sind neben geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig dauerhafte tech-

nische Einrichtungen zum Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur Begren-

zung und Reduzierung von Direktstrahlung, Kontaminationen und luftgetra-

gener Aktivität vorzusehen. Des Weiteren sind erforderlichenfalls mobile 

technische Maßnahmen und Einrichtungen wie z.B. mobile Abschirmungen 

oder Dekontaminationseinrichtungen einzusetzen. Persönliche Schutzaus-

rüstung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung) ist zu verwenden, wenn die er-

forderliche Schutzwirkung unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls durch die vorgenannten baulichen und technischen Mittel nicht zu 

erreichen ist. 

2.1 (5) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) setzt 

eine aktive Mitarbeit aller in Kontrollbereichen tätigen Personen an der ste-

tigen Verbesserung des Strahlenschutzes voraus, die über das reine Befol-

gen von Anweisungen hinausgeht. Hierzu ist die Weiterentwicklung des 

Strahlenschutzes als Bestandteil der Sicherheitskultur unter Einbeziehung 

der Erfahrungen und Beiträge aller Beteiligten zu fördern. Insbesondere ist 

die Verantwortung jeder in einer Anlage tätigen Person für ein strahlen-

schutzgerechtes Verhalten zu fördern und einzufordern. 

2.1 (6) In Kontrollbereichen eingesetztes Personal ist über die radiologischen Be-

dingungen zu informieren und in korrektem Verhalten zu unterweisen. Das 

notwendige Wissen über angemessene Verhaltensweisen und Schutz-

maßnahmen ist zuverlässig zu vermitteln und bei Bedarf zu trainieren. Der 

Kenntnisstand des eingesetzten Personals ist durch regelmäßige Unter-

weisungen innerhalb der rechtlich vorgegebenen Fristen zu aktualisieren. 
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2.2 Organisation des Strahlenschutzpersonals 

2.2 (1) In einer Darstellung der Organisation des Strahlenschutzpersonals sind 

gemäß den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung der Strahlenschutz-

verantwortliche und die bestellten Strahlenschutzbeauftragten anzugeben 

und die ihnen übertragenen Aufgaben, Befugnisse, Pflichten sowie ihr in-

nerbetrieblicher Entscheidungsbereich festzulegen. 

Hinweis In der Praxis gibt es entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur der Anlagen die 

Alternativen: 

− einen vom Strahlenschutzverantwortlichen benannten Strahlenschutzbeauftragten mit 

einer Anzahl von Stellvertretern, deren Entscheidungsbereiche eindeutig festgelegt sind, 

− mehrere vom Strahlenschutzverantwortlichen benannte Strahlenschutzbeauftragte, mit 

festgelegten, getrennten Entscheidungsbereichen, die ebenfalls jeweils Stellvertreter ha-

ben. 

 Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff „Strahlenschutzbeauftragter“ im Singular in 

dem Sinne verwendet, dass der für den jeweiligen Entscheidungsbereich verantwortliche 

Strahlenschutzbeauftragte gemeint ist. 

2.2 (2) Das Strahlenschutzpersonal muss zur Durchführung seiner Aufgaben über 

die im Atomgesetz, in der Strahlenschutzverordnung und den entsprechen-

den Richtlinien geforderte Fachkunde verfügen. 

2.2 (3) Das Strahlenschutzpersonal ist in die Betriebsorganisation so einzuordnen 

und so auszustatten, dass es im Hinblick auf die erforderliche Vorsorge ge-

gen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ausreichen-

de Handlungsfunktion und Entscheidungsfreiheit sowie ausreichende Res-

sourcen zur Wahrnehmung seiner Funktionen hat. Insbesondere darf das 

Strahlenschutzpersonal bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert 

und wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt werden. 

2.2 (4) Der Strahlenschutzbeauftragte muss direkte Vortragsberechtigung bei der 

Betriebsleitung haben. 

2.2 (5) Der Strahlenschutzbeauftragte muss aufgrund seiner organisatorischen 

Stellung in der Lage sein, die Unterbrechung der Durchführung von Tätig-

keiten veranlassen zu können, wenn der Schutz der Beschäftigten, der 

Umwelt oder der Öffentlichkeit vor den Gefahren ionisierender Strahlung 
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dies erfordert und sonstige schwerwiegende Gründe sicherheitstechnischer 

Art diesem nicht widersprechen. 

2.3 Gemeinsame Anforderungen für die Sicherheitsebenen 1-4 

2.3 (1) Bei allen Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, sind die Körper-

dosen zu ermitteln. 

2.3 (2) Beim Verlassen des Kontrollbereiches ist jede Person einer Konta-

minationskontrolle zu unterziehen und bei festgestellter Kontamination zu 

dekontaminieren. Bei einem Verdacht auf Inkorporation ist die betreffende 

Person einer Inkorporationsmessung zu unterziehen. Ggf. ist die Personen- 

und Organdosis zu ermitteln und zu dokumentieren. 

2.3 (3) Bereiche, in denen die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung besteht, 

sind zu dekontaminieren; bis zur Dekontamination sind sie vom Strahlen-

schutzpersonal als Kontaminationszone deutlich sichtbar und dauerhaft zu 

kennzeichnen sowie abzugrenzen. 

2.3 (4) Der Weiterverbreitung von Kontaminationen durch Personen und Gegens-

tände ist durch vorbeugende Maßnahmen (z. B. Wechseln von Schutzklei-

dung, Überwachung des Herausbringens von Gegenständen) entgegen zu 

wirken. 

2.3 (5) Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich bedingte Oberflächenkontaminatio-

nen nicht vermieden werden können, sind Oberflächenkontaminationen auf 

ein unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls erreichbares 

Maß zu reduzieren und technische und organisatorische Maßnahmen zum 

Schutz des Personals zu treffen. 

2.3 (6) Die Strahlenschutzmaßnahmen bei der Lagerung und Handhabung radio-

aktiver Stoffe sind vom Strahlenschutzbeauftragten festzulegen und deren 

ordnungsgemäße Durchführung zu überwachen. 

2.3 (7) Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus der Strahlenschutzüberwachung 

bei Routinemessungen, Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten sind zu 

dokumentieren und an einer zentralen Stelle aufzubewahren, die jederzeit 
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für den Strahlenschutzbeauftragten oder für von ihm beauftragtes fachkun-

diges Personal zugängig sein muss. Art, Umfang und Aufbewahrungsfris-

ten dieser Unterlagen sind festzulegen. 

2.3.1 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Tätigkeiten 

2.3.1 (1) Alle Tätigkeiten in Kontrollbereichen sind unter Beteiligung des Strahlen-

schutzbeauftragten zu planen und durchzuführen.  

2.3.1 (2) Arbeitsaufträge für Tätigkeiten in Kontrollbereichen bedürfen der Prüfung 

und schriftlichen Zustimmung durch den Strahlenschutzbeauftragten. Hier-

bei hat er die erforderlichen Strahlenschutz- und Überwachungsmaßnah-

men hinsichtlich Direktstrahlung, Kontamination und Inkorporation festzule-

gen. Bei zur Beherrschung oder zur Minderung der Auswirkungen von Er-

eignissen und Ereignisabläufen auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 erfor-

derlichen Tätigkeiten kann im Ausnahmefall auf die schriftliche Form der 

Zustimmung vor Tätigkeitsbeginn verzichtet werden, wenn die Situation 

kurzfristig eine sicherheitsgerichtete Aktion erfordert. 

2.3.1 (3) Durch den Strahlenschutzbeauftragten sind Kriterien für die Erfordernisse 

bestimmter Strahlenschutzmaßnahmen gemäß Ziffer 2.3.1 (2) wie z.B.  

− der Verwendung von Strahlenschutzhilfsmitteln, wie temporären Ab-

schirmungen und persönlicher Schutzausrüstung, 

− des Einsatzes fernbedienbar Arbeitsmitteln, 

− Maßnahmen zur Dekontamination, 

− Maßnahmen zur Reduzierung der Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung 

der Arbeiten an inaktiven Modellen bei stark strahlenden Komponen-

ten), 

 festzulegen. 

2.3.1 (4) Für Tätigkeiten, die nennenswerte Individual- oder Kollektivdosen erwarten 

lassen, sind  
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a) die Strahlenschutzmaßnahmen radiologisch zu bewerten und bei ver-

schiedenen Lösungsvarianten gegeneinander abzuwägen sowie die 

Entscheidung unter Berücksichtigung der mit dem Strahlenschutz mög-

licherweise konkurrierenden Ziele der Arbeiten nachvollziehbar darzu-

legen und 

b) das Auftreten von Störungen und die Beseitigung bzw. Abschirmung 

von Strahlenquellen in Betracht zu ziehen. 

2.3.1 (5) Dosisintensive Tätigkeiten an Komponenten sind so weit wie unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls möglich zu mechanisieren. 

Schwierige dosisintensive Tätigkeiten an Komponenten sind vorher zu er-

proben und zu üben, ggf. an Modellen der Komponenten, wenn hierdurch 

eine nennenswerte Herabsetzung der Strahlenexposition erreichbar ist. 

2.3.1 (6) Für Tätigkeiten in Bereichen mit nennenswerter Ortsdosisleistung sind bei 

der Planung der Tätigkeit die bei ihrer Durchführung zu erwartenden Indivi-

dual- und Kollektivdosen abzuschätzen. 

2.3.1 (7) Für Tätigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu 

rechnen ist, ist durch den Strahlenschutzbeauftragten ein Plan zur tätig-

keitsbezogenen Erfassung der Individualdosis des eingesetzten Personals 

zu erstellen. 

2.3.1 (8) Vor der Aufnahme einer Tätigkeit in Kontrollbereichen sind die beteiligten 

Personen über die radiologische Situation an ihren Arbeitsplätzen sowie 

über die zu ergreifenden Strahlenschutzmaßnahmen zu unterweisen.  

2.3.1 (9) Eine Tätigkeit im Kontrollbereich darf erst aufgenommen werden, wenn der 

Strahlenschutzbeauftragte dies gestattet hat. 

2.3.1 (10) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass bei Tätigkeiten in 

Kontrollbereichen die festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen eingehalten 

werden. Gegebenenfalls sind die Tätigkeiten durch das Strahlenschutzper-

sonal am Arbeitsplatz zu überwachen und zu unterstützen. 

2.3.1 (11) Für Tätigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu 

rechnen ist, sind die Strahlenschutzmaßnahmen und die Ergebnisse der 
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Dosisüberwachung zu dokumentieren. Nach Abschluss der Tätigkeiten sind 

die Ergebnisse der Dosisüberwachung mit den gemäß Ziffer 2.3.1 (7) fest-

zulegenden Planungswerten zu vergleichen, um den Erfahrungsrückfluss 

für zukünftige Tätigkeiten zu gewährleisten. 

2.3.1 (12) Bei wiederkehrenden Tätigkeiten in Kontrollbereichen sind bauliche und 

technische Vorrichtungen sowie geeignete Arbeitsverfahren vorzusehen, 

um die Dosis für das beteiligte Personal zu reduzieren und jede unnötige 

Strahlenexposition zu vermeiden. Die für wiederkehrende Tätigkeiten fest-

gelegten Strahlenschutzmaßnahmen sind regelmäßig auf ihre Wirksamkeit 

und Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. 

2.3.1 (13) Am Beginn eines Kalenderjahres ist durch den Strahlenschutzbeauftragten 

eine Übersicht über die im vergangenen Jahr für die einzelnen dosisinten-

siven Tätigkeiten angefallenen Individual- und Kollektivdosen zu erstellen 

und zu bewerten. Insbesondere sind die Fälle zu überprüfen, in denen die 

Individual- oder Kollektivdosis von den Planungswerten deutlich abweicht. 

2.4 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 1 und 2)  

2.4 (1) Das Betreten und Verlassen der Kontrollbereiche darf grundsätzlich nur 

unter Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten oder durch von ihm beauf-

tragtes fachkundiges Personal oder durch geeignete automatisierte Verfah-

ren geschehen. Ausnahmen (z.B. für den Alarmfall) sind in den Betriebs-

ordnungen festzulegen. 

2.4 (2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat sicherzustellen, dass der Zutritt zu ei-

nem Sperrbereich nur für vorgesehene Betriebsvorgänge oder aus zwin-

genden betrieblichen Gründen erlaubt wird. Ein Sperrbereich darf nur unter 

Kontrolle des Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm beauftragten 

fachkundigen Person und erforderlichenfalls in seiner oder ihrer Begleitung 

betreten werden. 
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2.5 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 3 und 4) 

2.5 (1) Alle Tätigkeiten zur Beherrschung, zur Minderung der Auswirkungen oder 

zur Beseitigung der Folgen von Ereignissen und Ereignisabläufen auf den 

Sicherheitsebenen 3 und 4 sind unter Beteiligung des Strahlenschutzbeauf-

tragten zu planen. Das Strahlenschutzpersonal ist in die Durchführung der 

Tätigkeiten einzubeziehen. 

2.5 (2) Die Aufgaben des Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf den vorzuberei-

tenden Strahlenschutz bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4 sind 

schriftlich festzulegen. Diese Festlegungen müssen auch Angaben über 

Umfang und Häufigkeit von Übungen des Strahlenschutzpersonals enthal-

ten. 

3 Kontrolle des Aktivitätsinventars und Aktivitätsflusses 

3 (1) Alle tatsächlichen und potenziellen Quellen ionisierender Strahlung, die aus 

dem  Betrieb der Anlage resultieren, sind bei der Auslegung der Anlage zu 

identifizieren und entsprechend den Anforderungen der Strahlenschutzver-

ordnung unter technischer und administrativer Kontrolle zu halten. 

3 (2) Der Anfall von radioaktiven Abfällen ist sowohl bezüglich ihrer Aktivität als 

auch bezüglich ihrer Menge so gering wie möglich zu halten. 

3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

3.1 (1) Der Eintrag von aktivierbaren oder aktivierten Korrosionsprodukten in das 

Reaktorkühlmittel ist durch die Materialauswahl sowie durch die chemische 

Fahrweise des Kühlmittels unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls so gering wie möglich zu halten.  

Hinweis Insbesondere lässt sich bei der Werkstoffwahl durch die Minimierung des Kobaltgehalts und 

die Vermeidung des Einsatzes von Kobaltbasislegierungen eine wesentliche Senkung der 

Ortsdosisleistung erzielen. 

3.1 (2) Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spaltprodukten sowie von Oxidschicht-

abplatzungen von den Brennstabhüllrohren in das Kühlmittel ist durch Qua-
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litätssicherungsmaßnahmen bei der Fertigung und der Handhabung der 

Brennelemente sowie durch die Betriebsweise unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. 

3.1 (3) Es sind Maßnahmen und Einrichtungen vorzusehen, mit denen betriebsbe-

dingte Brennstabdefekte erkannt werden können. Durch Brennstabdefekte 

dürfen die zulässigen Aktivitätskonzentrationen im Hauptkühlmittel nicht 

überschritten werden. Bei der weiteren Durchführung des Betriebs mit de-

fekten Brennstäben ist die Strahlenexposition des Betriebs- und Instandhal-

tungspersonals während des laufenden Betriebs sowie bei dem nächsten 

Brennelementwechsel zu berücksichtigen. 

3.1 (4) Es sind Reinigungssysteme für den Reaktorkühlkreislauf und für das 

Brennelementlagerbecken zu installieren und bei Bedarf zu betreiben, die 

sowohl für gelöste als auch für ungelöste Verunreinigungen wirksam sind. 

3.1 (5) Systeme, die radioaktiv kontaminierte Medien enthalten, müssen Dicht-

heitsanforderungen genügen, durch die die Weiterverbreitung von radioak-

tiven Stoffen vermieden wird. Die Wirksamkeit von Barrieren und Rückhal-

tefunktionen ist zu überwachen. Es sind Werte für maximal zulässige Le-

ckagen in Abhängigkeit von Leckageort und Medium festzulegen. 

3.1 (6) Ein Eindringen und Verschleppen von Aktivität in angeschlossene, nicht 

aktivitätsführende Versorgungssysteme (z. B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spül-

wasser- und Sperrwassersysteme) ist durch technische Maßnahmen zuver-

lässig zu verhindern (z. B. Einbau von Armaturen, Anordnung der Rohrlei-

tungsanbindung, Druckstaffelung). 

3.1 (7) Radioaktiv kontaminierte Wässer (z. B. Kühlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder 

Waschwässer) sind herkunftsspezifisch zu sammeln, zu behandeln und 

aufzubereiten. Falls eine Weiterverwendung der Wässer in der Anlage nicht 

in Frage kommt, sind sie kontrolliert abzuleiten. 

3.1 (8) Radioaktive Gase aus nuklearen Systemen sind zu sammeln und in Gas-

aufbereitungsanlagen zu verzögern. Dabei sind solche Verzögerungszeiten 

einzuhalten, dass die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Gase nur unwe-

sentlich zur Strahlenexposition beiträgt. 
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3.1 (9) Sammlung, Handhabung, Lagerung und Behandlung radioaktiver Abfall- 

und Reststoffe sind so zu gestalten, dass Kontaminationen und Strahlen-

expositionen des Personals unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls so weit wie möglich verhindert werden. Dies ist bei der Erstel-

lung eines Abfallbehandlungskonzepts zu berücksichtigen. 

3.2 Sicherheitsebene 3 

3.2 (1) Radioaktiv kontaminierte Wässer, die infolge von Ereignissen der Sicher-

heitsebene 3 anfallen, sind innerhalb der Anlage zu sammeln. Entspre-

chende Maßnahmen und Einrichtungen sind vorzusehen. Im Sicherheits-

behälter freigesetzte Wässer, z.B. infolge von Ereignissen mit Kühlmittel-

verlust, sind bis zur weiteren Behandlung so weit wie möglich innerhalb des 

Sicherheitsbehälters und in den für die Kernkühlung erforderlichen Syste-

men einzuschließen. Die erforderliche Aufbereitung und Abgabe in der 

Langzeitphase muss nach einem die radiologischen Aspekte berücksichti-

genden Konzept erfolgen. 

Hinweis Gemäß Kapitel 5 sind Probenahme- und Überwachungseinrichtungen vorzusehen, die es 

ermöglichen, ausreichende Informationen über  

− die Dosisleistung (gemäß Abschnitt 5.5.2),  

− die Aktivitätskonzentrationen in Raumbereichen (gemäß Abschnitt 5.4.2) sowie über  

− die Aktivitätskonzentration in Systemen und über die Wirksamkeit von Barrieren (gemäß 

Abschnitt 5.3.2)  

 auch unter Bedingungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 zu erhalten. 

3.3  Sicherheitsebene 4 

Hinweis Anforderungen an die Überwachung und Probenahme zur Kontrolle des Aktivitätsflusses auf 

der Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten. 

4 Baulicher und technischer Strahlenschutz 

4 (1) Maßnahmen des baulichen Strahlenschutzes (z.B. gebäudetechnische 

Komponenten) zielen auf den sicheren Einschluss von radioaktiven Stoffen, 
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auf die Abschirmung von Strahlenquellen und die Vermeidung der Weiter-

verbreitung radioaktiver Stoffe in der Anlage. Hierzu gehören auch die 

Konzeption und Anordnung von Räumen zur Optimierung der Aufenthalts-

zeiten. 

4 (2) Maßnahmen des technischen Strahlenschutzes umfassen  

− die Verwendung von Einrichtungen, Systemen, Werkzeugen und Ver-

fahren sowie 

− weitere Maßnahmen materieller Art wie Werkstoffwahl und Dekontami-

nierbarkeit 

 zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Ziffer 1 (1). 

4.1 Übergeordnete Anforderungen 

4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.1.1 (1) Bei der Planung baulicher und technischer Maßnahmen des Strahlenschut-

zes ist eine Erhöhung des Strahlenpegels in begehbaren Bereichen infolge 

langjährigen Betriebs der Anlage zu berücksichtigen. 

4.1.1 (2) Bei der baulichen Gestaltung der Anlage sowie bei der Konstruktion und 

Anordnung insbesondere von Komponenten, die Aktivität führen, ist auch 

zu berücksichtigen, dass deren Austausch während der Betriebszeit eines 

Kernkraftwerks notwendig werden kann. Die deshalb zu treffenden Vorkeh-

rungen müssen geeignet sein, Komponenten - soweit technisch möglich 

und sinnvoll - unzerlegt und bei möglichst geringer Strahlenexposition aus-

zutauschen. Die zur Erfüllung dieser Forderungen notwendigen Maßnah-

men dürfen sicherheitstechnischen Erfordernissen nicht entgegenstehen; 

z.B. darf die Möglichkeit wiederkehrender Prüfungen der Komponenten 

nicht eingeschränkt werden. 

4.1.1 (3) Die Räume des Kontrollbereichs sind nach dem Verwendungszweck des 

Raumes und der Häufigkeit und Aufenthaltszeit von Personen einzuteilen 

und entsprechend abzuschirmen. 
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4.1.1 (4) Wände, Decken und Böden von Räumen, in denen sich Strahlenquellen 

befinden, sind so zu bemessen, dass die durch Einstrahlung aus Nachbar-

räumen verursachte Ortsdosisleistung nur einen geringen Teil des für den 

betroffenen Raum geltenden oberen Richtwertes der Ortsdosisleistung be-

trägt. 

4.1.1 (5) Bei häufig frequentierten Räumen wie Fluren, Treppenhäusern sowie Hy-

gienetrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an häufig besetzten Arbeitsplätzen ist 

durch Abschirmung oder Abstandshaltung sicherzustellen, dass der Auf-

enthalt an einer solchen Stelle nicht zu einer wesentlichen Strahlenexposi-

tion des Personals führt. 

4.1.1 (6) Zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Komponenten ist der 

erforderliche Platz zur ungehinderten Durchführung der Arbeiten, zur Auf-

stellung zusätzlicher Abschirmungen, zum Einsatz spezieller Werkzeuge 

und sonstiger Ausbauhilfen sowie zum Absetzen ausgebauter Teile bereit-

zustellen. Diese Massen sind bei der Bemessung der Bodenbelastbarkeit 

zu berücksichtigen. 

4.1.1 (7) Die leichte Dekontaminierbarkeit von Räumen, Systemen und Komponen-

ten innerhalb des ständigen Kontrollbereichs sowie des Fußbodens des 

außerhalb des Kontrollbereichs angeordneten Teils des Hygienetrakts ist 

zu gewährleisten. 

4.1.1 (8) Die für den Strahlenschutz erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen 

(Messgeräte, Schutzausrüstungen, Präparate und Probenahmeeinrichtun-

gen, Strahlenschutzhilfsmittel etc.) sowie Räume zur Vorbereitung, Durch-

führung und Auswertung von Messungen, Plätze für die Kalibrierung der 

mobilen Strahlungsmessgeräte und Plätze für Strahlenschutzhilfsmittel so-

wie für radioaktive Präparate und Proben sind in ausreichender Menge und 

Qualität vorzusehen 

4.1.1 (9) Komponenten oder Systemabschnitte, in denen nicht festhaftende Ablage-

rungen radioaktiver Stoffe nicht vermieden werden können, müssen zum 

Austragen dieser Stoffe spülbar sein. Komponenten oder Systemabschnitte 

mit radioaktiven Flüssigkeiten sollen restentleerbar sein. 
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4.1.1 (10) Die für die Dekontamination von ausgebauten Teilen und Komponenten 

notwendigen Einrichtungen, Räume und Lagermöglichkeiten sind vorzuse-

hen. Zur Bearbeitung aktivierter und kontaminierter Bauteile und Kompo-

nenten ist eine “Heiße Werkstatt“ einzurichten. 

4.1.1 (11) Komponenten im Bereich hoher Ortsdosisleistung sind in besonderem Maß 

instandhaltungsarm und instandhaltungsgerecht auszulegen und aufzustel-

len. 

4.1.1 (12) Komponenten, von denen eine hohe Strahlung ausgeht, sind - soweit tech-

nisch möglich, gegeneinander abgeschirmt in eigenen Räumen aufzustel-

len. 

4.1.1 (13) Komponenten, an denen häufig wiederkehrende Prüfungen und Instandhal-

tungsarbeiten erwartet werden, sollen so im Raum angeordnet werden, 

dass beim Zugang unnötige Strahlenexpositionen vermieden werden und 

die Arbeiten unter ergonomisch günstigen Bedingungen ausgeführt werden 

können. Soweit erforderlich, sind Ausbauhilfen für schwere Komponenten 

vorzusehen. Zur Reduzierung der Strahlenexposition des Personals sind 

Einrichtungen vorzusehen, die die Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld mini-

mieren (z. B. Automatisierung, Fernbedienung, schnell abnehmbare Isolie-

rungen). 

4.1.1 (14) Bei der Anordnung von Komponenten ist zu berücksichtigen, dass der plan-

mäßige Zugang zu einer Komponente mit nennenswerter Dosisleistung 

nicht durch Bereiche erfolgt, in denen die Dosisleistung höher ist als an der 

Komponente selbst. 

4.1.2 Sicherheitsebene 3 

4.1.2 (1) Sofern zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Kompo-

nenten und Einrichtungen bedient werden müssen, ist dafür zu sorgen, 

dass deren Zugang möglichst ungehindert erfolgen kann und die gesamte 

mit der Maßnahme verbundene Strahlenexposition einschließlich Hin- und 

Rückweg zum Ort der Komponente oder Einrichtung so begrenzt wird, dass 

die für beruflich strahlenexponierte Personen geltenden Grenzwerte ein-

gehalten werden.  
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4.1.2 (2) Bei Einrichtungen, die im Rahmen der langfristigen Beherrschung von Er-

eignissen der Sicherheitsebene 3 erwartungsgemäß gewartet oder instand 

gesetzt werden müssen, sind Abschirmmaßnahmen für den Instandhal-

tungsfall vorzusehen. Platz für erforderliche Ausbauhilfen ist vorzusehen 

bzw. es sind diese vor Ort zu installieren. 

4.1.2 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorzusehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 für den Aufenthalt und die Messung der Kontamination 

Beschäftigter einen ausreichenden Schutz gegen erhöhte Strahlenexpositi-

on und Kontamination gewährleisten.  

4.1.3 Sicherheitsebene 4 

4.1.3 (1) Einrichtungen sind so anzuordnen und wenn notwendig abzuschirmen, 

dass die Durchführbarkeit von Handmaßnahmen, die im Rahmen von 

Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes erforderlich werden kön-

nen, gewährleistet ist. 

4.1.3 (2) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorzusehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 4 für den Aufenthalt und die Messung der Kontamination 

Beschäftigter einen ausreichenden Schutz gegen erhöhte Strahlenexpositi-

on und Kontamination gewährleisten. 

4.1.3 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorzusehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 4 für den Aufenthalt der mit der Bewältigung der Notfallsi-

tuation betrauten Personen der anlageninternen Notfallorganisation geeig-

net sind. 

4.2 Lüftungsanlagen 

4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.2.1 (1) Räume, die dauernd zum Kontrollbereich gehören müssen, sind an die 

Lüftungsanlagen anzuschließen. In solchen Räumen muss durch Unter-

druckhaltung und entsprechend gerichtete Strömungsführung oder durch 

Schließen geeigneter Absperrklappen ein unkontrolliertes Entweichen von 
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Aktivität in die Umgebung verhindert werden. Die dazu notwendigen Maß-

nahmen müssen von der Warte aus bedienbar sein. 

4.2.1 (2) Die Abluft muss überwacht und erforderlichenfalls über Filter abgegeben 

werden. Abluft, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Unterdruckhal-

tung aus Bereichen des Sicherheitsbehälters, in denen Primärkreiskompo-

nenten vorhanden sind, anfällt, ist kontinuierlich durch Schwebstoff- und 

Iod-Sorptionsfilter zu reinigen. 

4.2.2 Sicherheitsebene 3 

4.2.2 (1) Es ist ein automatischer Lüftungsabschluss des Sicherheitsbehälters vor-

zusehen, der bei hoher Aktivität im Sicherheitsbehälter anspricht. Der An-

sprechwert soll so eingestellt werden, dass es abhängig von:  

− der Hauptkühlmittelaktivität,  

− der Leckagemenge,  

− der Zeitdauer bis zur Erkennung  

 nicht zu unnötigen Auslösungen kommt. Vor dem Ansprechwert, der auto-

matische Aktionen auslöst, soll mindestens ein Warnwert angeordnet sein, 

der eine Gefahrenmeldung auslöst. 

4.2.2 (2) Filteranlagen, die für den Einsatz während oder nach Ereignissen auf der 

Sicherheitsebene 3 zur Reinigung der Abluft und damit zur Begrenzung der 

Folgen des Ereignisses vorgesehen sind, sind so auszulegen, dass folgen-

de Abscheidegrade beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 mit Sicherheit 

nicht unterschritten werden: 

− Schwebstoffe: η = 99,9 % 

− organisch gebundenes Iod: η = 99 % 

− elementares Iod: η = 99,99 %. 

 Diese Filteranlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine 

Schadstoffbeladung der Filter vor Beginn des Einsatzes mit Sicherheit ver-

mieden wird. Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den für den 
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Störfall definierten Bedingungen ist sicherzustellen. Der Zustand der Filter 

ist durch regelmäßig durchzuführende Prüfungen zu überwachen. 

4.2.2 (3) Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 dauernd oder zeit-

weise mit Abluft beaufschlagt werden und während oder nach Ereignissen 

der Sicherheitsebene 3 eingesetzt werden müssen, sind so zu errichten 

und zu betreiben, dass die Unterschreitung eines bei der Planung techni-

scher Schutzmaßnahmen gegen Ereignisse der Sicherheitsebene 3 

zugrunde gelegten Mindestabscheidegrades ausgeschlossen wird.  

 Insbesondere ist der Einfluss der Schadstoffbeladung während des Einsat-

zes auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zu überwachen und ein angemes-

sener Abstand zum Mindestabscheidegrad durch rechtzeitigen Wechsel 

des Filtermaterials sicherzustellen.  

 Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den auf der Sicherheitsebe-

ne 3 herrschenden Bedingungen ist sicherzustellen. 

4.2.2 (4) Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind bezüglich ihrer aktiven Komponen-

ten (Ventilator und Nacherhitzer) 3·100 % oder 4·50 % und bezüglich ihrer 

passiven Komponenten 2·100 % (wahlweise zuschalt- und umschaltbar) 

auszulegen. Sie sind mit Feuchteabscheidern und Nacherhitzern oder 

technisch gleichwertigen Einrichtungen auszustatten, um Taupunktunter-

schreitungen in der Filterzuluft und Kondensateinspeicherung zu verhin-

dern oder auf ein Ausmaß zu begrenzen, das nachweisbar nicht zur Unter-

schreitung der geforderten Abscheidegrade führen kann. Die während oder 

nach Ereignissen der Sicherheitsebene 3 auftretenden Bedingungen in der 

Filterzuluft sind anzugeben. Eine Aufstellung redundanter Filter in einem 

Raum ist nur dann zulässig, wenn 

a) die redundanten Filter durch ein Ereignis der Sicherheitsebene 3, für 

dessen Beherrschung sie benötigt werden, nicht gleichzeitig ausfallen 

können, und 

b) ein redundantes Filtersystem nicht durch Versagen eines anderen Fil-

tersystems bei einem Ereignis der Sicherheitsebene 3, für dessen Be-

herrschung es benötigt wird, ebenfalls versagen kann.  
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4.2.2 (5) Es dürfen nur Schwebstofffilter eingesetzt werden, für die Typprüfzeugnis-

se vorliegen. Bei Verwendung von Schwebstofffiltern der Klasse S oder 

H13 ist die Dichtheit der Filterzelle und der Filtersitze durch quantitative 

Vor-Ort-Prüfungen oder gleichwertige Prüfverfahren nachzuweisen. Geeig-

nete Vorrichtungen für derartige Prüfungen sind vorzusehen. 

Hinweis Schwebstofffilter der Klasse S sind nach DIN 24184, Schwebstofffilter der Klasse H13 nach 

DIN EN 1822 klassifiziert. 

4.2.2 (6) Die Eignung des Sorptionsmaterials von Iodfiltern ist im Laborversuch unter 

Bedingungen des Betriebs auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sowie bei 

Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sicherzustellen. Bei der Festlegung der 

Mengen des Iodsorptionsmaterials sind dessen Alterung und Vergiftung zu 

berücksichtigen. Zur Überwachung des Zeitstandverhaltens sind am Iod-

sorptionsteil mit Kontrollfiltern ausgerüstete Bypass-Strecken oder gleich-

wertige Einrichtungen anzubringen. Weiterhin sind Vorrichtungen vorzuse-

hen, die eine Vor-Ort-Prüfung der Filter erlauben. 

4.2.3 Sicherheitsebene 4 

4.2.3 (1) Filteranlagen, die ausschließlich während oder nach Ereignissen und Er-

eignisabläufen auf der Sicherheitsebene 4c zur gefilterten Druckentlastung 

eingesetzt werden sind so auszulegen, dass folgende Abscheidegrade mit 

Sicherheit nicht unterschritten werden: 

− Schwebstoffe: η= 99,9 % 

− elementares Iod: η = 90  % 

 Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den für diese Ereignisse und 

Ereignisabläufe definierten Bedingungen ist sicherzustellen.  

4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung 

4.3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.3.1 (1) Die Abwasserbehandlungseinrichtungen und deren Speicherkapazität sind 

so zu bemessen, dass das beim Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1 und 
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2 in Bereichen mit offenen radioaktiven Stoffen anfallende Wasser aufge-

nommen und erforderlichenfalls behandelt werden kann. 

4.3.1 (2) Es ist durch zuverlässige Maßnahmen und Einrichtungen sicherzustellen, 

dass radioaktiv kontaminiertes Wasser weder in das Erdreich, noch in das 

Grundwasser, noch unkontrolliert in ein nicht aktivitätsführendes System 

oder das Oberflächenwasser gelangen kann. 

4.3.2 Sicherheitsebene 3 

4.3.2 (1) Es sind Maßnahmen und Einrichtungen vorzusehen, damit bei Ereignissen 

der Sicherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht 

unkontrolliert in die Umgebung der Anlage gelangt. 

4.3.3 Sicherheitsebene 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforderungen gemäß Ziffer 4.1.3 (1). 

4.4 Sonstige Systeme mit Aktivitätsinventar 

4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.4.1 (1) Aktivitätsführende Systeme sind kontrolliert zu entlüften; soweit in Syste-

men relevante Ansammlungen von Spalt- und Radiolysegasen vorkommen 

können, sind diese an das Abgassystem anzuschließen. Die übrigen Sys-

teme sind an die Systemabluft anzuschließen. 

4.4.1 (2) Druckbegrenzungseinrichtungen an Systemen, die kontaminierte Medien 

enthalten, und die aufnehmenden Systeme oder Raumbereiche müssen so 

beschaffen sein, dass bei einem Ansprechen die freigesetzten Medien kon-

trolliert abgeführt werden können. 

4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforderungen gemäß Ziffern 4.1.2 (1) und (2) für die Sicher-

heitsebene 3 bzw. 4.1.3 (1) für die Sicherheitsebene 4. 
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5 Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung in der Anlage 

Hinweis Für Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung, die Aufgaben der Störfallin-

strumentierung erfüllen, ergeben sich weitere Anforderungen aus Modul 5. 

5.1 Überwachung der Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe 

5.1 (1) Es sind Einrichtungen und Maßnahmen zur Überwachung der Ableitung 

luftgetragener radioaktiver Stoffe sowie für den Fall von Freisetzungen zur 

Bestimmung der freigesetzten Aktivität vorzusehen. 

5.1 (2) Zu überwachen sind Ableitungen und Freisetzungen luftgetragener radioak-

tiver Stoffe über den Fortluftkamin sowie über alle weiteren Wege, auf de-

nen luftgetragene radioaktive Stoffe in relevanter Menge abgeleitet oder 

freigesetzt werden können.  

5.1 (3) Für die kontinuierlich zu betreibenden Komponenten der Überwachungs-

einrichtungen ist eine zuverlässige Energieversorgung vorzusehen. 

5.1.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.1.1 (1) Es ist eine Überwachung der Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe 

mit der Fortluft mittels fest installierter Einrichtungen vorzusehen und da-

durch der Nachweis zu führen, dass die maximal zulässigen Aktivitätsab-

gaben eingehalten und die Dosisgrenzwerte für Personen in der Umgebung 

nicht überschritten werden. Die Messwerte sind aufzuzeichnen. 

5.1.1 (2) Dazu sind 

a) die Ableitungen radioaktiver Edelgase, radioaktiver Schwebstoffe und 

radioaktiven Iods mit der Fortluft durch kontinuierliche Messung zu  

überwachen und zu bilanzieren, 

b) die Ableitungen von Tritium, radioaktivem Strontium, Alphastrahlern 

und Kohlenstoff-14 mit der Fortluft zu bilanzieren. 

5.1.1 (3) Die eingesetzten Messmethoden müssen entsprechend den sich aus der 

Abgabegenehmigung ergebenden Forderungen gewählt werden. 
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5.1.1 (4) Luftgetragene radioaktive Ableitungen aus aktivitätsführenden Behältern 

und Anlagenteilen in Bereichen außerhalb des Sicherheitsbehälters sind 

vor der Einleitung in die Kaminfortluft getrennt zu erfassen. 

5.1.1 (5) Die Einrichtungen für die Überwachung der Ableitung radioaktiver Edelgase 

sowie zur Bilanzierung radioaktiver Schwebstoffe und radioaktiven Iods mit 

der Kaminfortluft sind redundant auszuführen. 

5.1.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.1.2 (1) Die Überwachung luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Fortluft ist auch 

bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sicherzustellen. 

5.1.2 (2) Zur Bestimmung der Aktivität luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Ka-

minfortluft bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sind geeignete fest in-

stallierte Sammel- und Messeinrichtungen für radioaktive Edelgase, radio-

aktive Schwebstoffe und radioaktives gasförmiges Jod vorzusehen. 

5.1.2 (3) Soweit bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 luftgetragene radioaktive 

Stoffe in radiologisch relevantem Ausmaß über Pfade freigesetzt werden 

können, bei denen der Fortluftstrom nicht überwacht wird, ist zur Überwa-

chung der Freisetzung die spezifische Aktivität oder Aktivitätskonzentration 

des Mediums in dem betreffenden System und die Menge des abgegebe-

nen Mediums zu ermitteln und daraus die Aktivitätsabgabe zu berechnen. 

5.1.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4 

5.1.3 (1) Es ist sicherzustellen, dass die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stof-

fe bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 4 abge-

schätzt werden kann. 

5.1.3 (2) Zur Abschätzung der Freisetzung über das Druckentlastungssystem des 

Sicherheitsbehälters bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4c sind geeignete Sammel- und Messeinrichtungen für radioaktive 
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Edelgase, radioaktive Schwebstoffe und gasförmiges radioaktives Iod vor-

zusehen. 

5.1.3 (3) Es sind Hochdosisleistungsmessstellen und Probenahmeeinrichtungen 

vorzusehen, die bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebe-

ne 4c eine Abschätzung der luftgetragenen Aktivität erlauben, um eine 

Prognose zum Ausmaß einer geplanten Ableitung oder möglichen Freiset-

zung radioaktiver Stoffe aus dem Sicherheitsbehälter ermöglichen. 

5.1.3 (4) Es ist sicherzustellen, dass bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Si-

cherheitsebene 4, bei denen die Bestimmung der Freisetzung luftgetrage-

ner radioaktiver Stoffe anders nicht sichergestellt werden kann, die Freiset-

zung mit Hilfe der Messergebnisse der Immissionsüberwachung abge-

schätzt werden kann. 

5.2 Überwachung der Ableitung mit Wasser 

5.2 (1) Es ist eine Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser vor-

zusehen, und dadurch der Nachweis zu führen, dass die maximal zulässi-

gen Werte für die Aktivitätsabgaben eingehalten werden. 

5.2 (2) Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kontrollberei-

chen sind zu überwachen und zu bilanzieren. 

Hinweis Die Abwässer aus Kontrollbereichen werden in Übergabebehältern gesammelt und nur dann 

kontrolliert abgeleitet, wenn sichergestellt ist, dass festgelegte Werte der Aktivitätskonzent-

ration im Übergabebehälter nicht überschritten werden. 

5.2 (3) Die Abwasserableitung aus dem Kontrollbereich ist mittels fest installierter 

Aktivitätsmessstellen zu überwachen und bei Überschreitung festgelegter 

Werte rechtzeitig automatisch zu unterbrechen. 

5.2 (4) Einleitungen radioaktiver Stoffe über sonstige Systeme, die Aktivität führen 

können, z.B. nukleares Nebenkühlwasser, Maschinenhausabwasser, sind 

zu überwachen und beim Überschreiten festgelegter Aktivitätswerte zu bi-

lanzieren.  
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5.2 (5) Das in den Vorfluter rückströmende Wasser ist kontinuierlich zu überwa-

chen. 

5.3 Überwachung von Systemen 

5.3 (1) Es sind Maßnahmen vorzusehen, durch die der Aktivitätsfluss in der Anla-

ge und die Wirksamkeit von Barrieren gegen das Entweichen radioaktiver 

Stoffe überwacht werden, um frühzeitig erkennen zu können, wenn eine 

Freisetzung oder eine unzulässige Verbreitung radioaktiver Stoffe in der 

Anlage droht und um erforderliche Eingriffe rechtzeitig vornehmen zu kön-

nen. 

5.3.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2  

5.3.1 (1) Die Überwachung ist so zu gestalten, dass unzulässige Änderungen der 

Aktivitätskonzentration in Systemen, insbesondere Aktivitätsübertritte in 

Systeme oder Systembereiche, die keine radioaktiven Stoffe enthalten sol-

len, zuverlässig erkannt werden. 

5.3.1 (2) Es ist eine Überwachung der Aktivitätskonzentration durch kontinuierliche 

Messung der Aktivitätskonzentration mittels fest installierter Messeinrich-

tungen und durch regelmäßige Probenahme vorzusehen. 

Für den Hauptkühlmittelkreislauf, die damit unmittelbar verbundenen Sys-

teme sowie die Beckenkühl- und Reinigungskreisläufe ist anstelle der kon-

tinuierlichen Überwachung die Bestimmung der Aktivitätskonzentration 

durch Probenahme zulässig, wenn diese hinreichend häufig erfolgt. 

5.3.1 (3) Bei Überschreitung vorgegebener Schwellenwerte bei den kontinuierlich 

messenden Einrichtungen ist eine Warnmeldung in der Warte auszulösen.  

5.3.1 (4) Eine Bestimmung der Aktivitätskonzentration in den Kreisläufen durch Pro-

benahme hat außerdem zu erfolgen, wenn Anzeichen für eine erhöhte Ak-

tivitätskonzentration vorliegen. 
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5.3.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebenen 3 bis 4b 

5.3.2 (1) Die Überwachung ist so zu gestalten, dass der durch Ereignisse und Ereig-

nisabläufe der Sicherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Eintrag radioaktiver 

Stoffe in Systeme, die keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, erkannt 

wird, so dass erforderliche Maßnahmen zur Begrenzung einer hierdurch 

möglichen Freisetzung eingeleitet werden können und dass gegebenenfalls 

zur Einleitung von Notfallmaßnahmen und zur Unterstützung von Katastro-

phenschutzmaßnahmen erforderliche Informationen zur Verfügung stehen. 

5.3.2 (2) Bei Systemen, die nach 5.3.1 (2) durch kontinuierliche Messung zu über-

wachen sind, muss dies auch auf der Sicherheitsebene 3 gewährleistet 

sein. 

5.4 Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft (ortsfestes System) 

5.4 (1) Räume oder Raumgruppen des Kontrollbereiches, die vom Betriebsperso-

nal regelmäßig betreten werden und in denen erhöhte Raumluftkontamina-

tionen auftreten können, sind kontinuierlich auf radioaktive Edelgase, ra-

dioaktive Schwebstoffe und gasförmiges radioaktives Iod zu überwachen. 

Hierfür ist ein fest installiertes System vorzusehen, das beim Überschreiten 

von Warnschwellen Warnmeldungen auslöst. 

 Das fest installierte System soll Hinweise auf die Begehbarkeit überwachter 

Bereiche, den Anlagenzustand und die Integrität der Systeme geben. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtungen nach 5.6 vorgesehen. 

5.4.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.4.1 (1) Das System ist so auszulegen, dass bei Betriebszuständen der Sicher-

heitsebenen 1 und 2  

a) erhöhte Aktivitätskonzentrationen in der Raumluft erkannt werden, 

b) die betroffenen Gebäude oder Raumgruppen identifiziert werden kön-

nen und 
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c) undichte Systeme und Komponenten, die radioaktive Stoffe führen, er-

kannt werden (Leckageüberwachung). 

5.4.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebenen 3 und 4 

5.4.2 (1) Das System ist so auszulegen, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebe-

ne 3 Aktivitätsfreisetzungen in die Raumluft erkannt und räumlich einge-

grenzt werden können.   

5.4.2 (2) Zur Überwachung der Aktivität in der Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 

bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 3 und 4 müs-

sen Hochdosisleistungsmessstellen und Probeentnahmeeinrichtungen vor-

gesehen werden, durch die gegebenenfalls zur Einleitung von Notfallmaß-

nahmen und zur Unterstützung von Katastrophenschutzmaßnahmen erfor-

derliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

Hinweis Das System zur Probenahme aus der Atmosphäre des Sicherheitsbehälters ist nach Kap. 

3.5 (5) des Modul 7 gefordert und stellt Informationen bereit, die gemäß Kap. 3.4.1(3) b) von 

Modul 7 bei der Bewertung der radiologischen Auswirkungen einer Druckentlastung des Si-

cherheitsbehälters zu berücksichtigen sind. 

5.5 Überwachung der Ortsdosisleistung (ortsfestes System) 

5.5 (1) Zur kontinuierlichen Überwachung der Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-

chen ist ein ortsfestes System vorzusehen, das beim Überschreiten von 

Warnschwellen Warnmeldungen auslöst. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtungen nach 5.6 vorgesehen. 

5.5 (2) Die Messwerte dieses ortsfesten Systems sind vor Ort und in der Warte 

anzuzeigen, und sie sind aufzuzeichnen. Die Messwerte sind auf die Über-

schreitung von Warnschwellen zu überwachen. Eine solche Überschreitung 

ist vor Ort und in der Warte optisch und akustisch zu signalisieren. 
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5.5.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.5.1 (1) Ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte dieses Systems sind in solchen Berei-

chen der Anlage zu installieren, in denen Veränderungen der Ortsdosis-

leistung zu erwarten sind und Personen gewarnt werden müssen. 

5.5.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.5.2 (1) Das System ist so auszulegen, dass es bei Ereignissen der Sicherheits-

ebene 3 Hinweise auf die Begehbarkeit überwachter Bereiche geben kann.  

5.5.2 (2) Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen der Sicherheits-

ebene 3 ist die Ortsdosisleistung an geeigneter Stelle innerhalb in der An-

lage (z.B. im Reaktorgebäude und bei Siedewasserreaktoren zusätzlich im 

Maschinenhaus) zu überwachen. 

5.5.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4 

5.5.3 (1) Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen und Ereignisab-

läufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c ist die Ortsdosisleistung an geeig-

neter Stelle innerhalb der Anlage, z. B. im Reaktorgebäude und bei Siede-

wasserreaktoren zusätzlich im Maschinenhaus, zu überwachen, so dass 

gegebenenfalls zur Einleitung von Notfallmaßnahmen und zur Unterstüt-

zung von Katastrophenschutzmaßnahmen erforderliche Informationen zur 

Verfügung gestellt werden. 

5.6 Arbeitsplatzüberwachung 

5.6 (1) Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass zum Schutz von Personen, die im 

Kontrollbereich tätig werden, deren Arbeitsplätze überwacht und weitere er-

forderliche Überwachungsmaßnahmen z.B. an den Zugängen und an Per-

sonenschleusen sowie bei Kontrollgängen durchgeführt werden können 

und dass die Ermittlung der Körperdosis nach den rechtlichen Vorgaben er-

folgen kann. 
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5.6.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2  

5.6.1 (1) Für die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (1) sind an geeigneten Orten mobile 

Einrichtungen vorzuhalten: 

a) Dosisleistungsmessgeräte für 

aa) Gamma- und Betastrahlung, 

ab) Neutronenstrahlung, 

b) Einrichtungen zur nuklidspezifischen Erfassung von Kontaminationen, 

c) Kontaminationsmessgeräte, 

d) Geräte zur Ermittlung der Aktivitätskonzentration in der Raumluft. 

5.6.1 (2) Für Dauerarbeitsplätze sind zur Überwachung bei Betriebszuständen der 

Sicherheitsebenen 1 und 2 fest installierte Messeinrichtungen für die Orts-

dosisleistung und die Aktivitätskonzentration in der Raumluft vorzusehen. 

5.6.1 (3) Zur Überwachung der im Kontrollbereich tätigen Personen sind vorzuhal-

ten: 

a) Dosiswarngeräte, 

b) Personendosimeter, 

c) Personenkontaminationsmonitoren, 

d) Messgeräte zur Ermittlung der inkorporierten Aktivität. 

5.6.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der  

Sicherheitsebenen 3 und 4 

5.6.2 (1) Bei der Planung von Maßnahmen für Ereignisse und Ereignisabläufe der 

Sicherheitsebenen 3 und 4 ist zu sicherzustellen, dass diese Maßnahmen 

unter angemessener Strahlenschutzüberwachung durchgeführt werden 

können, hierzu gehört insbesondere die Bereitstellung geeigneter Messge-

räte. 
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5.7 Dokumentation über die Ergebnisse der Strahlungs- und Aktivitäts-

überwachung in der Anlage 

5.7 (1) Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1 bis 5.6 sind entsprechend den 

einschlägigen gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben sowie nach Maß-

gabe der jeweils einschlägigen sicherheitstechnischen Regeln zu doku-

mentieren und aufzubewahren. Soweit zur Beweissicherung die Aufbewah-

rung von Proben erforderlich ist, sind hierzu geeignete Vorkehrungen zu 

treffen.  

5.7 (2) Soweit die Ergebnisse entsprechend den einschlägigen gesetzlichen oder 

behördlichen Vorgaben regelmäßig, bei Überschreitung vorgegebener Wer-

te oder bei bestimmten Anlässen an die zuständigen Behörden zu übermit-

teln sind, sind hinsichtlich des Umfangs und der Gestaltung die Vorgaben 

einschlägiger sicherheitstechnischer Regeln und behördlicher Richtlinien zu 

beachten.  

6 Strahlungsüberwachung in der Umgebung 

6 (1) Ergänzend zur Emissionsüberwachung muss die Immissionsüberwachung 

eine zusätzliche Kontrolle der Ableitungen radioaktiver Stoffe sowie der 

Einhaltung von Dosisgrenzwerten in der Umgebung der Anlage ermögli-

chen. Entsprechende Einrichtungen und Messprogramme sind gemäß der 

einschlägigen Richtlinien vorzusehen. 

6 (2) Für die Immissionsüberwachung sind zwei Messprogramme zu erstellen: 

a) Ein Programm, das vom Betreiber durchzuführen ist (insbesondere zur 

Überwachung des Nahbereichs und von Primärmedien), und 

b) ein ergänzendes und kontrollierendes Programm, das von unabhängi-

gen Messstellen durchzuführen ist (insbesondere zur Überwachung der 

weiteren Umgebung und von Nahrungsmitteln sowie Trinkwasser). 

 Aus Gründen der Kontrolle und zum Vergleich sind ausgewählte Medien 

durch beide Programme zu überwachen. 
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6 (3) Die Probenahme- und Messorte sollen sich dort befinden, wo aufgrund der 

Verteilung der emittierten radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Berück-

sichtigung realer Nutzung durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeug-

ter Lebensmittel ein maßgeblicher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darüber 

hinaus sind Probenentnahme- und Messorte vorzusehen, die vom bestim-

mungsgemäßen Betrieb weitgehend unbeeinflusst sind (Referenzorte). 

Hinweis: Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind Maßnahmen zur Überwachung der Umwelt-

radioaktivität geregelt, die der großräumigen Ermittlung von Radioaktivität und Dosisleistung 

dienen. Diese beziehen sich nicht auf die Überwachung einer konkreten Anlage. Diesbezüg-

liche Anforderungen sind nicht an den Betreiber gerichtet. 

6.1 Immissionsüberwachung 

6.1.1 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 1 und 2 

6.1.1 (1) Das Messprogramm ist so zu gestalten, dass eventuelle langfristige Verän-

derungen infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an den für die ver-

schiedenen Expositionspfade relevanten Stellen aufgezeigt werden kön-

nen. Hierzu sind die Ergebnisse des der Inbetriebnahme vorausgehenden 

Messprogramms, durch das die vom Betrieb der Anlage noch unbeeinfluss-

te Umweltradioaktivität und Dosisleistungen erfasst wurden, heranzuzie-

hen. 

6.1.2 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 3 und 4 

6.1.2 (1) Für die Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 müs-

sen Probeentnahme- und Messverfahren vorliegen. Die erforderlichen 

Messungen sind durch regelmäßige Messfahrten des Betreibers und der 

unabhängigen Messstellen an festgelegten Probenentnahme- und Mess-

punkten des Störfallmessprogramms einzuüben. 

6.1.2 (2) Für die Sicherheitsebenen 3 und 4 müssen Probeentnahme- und Messver-

fahren festgelegt sein, deren Messbereiche lückenlos an die Messbereiche 

für den bestimmungsgemäßen Betrieb anschließen und soweit reichen, 

dass die Immissionen bei allen zu unterstellenden Ereignissen der Sicher-
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heitsebene 3 sowie bei solchen Ereignissen der Sicherheitsebene 4 erfasst 

werden, die Maßnahmen des Katastrophenschutzes erfordern. 

6.2 Überwachung der Ausbreitungsverhältnisse 

6.2 (1) Zur Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Emissionen auf den 

Sicherheitsebenen 1 bis 4 sind die für die Ausbreitung und Ablagerung ra-

dioaktiver Stoffe relevanten meteorologischen und hydrologischen Parame-

ter standortspezifisch zu erfassen. 

6.2 (2) Mit einer Instrumentierung am Standort der Anlage sind die für die Ausbrei-

tung radioaktiver Stoffe bedeutsamen Einflussgrößen fortlaufend zu mes-

sen. 

6.2 (3) Für den Fall einer Unverfügbarkeit der Instrumentierung müssen Ersatz-

maßnahmen festgelegt sein. 

6.3 Dokumentation der Ergebnisse der Überwachung in der Umgebung 

6.3 (1) Über die Ergebnisse aus der Immissionsüberwachung haben Betreiber und 

unabhängige Messstellen den zuständigen Behörden in Form von Quar-

talsberichten und Jahresberichten zu berichten. Unabhängig hiervon sind 

die zuständigen Behörden unverzüglich zu informieren, wenn aufgrund der 

Messergebnisse eine Überschreitung der Dosisgrenzwerte für Personen 

der Bevölkerung zu besorgen ist. 

7 Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur Planung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen 

Hinweis In diesem Kapitel werden Rahmenanforderungen für die Ermittlung radiologischer Auswir-

kungen zur Planung von Katastrophenschutzmaßnahmen durch deterministische Untersu-

chungen definiert. Sobald detaillierte Berechnungsgrundlagen hierfür vorliegen, kommen 

diese zur Anwendung. 

7 (1) Zur Planung von Maßnahmen des Katastrophenschutzes sind für Ereignis-

se und Ereignisabläufe auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c, bei denen es 

zu Freisetzungen kommen kann, die Maßnahmen des Katastrophenschut-
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zes erforderlich machen können, die potenziellen radiologischen Auswir-

kungen in der Umgebung der Anlage zu ermitteln. 

 Auf der Sicherheitsebene 4b sind Leckfälle mit Umgehung des Sicherheits-

behälters zu betrachten. 

 Auf der Sicherheitsebene 4c sind mindestens Ereignisabläufe, in deren 

Folge eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters erforderlich 

werden kann, zu betrachten. 

 Es ist anlagenspezifisch zu prüfen, inwiefern weitere Ereignisse und Ereig-

nisabläufe der Sicherheitsebenen 4b und 4c durch potenzielle Freisetzun-

gen Maßnahmen des Katastrophenschutzes erforderlich machen können. 

Diese Ereignisse und Ereignisabläufe sind in die Betrachtungen einzube-

ziehen. 

7 (2) Die Ermittlung der radiologischen Auswirkungen hat zum Ziel, eine Ein-

schätzung über das potenzielle Erfordernis der Maßnahmen des Katastro-

phenschutzes 

a) Aufenthalt in Gebäuden, 

b) Einnahme von Iodtabletten, 

c) Evakuierung, 

 zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sind möglichst realistische Werte für den 

Vergleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwerten für die vorgenannten Maß-

nahmen zu ermitteln. 

7 (3) Zur Ermittlung der radiologischen Auswirkungen sind möglichst realistische 

Annahmen, Modelle und Parameter zu verwenden. Wo dies nicht praktika-

bel ist, sind Unsicherheiten im Kenntnisstand über die relevanten Prozesse 

und Parameter durch konservative Annahmen, die der Zielsetzung gemäß 

Ziffer 7 (2) angemessen sind, zu berücksichtigen. 
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7.1 Quelltermermittlung 

7.1 (1) Auf der Sicherheitsebene 4b ist für Leckfälle mit Umgehung des Sicher-

heitsbehälters der Umfang der ereignisbedingt versagenden Brennstab-

Hüllrohre abzuschätzen. Sofern keine gesonderte Ermittlung geringerer Ak-

tivitätsfreisetzung erfolgt, sind der Ermittlung der Quellterme die  

− Freisetzung des Gap-Inventars aus den beschädigten Brennstäben, 

 sowie die  

− Freisetzung der aufgrund des Betriebs der Anlage maximal zu unter-

stellenden Kühlmittelaktivität 

 zugrunde zu legen. 

7.1 (2) Die Quelltermermittlung für Szenarien auf der Sicherheitsebene 4c ist anla-

genspezifisch auf der Basis von Freisetzungskategorien vorzunehmen, 

durch die Ereignisabläufe mit jeweils ähnlichen Freisetzungen und Freiset-

zungsverläufen geeignet zusammengefasst werden. 

7.2 Ermittlung der radiologischen Auswirkungen 

7.2 (1) Die radiologischen Auswirkungen sind unter Berücksichtigung der Variation 

der Ausbreitungsverhältnisse jeweils spezifisch für die Zonen und Sektoren 

zu ermitteln, in die die Umgebung der Anlage zur Katastrophenschutzpla-

nung eingeteilt wird. 

7.2 (2) Die radiologischen Auswirkungen sind sowohl für Ausbreitungsverhältnisse, 

die bezüglich ihrer Auftrittshäufigkeit für den Standort typisch sind, als auch 

für bezüglich der radiologischen Auswirkungen ungünstige Ausbreitungs-

verhältnisse am Standort abzuschätzen. Hierfür sind die relevanten meteo-

rologischen Parameter wie folgt zu variieren: 

a) Die Windrichtung ist entsprechend der Unterteilung der Umgebung der 

Anlage zur Katastrophenschutzplanung in Richtungssektoren zu variie-

ren. 
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b) Die Windgeschwindigkeit, der Turbulenzzustand der Atmosphäre und 

die Niederschlagsverhältnisse sind in Abhängigkeit von der jeweils vor-

gegebenen Windrichtung so zu variieren, dass sowohl die bezüglich ih-

rer Auftrittshäufigkeit typischen Ausbreitungsverhältnisse als auch die 

bezüglich der radiologischen Auswirkungen ungünstigen Ausbreitungs-

verhältnisse, die am Standort auftreten, repräsentiert werden. 

7.2 (3) Die Strahlenexposition ist so zu ermitteln, dass sie einen direkten Vergleich 

mit den einschlägigen Eingreifrichtwerten für die in Ziffer 7 (2) genannten 

Katastrophenschutzmaßnahmen ermöglicht. Expositionspfade und -zeiten 

sind der Berechnung konsistent mit der Definition der Eingreifrichtwerte 

zugrunde zu legen. 
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Allgemeine Hinweise 

Die Regeltextentwürfe im Modul „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anfor-

derungen an den Strahlenschutz“ enthalten im Detaillierungsgrad der „RSK-Leitlinien“ 

Anforderungen an den Strahlenschutz. Sie knüpfen einerseits konkretisierend an das 

Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung als verbindliche Rechtsgrundlagen an 

und berühren andererseits die Sachverhalte einschlägiger Richtlinien, Empfehlungen 

und Fachregeln, die ihrerseits einen  höheren Detaillierungsgrad haben.  

Da der Regelungsinhalt des Moduls „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 

Anforderungen an den Strahlenschutz“ an die in den rechtlichen Grundlagen veranker-

ten Anforderungen anknüpft, enthalten die vorliegenden Regeltextentwürfe z.T. inhaltli-

che Überschneidungen mit den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, sofern dies 

zur eindeutigen und verständlichen Formulierung des Regeltextentwurfs erforderlich 

ist. Textpassagen mit inhaltlichen Überschneidungen zur Strahlenschutzverordnung 

sind nicht als Anforderungen im Sinne einer Doppelregelung zu verstehen, sondern 

dienen der Klärung des Bezugs zu den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung.  

Inhaltliche Überschneidungen bestehen auch zu den einschlägigen Richtlinien, Emp-

fehlungen und Fachregeln mit höherem Detaillierungsgrad. Die vorliegenden Regel-

textentwürfe im Modul „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen 

an den Strahlenschutz“  enthalten in diesen Fällen die  übergeordneten Anforderungen, 

die den zugehörigen Stand von Wissenschaft und Technik als Bewertungsmaßstab 

zum Regelungsinhalt der jeweiligen Richtlinie, Empfehlung oder Fachregel abbilden. 

Die Gültigkeit der jeweiligen Richtlinie, Empfehlung oder Fachregel wird hiervon nicht 

berührt. 
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1 Begrenzung der Strahlenexposition 

1 (1) Die Anforderungen an den Strahlenschutz haben zum Ziel, gemäß den 

Vorgaben der Strahlenschutzverordnung jede unnötige Strahlenexposition 

von Personal, Bevölkerung und Umwelt zu vermeiden und jede Strahlen-

exposition von Personal, Bevölkerung und Umwelt unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. Dieses Ziel 

wird bei der Auslegung und beim Betrieb der Anlage auf Basis der Anforde-

rungen der Strahlenschutzverordnung durch 

− die Beschaffenheit, Anordnung und Abschirmung von Anlagenteilen, 

die radioaktive Stoffe enthalten oder enthalten können, 

− Maßnahmen und Einrichtungen, durch die die Anzahl und Dauer von 

Tätigkeiten des Personals in Strahlungsfeldern und die Möglichkeiten 

der Personenkontamination und Inkorporation unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten werden, 

− Maßnahmen und Einrichtungen für den sicheren Umgang mit radioakti-

ven Stoffen und für die Behandlung radioaktiver Abfälle zur Lagerung in 

der oder den Abtransport aus der Anlage, 

− Maßnahmen und Einrichtungen, durch die die Menge und Konzentrati-

on radioaktiver Stoffe, die in der Anlage anfallen, unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten 

werden, 

− Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder 

Reduzierung der Verbreitung von radioaktiven Stoffen in der Anlage 

und ihrer Abgabe an die Umgebung, 

− Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder 

Reduzierung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-

technisch bedeutsamer Ereignisse sowie durch 

− die Überwachung radiologisch relevanter Parameter in der Anlage und 

ihrer Umgebung  

umgesetzt. 
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1.1 Begrenzung der Strahlenexposition in der Anlage 

1.1 (1) Zum Schutz des Eigen- und Fremdpersonals, das Tätigkeiten innerhalb der 

Anlage ausführt, die zu Strahlenexpositionen und Kontaminationen führen 

können, werden 

− die Zahl der mit Tätigkeiten beauftragten Personen,  

− deren Individualdosis auch unterhalb der durch die Strahlenschutzver-

ordnung festgelegten Grenzwerte sowie  

− die Kollektivdosis  

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie mög-

lich gehalten und jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination ver-

mieden. 

1.2 Begrenzung der Strahlenexposition in der Umgebung 

1.2 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 wird die Strahlenexposition der Bevöl-

kerung in der Umgebung des Standortes durch die Direktstrahlung und die 

beantragte Abgabe radioaktiver Stoffe aus der Anlage unterhalb der nach 

Vorgabe der Strahlenschutzverordnung zulässigen Grenzen unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten. 

Ableitungen bei Ereignissen auf der Sicherheitsebene 2 werden auf die be-

trieblichen Abgaben angerechnet. Die Grenzwerte der Strahlenschutzver-

ordnung für die Bevölkerung werden unter Berücksichtigung der Vorbelas-

tung durch die genehmigte Abgabe radioaktiver Stoffe aus anderen kern-

technischen Anlagen und infolge des genehmigten Umgangs mit radioakti-

ven Stoffen sowie aus früheren Tätigkeiten im Geltungsbereich der Strah-

lenschutzverordnung eingehalten. 

1.2 (2) Durch geeignete Auslegung werden die radiologischen Auswirkungen von 

Ereignissen auf der Sicherheitsebene 3 unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten.  

Der Auslegung zum Schutz der Bevölkerung vor freisetzungsbedingten 

Strahlenexpositionen werden höchstens die Störfallplanungswerte der 

Strahlenschutzverordnung zugrunde gelegt. 
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1.2 (3) Auf der Sicherheitsebene 4 werden Maßnahmen zur Reduzierung der ra-

diologischen Auswirkungen von Ereignissen und Ereignisabläufen unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in die Planung des anla-

geninternen Notfallschutzes einbezogen, sofern Freisetzungen in die Um-

gebung nicht auszuschließen sind. 
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2 Organisatorischer und personeller Strahlenschutz 

2.1 Grundsätzliche Anforderungen 

2.1 (1) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) hängt 

von einem den Strahlenschutzerfordernissen angemessenen Verhalten al-

ler Personen, die in Strahlenschutzbereichen tätig sind, ab. Zu diesem 

Zweck 

− sind strahlenschutzrelevante Verhaltensregeln gemäß der in der Strah-

lenschutzverordnung geforderten Strahlenschutzanweisung aufgestellt,  

− werden die im Kontrollbereich tätigen Personen über das richtige Ver-

halten unterwiesen,  

− stehen die für die Planung und Durchführung von Strahlenschutzmaß-

nahmen erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung und  

− wird das korrekte Verhalten unterstützt und überprüft. 

2.1 (2) Die organisatorischen Maßnahmen zum Strahlenschutz des Personals sind 

im Rahmen des Betriebshandbuches umfassend festgelegt. Diese Strah-

lenschutzordnung erfüllt Anforderungen an eine Strahlenschutzanweisung 

gemäß den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung. 

2.1 (3) Die Erfahrung aus der Betriebszeit der Anlage wird regelmäßig auf Poten-

ziale für eine weitere Reduzierung der Strahlenexposition des Personals 

durch geeignete Strahlenschutzmaßnahmen ausgewertet. Neben den Er-

fahrungen aus dem Betrieb der eigenen Anlage werden auch verfügbare 

Erfahrungen in vergleichbaren nationalen oder internationalen Anlagen be-

achtet. 

2.1 (4) Potenziale zur Reduzierung der Strahlenexposition werden unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls durch vorhandene oder ggf. neu 

zu schaffende technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt. 
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Hierzu sind neben geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig dauerhafte tech-

nische Einrichtungen zum Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur Begren-

zung und Reduzierung von Direktstrahlung, Kontaminationen und luftgetra-

gener Aktivität vorgesehen. Des Weiteren werden erforderlichenfalls mobile 

technische Maßnahmen und Einrichtungen wie z.B. mobile Abschirmungen 

oder Dekontaminationseinrichtungen eingesetzt. Persönliche Schutzaus-

rüstung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung) wird verwendet, wenn die erfor-

derliche Schutzwirkung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls durch die vorgenannten baulichen und technischen Mittel nicht zu er-

reichen ist. 

2.1 (5) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) setzt 

eine aktive Mitarbeit aller in Kontrollbereichen tätigen Personen an der ste-

tigen Verbesserung des Strahlenschutzes voraus, die über das reine Befol-

gen von Anweisungen hinausgeht. Hierzu wird die Weiterentwicklung des 

Strahlenschutzes als Bestandteil der Sicherheitskultur unter Einbeziehung 

der Erfahrungen und Beiträge aller Beteiligten gefördert. Insbesondere wird 

die Verantwortung jeder in einer Anlage tätigen Person für ein strahlen-

schutzgerechtes Verhalten zu gefördert und eingefordert. 

2.1 (6) In Kontrollbereichen eingesetztes Personal wird über die radiologischen 

Bedingungen informiert und in korrektem Verhalten unterwiesen. Das not-

wendige Wissen über angemessene Verhaltensweisen und Schutzmaß-

nahmen wird zuverlässig vermittelt und bei Bedarf trainiert. Der Kenntnis-

stand des eingesetzten Personals wird durch regelmäßige Unterweisungen 

innerhalb der rechtlich vorgegebenen Fristen aktualisiert. 

2.2 Organisation des Strahlenschutzpersonals 

2.2 (1) In einer Darstellung der Organisation des Strahlenschutzpersonals sind 

gemäß den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung der Strahlenschutz-

verantwortliche und die bestellten Strahlenschutzbeauftragten angegeben 

und die ihnen übertragenen Aufgaben, Befugnisse, Pflichten sowie ihr in-

nerbetrieblicher Entscheidungsbereich festgelegt. 
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Hinweis In der Praxis gibt es entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur der Anla-

gen die Alternativen: 

– einen vom Strahlenschutzverantwortlichen benannten Strahlenschutzbeauf-

tragten mit einer Anzahl von Stellvertretern, deren Entscheidungsbereiche 

eindeutig festgelegt sind, 

– mehrere vom Strahlenschutzverantwortlichen benannte Strahlenschutzbe-

auftragte, mit festgelegten, getrennten Entscheidungsbereichen, die eben-

falls jeweils Stellvertreter haben. 

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff „Strahlenschutzbeauftragter“ im 

Singular in dem Sinne verwendet, dass der für den jeweiligen Entscheidungsbe-

reich verantwortliche Strahlenschutzbeauftragte gemeint ist. 

2.2 (2) Das Strahlenschutzpersonal verfügt zur Durchführung seiner Aufgaben 

über die im Atomgesetz, in der Strahlenschutzverordnung und den ent-

sprechenden Richtlinien geforderte Fachkunde.  

2.2 (3) Das Strahlenschutzpersonal ist in die Betriebsorganisation so eingeordnet 

und so ausgestattet, dass es im Hinblick auf die erforderliche Vorsorge ge-

gen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ausreichen-

de Handlungsfunktion und Entscheidungsfreiheit sowie ausreichende Res-

sourcen zur Wahrnehmung seiner Funktionen hat. Insbesondere wird das 

Strahlenschutzpersonal bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert 

und wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt. 

2.2 (4) Der Strahlenschutzbeauftragte hat direkte Vortragsberechtigung bei der 

Betriebsleitung. 

2.2 (5) Der Strahlenschutzbeauftragte ist aufgrund seiner organisatorischen Stel-

lung in der Lage, die Unterbrechung der Durchführung von Tätigkeiten ver-

anlassen zu können, wenn der Schutz der Beschäftigten, der Umwelt oder 

der Öffentlichkeit vor den Gefahren ionisierender Strahlung dies erfordern 

und sonstige schwerwiegende Gründe sicherheitstechnischer Art diesem 

nicht widersprechen. 
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2.3 Gemeinsame Anforderungen für die Sicherheitsebenen 1-4 

2.3 (1) Bei allen Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, werden die Kör-

perdosen ermittelt. 

2.3 (2) Beim Verlassen des Kontrollbereiches wird jede Person einer Konta-

minationskontrolle unterzogen und bei festgestellter Kontamination dekon-

taminiert. Bei einem Verdacht auf Inkorporation wird die betreffende Person 

einer Inkorporationsmessung unterzogen. Ggf. wird die Personen- und Or-

gandosis ermittelt und dokumentiert. 

2.3 (3) Bereiche, in denen die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung besteht, 

werden dekontaminiert; bis zur Dekontamination werden sie vom Strahlen-

schutzpersonal als Kontaminationszone deutlich sichtbar und dauerhaft ge-

kennzeichnet sowie abgegrenzt. 

2.3 (4) Der Weiterverbreitung von Kontaminationen durch Personen und Gegens-

tände wird durch vorbeugende Maßnahmen (z. B. Wechseln von Schutz-

kleidung, Überwachung des Herausbringens von Gegenständen) entgegen 

gewirkt. 

2.3 (5) Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich bedingte Oberflächenkontaminatio-

nen nicht vermieden werden können, werden Oberflächenkontaminationen 

auf ein unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls erreichbares 

Maß reduziert und technische und organisatorische Maßnahmen zum 

Schutz des Personals getroffen. 

2.3 (6) Der Strahlenschutzbeauftragte legt die Strahlenschutzmaßnahmen bei der 

Lagerung und Handhabung radioaktiver Stoffe fest. Die ordnungsgemäße 

Durchführung dieser Maßnahmen wird überwacht. 

2.3 (7) Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus der Strahlenschutzüberwachung 

bei Routinemessungen, Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten werden 

dokumentiert und an einer zentralen Stelle aufbewahrt, die jederzeit für den 

Strahlenschutzbeauftragten oder für von ihm beauftragtes fachkundiges 
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Personal zugängig ist. Art, Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser Unter-

lagen sind festgelegt. 

2.3.1 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Tätigkeiten 

2.3.1 (1) Alle Tätigkeiten in Kontrollbereichen werden unter Beteiligung des Strah-

lenschutzbeauftragten geplant und durchgeführt.  

2.3.1 (2) Arbeitsaufträge für Tätigkeiten in Kontrollbereichen bedürfen der Prüfung 

und schriftlichen Zustimmung durch den Strahlenschutzbeauftragten. Hier-

bei legt er die erforderlichen Strahlenschutz- und Überwachungsmaßnah-

men hinsichtlich Direktstrahlung, Kontamination und Inkorporation fest. Bei 

zur Beherrschung oder zur Minderung der Auswirkungen von Ereignissen 

und Ereignisabläufen auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 erforderlichen Tä-

tigkeiten kann im Ausnahmefall auf die schriftliche Form der Zustimmung 

vor Tätigkeitsbeginn verzichtet werden, wenn die Situation kurzfristig eine 

sicherheitsgerichtete Aktion erfordert. 

2.3.1 (3) Der Strahlenschutzbeauftragte legt Kriterien für die Erfordernisse bestimm-

ter Strahlenschutzmaßnahmen gemäß Ziffer 2.3.1 (2) wie z.B.  

− der Verwendung von Strahlenschutzhilfsmitteln, wie temporären Ab-

schirmungen und persönlicher Schutzausrüstung, 

− des Einsatzes fernbedienbar Arbeitsmitteln, 

− Maßnahmen zur Dekontamination, 

− Maßnahmen zur Reduzierung der Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung 

der Arbeiten an inaktiven Modellen bei stark strahlenden Komponen-

ten), 

fest. 

2.3.1 (4) Für Tätigkeiten, die nennenswerte Individual- oder Kollektivdosen erwarten 

lassen, werden  
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a) die Strahlenschutzmaßnahmen radiologisch bewertet und bei verschie-

denen Lösungsvarianten gegeneinander abgewogen sowie die Ent-

scheidung unter Berücksichtigung der mit dem Strahlenschutz mögli-

cherweise konkurrierenden Ziele der Arbeiten nachvollziehbar darge-

legt und 

b) das Auftreten von Störungen und die Beseitigung bzw. Abschirmung 

von Strahlenquellen in Betracht gezogen. 

2.3.1 (5) Dosisintensive Tätigkeiten an Komponenten werden so weit wie unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls möglich mechanisiert. 

Schwierige dosisintensive Tätigkeiten an Komponenten werden vorher er-

probt und geübt, ggf. an Modellen der Komponenten, wenn hierdurch eine 

nennenswerte Herabsetzung der Strahlenexposition erreichbar ist. 

2.3.1 (6) Für Tätigkeiten in Bereichen mit nennenswerter Ortsdosisleistung werden 

bei der Planung der Tätigkeit die bei ihrer Durchführung zu erwartenden In-

dividual- und Kollektivdosen abgeschätzt. 

2.3.1 (7) Für Tätigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu 

rechnen ist, erstellt der Strahlenschutzbeauftragte einen Plan zur tätig-

keitsbezogenen Erfassung der Individualdosis des eingesetzten Personals. 

2.3.1 (8) Vor der Aufnahme einer Tätigkeit in Kontrollbereichen werden die beteilig-

ten Personen über die radiologische Situation an ihren Arbeitsplätzen so-

wie über die zu ergreifenden Strahlenschutzmaßnahmen unterwiesen.  

2.3.1 (9) Eine Tätigkeit im Kontrollbereich wird erst aufgenommen, wenn der Strah-

lenschutzbeauftragte dies gestattet hat. 

2.3.1 (10) Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt dafür, dass bei Tätigkeiten in Kontroll-

bereichen die festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen eingehalten wer-

den. Gegebenenfalls überwacht und unterstützt das Strahlenschutzperso-

nal die Tätigkeiten am Arbeitsplatz. 
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2.3.1 (11) Für Tätigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu 

rechnen ist, werden die Strahlenschutzmaßnahmen und die Ergebnisse der 

Dosisüberwachung dokumentiert. Nach Abschluss der Tätigkeiten werden 

die Ergebnisse der Dosisüberwachung mit den gemäß Ziffer 2.3.1 (7) fest-

gelegten Planungswerten verglichen, um den Erfahrungsrückfluss für zu-

künftige Tätigkeiten zu gewährleisten. 

2.3.1 (12) Für wiederkehrende Tätigkeiten in Kontrollbereichen sind bauliche und 

technische Vorrichtungen sowie geeignete Arbeitsverfahren vorgesehen, 

um die Dosis für das beteiligte Personal zu reduzieren und jede unnötige 

Strahlenexposition zu vermeiden. Die für wiederkehrende Tätigkeiten fest-

gelegten Strahlenschutzmaßnahmen werden regelmäßig auf ihre Wirksam-

keit und Zweckmäßigkeit hin überprüft. 

2.3.1 (13) Am Beginn eines Kalenderjahres erstellt und bewertet der Strahlenschutz-

beauftragte eine Übersicht über die im vergangenen Jahr für die einzelnen 

dosisintensiven Tätigkeiten angefallenen Individual- und Kollektivdosen. Er 

überprüft insbesondere die Fälle, in denen die Individual- oder Kollektivdo-

sis von den Planungswerten deutlich abweicht. 

2.4 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 1 und 2)  

2.4 (1) Das Betreten und Verlassen der Kontrollbereiche erfolgt grundsätzlich nur 

unter Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten oder durch von ihm beauf-

tragtes fachkundiges Personal oder durch geeignete automatisierte Verfah-

ren. Ausnahmen (z.B. für den Alarmfall) sind in den Betriebsordnungen 

festgelegt. 

2.4 (2) Der Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher, dass der Zutritt zu einem 

Sperrbereich nur für vorgesehene Betriebsvorgänge oder aus zwingenden 

betrieblichen Gründen erlaubt wird. Ein Sperrbereich wird nur unter Kontrol-

le des Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm beauftragten fach-

kundigen Person und erforderlichenfalls in seiner oder ihrer Begleitung be-

treten. 
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2.5 Spezifische Anforderungen (Sicherheitsebenen 3 und 4) 

2.5 (1) Alle Tätigkeiten zur Beherrschung, zur Minderung der Auswirkungen oder 

zur Beseitigung der Folgen von Ereignissen und Ereignisabläufen auf den 

Sicherheitsebenen 3 und 4 werden unter Beteiligung des Strahlenschutz-

beauftragten geplant. Das Strahlenschutzpersonal wird in die Durchführung 

der Tätigkeiten einbezogen. 

2.5 (2) Die Aufgaben des Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf den vorzuberei-

tenden Strahlenschutz bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4 sind 

schriftlich festgelegt. Diese Festlegungen enthalten auch Angaben über 

Umfang und Häufigkeit von Übungen des Strahlenschutzpersonals.  
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3 Kontrolle des Aktivitätsinventars und Aktivitätsflusses 

3 (1) Alle tatsächlichen und potenziellen Quellen ionisierender Strahlung, die aus 

dem Betrieb der Anlage resultieren, werden bei der Auslegung der Anlage 

identifiziert und entsprechend den Anforderungen der Strahlenschutzver-

ordnung unter technischer und administrativer Kontrolle gehalten. 

3 (2) Der Anfall von radioaktiven Abfällen wird sowohl bezüglich ihrer Aktivität als 

auch bezüglich ihrer Menge so gering wie möglich gehalten. 

3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

3.1 (1) Der Eintrag von aktivierbaren oder aktivierten Korrosionsprodukten in das 

Reaktorkühlmittel wird durch die Materialauswahl sowie durch die chemi-

sche Fahrweise des Kühlmittels unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls so gering wie möglich gehalten.  

Hinweis Insbesondere lässt sich bei der Werkstoffwahl durch die Minimierung des Kobalt-

gehalts und die Vermeidung des Einsatzes von Kobaltbasislegierungen eine we-

sentliche Senkung der Ortsdosisleistung erzielen. 

3.1 (2) Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spaltprodukten sowie von Oxidschicht-

abplatzungen von den Brennstabhüllrohren in das Kühlmittel wird durch 

Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Fertigung und der Handhabung 

der Brennelemente sowie durch die Betriebsweise unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehalten. 

3.1 (3) Durch Maßnahmen und Einrichtungen können betriebsbedingte Brenn-

stabdefekte erkannt werden. Durch Brennstabdefekte werden die zulässi-

gen Aktivitätskonzentrationen im Hauptkühlmittel nicht überschritten. Bei 

der weiteren Durchführung des Betriebs mit defekten Brennstäben wird die 

Strahlenexposition des Betriebs- und Instandhaltungspersonals während 

des laufenden Betriebs sowie bei dem nächsten Brennelementwechsel be-

rücksichtigt. 
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3.1 (4) Reinigungssysteme für den Reaktorkühlkreislauf und für das Brennele-

mentlagerbecken sind installiert, die bei Bedarf betrieben werden und die 

sowohl für gelöste als auch für ungelöste Verunreinigungen wirksam sind.  

3.1 (5) Systeme, die radioaktiv kontaminierte Medien enthalten, genügen Dicht-

heitsanforderungen, durch die die Weiterverbreitung von radioaktiven Stof-

fen vermieden wird. Die Wirksamkeit von Barrieren und Rückhaltefunktio-

nen wird überwacht. Es sind Werte für maximal zulässige Leckagen in Ab-

hängigkeit von Leckageort und Medium festgelegt. 

3.1 (6) Ein Eindringen und Verschleppen von Aktivität in angeschlossene, nicht 

aktivitätsführende Versorgungssysteme (z. B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spül-

wasser- und Sperrwassersysteme) wird durch technische Maßnahmen zu-

verlässig verhindert (z. B. Einbau von Armaturen, Anordnung der Rohrlei-

tungsanbindung, Druckstaffelung). 

3.1 (7) Radioaktiv kontaminierte Wässer (z. B. Kühlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder 

Waschwässer) werden herkunftsspezifisch gesammelt, behandelt und auf-

bereitet. Falls eine Weiterverwendung der Wässer in der Anlage nicht in 

Frage kommt, werden sie kontrolliert abgeleitet. 

3.1 (8) Radioaktive Gase aus nuklearen Systemen werden gesammelt und in 

Gasaufbereitungsanlagen verzögert. Dabei werden solche Verzögerungs-

zeiten eingehalten, dass die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Gase nur 

unwesentlich zur Strahlenexposition beiträgt. 

3.1 (9) Sammlung, Handhabung, Lagerung und Behandlung radioaktiver Abfall- 

und Reststoffe werden so gestaltet, dass Kontaminationen und Strahlenex-

positionen des Personals unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls so weit wie möglich verhindert werden. Dies wird bei der Erstellung 

eines Abfallbehandlungskonzepts berücksichtigt. 
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3.2 Sicherheitsebene 3 

3.2 (1) Radioaktiv kontaminierte Wässer, die infolge von Ereignissen der Sicher-

heitsebene 3 anfallen, werden innerhalb der Anlage gesammelt. Entspre-

chende Maßnahmen sind vorgesehen und Einrichtungen vorhanden. Im Si-

cherheitsbehälter freigesetzte Wässer, z.B. infolge von Ereignissen mit 

Kühlmittelverlust, werden bis zur weiteren Behandlung so weit wie möglich 

innerhalb des Sicherheitsbehälters und in den für die Kernkühlung erforder-

lichen Systemen eingeschlossen. Die erforderliche Aufbereitung und Abga-

be in der Langzeitphase erfolgt nach einem die radiologischen Aspekte be-

rücksichtigenden Konzept. 

Hinweis Gemäß Kapitel 5 sind Probenahme- und Überwachungseinrichtungen vorgesehen, 

die es ermöglichen, ausreichende Informationen über  

– die Dosisleistung (gemäß Abschnitt 5.5.2),  

– die Aktivitätskonzentrationen in Raumbereichen (gemäß Abschnitt 5.4.2) 

sowie über  

– die Aktivitätskonzentration in Systemen und über die Wirksamkeit von Bar-

rieren (gemäß Abschnitt 5.3.2)  

auch unter Bedingungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 zu erhalten. 

3.3 Sicherheitsebene 4 

Hinweis Anforderungen an die Überwachung und Probenahme zur Kontrolle des Aktivitäts-

flusses auf der Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten. 
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4 Baulicher und technischer Strahlenschutz 

4 (1) Maßnahmen des baulichen Strahlenschutzes (z.B. gebäudetechnische 

Komponenten) zielen auf den sicheren Einschluss von radioaktiven Stoffen, 

auf die Abschirmung von Strahlenquellen und die Vermeidung der Weiter-

verbreitung radioaktiver Stoffe in der Anlage. Hierzu gehören auch die 

Konzeption und Anordnung von Räumen zur Optimierung der Aufenthalts-

zeiten. 

4 (2) Maßnahmen des technischen Strahlenschutzes umfassen  

− die Verwendung von Einrichtungen, Systemen, Werkzeugen und Ver-

fahren, sowie 

− weitere Maßnahmen materieller Art wie Werkstoffwahl und Dekontami-

nierbarkeit 

zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Ziffer 1 (1). 

4.1 Übergeordnete Anforderungen 

4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.1.1 (1) Bei der Planung baulicher und technischer Maßnahmen des Strahlenschut-

zes wird eine Erhöhung des Strahlenpegels in begehbaren Bereichen infol-

ge langjährigen Betriebs der Anlage berücksichtigt. 

4.1.1 (2) Bei der baulichen Gestaltung der Anlage sowie bei der Konstruktion und 

Anordnung insbesondere von Komponenten, die Aktivität führen, wird auch 

berücksichtigt, dass deren Austausch während der Betriebszeit eines Kern-

kraftwerks notwendig werden kann. Die deshalb getroffenen Vorkehrungen 

sind geeignet, Komponenten - soweit technisch möglich und sinnvoll - un-

zerlegt und bei möglichst geringer Strahlenexposition auszutauschen. Die 

zur Erfüllung dieser Forderungen notwendigen Maßnahmen stehen sicher-
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heitstechnischen Erfordernissen nicht entgegen; z.B. wird die Möglichkeit 

wiederkehrender Prüfungen der Komponenten nicht eingeschränkt.  

4.1.1 (3) Die Räume des Kontrollbereichs sind nach dem Verwendungszweck des 

Raumes und der Häufigkeit und Aufenthaltszeit von Personen eingeteilt 

und entsprechend abgeschirmt. 

4.1.1 (4) Wände, Decken und Böden von Räumen, in denen sich Strahlenquellen 

befinden, sind so bemessen, dass die durch Einstrahlung aus Nachbar-

räumen verursachte Ortsdosisleistung nur einen geringen Teil des für den 

betroffenen Raum geltenden oberen Richtwertes der Ortsdosisleistung be-

trägt. 

4.1.1 (5) Bei häufig frequentierten Räumen wie Fluren, Treppenhäusern sowie Hy-

gienetrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an häufig besetzten Arbeitsplätzen ist 

durch Abschirmung oder Abstandshaltung sichergestellt, dass der Aufent-

halt an einer solchen Stelle nicht zu einer wesentlichen Strahlenexposition 

des Personals führt.  

4.1.1 (6) Zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Komponenten steht der 

erforderliche Platz zur ungehinderten Durchführung der Arbeiten, zur Auf-

stellung zusätzlicher Abschirmungen, zum Einsatz spezieller Werkzeuge 

und sonstiger Ausbauhilfen sowie zum Absetzen ausgebauter Teile zur 

Verfügung. Diese Massen werden bereits bei der Bemessung der Boden-

belastbarkeit berücksichtigt. 

4.1.1 (7) Räume, Systeme und Komponenten innerhalb des ständigen Kontrollbe-

reichs sowie des Fußbodens des außerhalb des Kontrollbereichs angeord-

neten Teils des Hygienetrakts sind leicht dekontaminierbar. 

4.1.1 (8) Die für den Strahlenschutz erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen 

(Messgeräte, Schutzausrüstungen, Präparate und Probenahmeeinrichtun-

gen, Strahlenschutzhilfsmittel etc.) sowie Räume zur Vorbereitung, Durch-

führung und Auswertung von Messungen, Plätze für die Kalibrierung der 

mobilen Strahlungsmessgeräte und Plätze für Strahlenschutzhilfsmittel so-
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wie für radioaktive Präparate und Proben sind in ausreichender Menge und 

Qualität verfügbar. 

4.1.1 (9) Komponenten oder Systemabschnitte, in denen nicht festhaftende Ablage-

rungen radioaktiver Stoffe nicht vermieden werden können, sind zum Aus-

tragen dieser Stoffe spülbar. Komponenten oder Systemabschnitte mit ra-

dioaktiven Flüssigkeiten sind restentleerbar. 

4.1.1 (10) Die für die Dekontamination von ausgebauten Teilen und Komponenten 

notwendigen Einrichtungen, Räume und Lagermöglichkeiten sind verfüg-

bar. Zur Bearbeitung aktivierter und kontaminierter Bauteile und Kompo-

nenten ist eine “Heiße Werkstatt“ eingerichtet. 

4.1.1 (11) Komponenten im Bereich hoher Ortsdosisleistung sind in besonderem Maß 

instandhaltungsarm und instandhaltungsgerecht ausgelegt und aufgestellt. 

4.1.1 (12) Komponenten, von denen eine hohe Strahlung ausgeht, sind - soweit tech-

nisch möglich, gegeneinander abgeschirmt in eigenen Räumen aufgestellt. 

4.1.1 (13) Komponenten, an denen häufig wiederkehrende Prüfungen und Instandhal-

tungsarbeiten erwartet werden, sind so im Raum angeordnet, dass beim 

Zugang unnötige Strahlenexpositionen vermieden werden und die Arbeiten 

unter ergonomisch günstigen Bedingungen ausgeführt werden können. 

Soweit erforderlich, sind Ausbauhilfen für schwere Komponenten vorhan-

den. Zur Reduzierung der Strahlenexposition des Personals sind Einrich-

tungen vorgesehen, die die Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld minimieren 

(z. B. Automatisierung, Fernbedienung, schnell abnehmbare Isolierungen). 

4.1.1 (14) Bei der Anordnung von Komponenten wird berücksichtigt, dass der plan-

mäßige Zugang zu einer Komponente mit nennenswerter Dosisleistung 

nicht durch Bereiche erfolgt, in denen die Dosisleistung höher ist als an der 

Komponente selbst. 
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4.1.2 Sicherheitsebene 3 

4.1.2 (1) Sofern zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Kompo-

nenten und Einrichtungen bedient werden müssen, ist dafür gesorgt, dass 

deren Zugang möglichst ungehindert erfolgen kann und die gesamte mit 

der Maßnahme verbundene Strahlenexposition einschließlich Hin- und 

Rückweg zum Ort der Komponente oder Einrichtung so begrenzt wird, dass 

die für beruflich strahlenexponierte Personen geltenden Grenzwerte ein-

gehalten werden.  

4.1.2 (2) Bei Einrichtungen, die im Rahmen der langfristigen Beherrschung von Er-

eignissen der Sicherheitsebene 3 erwartungsgemäß gewartet oder instand 

gesetzt werden müssen, sind Abschirmmaßnahmen für den Instandhal-

tungsfall vorgesehen. Platz für erforderliche Ausbauhilfen ist verfügbar bzw. 

es sind diese vor Ort installiert. 

4.1.2 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorgesehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 für den Aufenthalt und die Messung der Kontamination 

Beschäftigter einen ausreichenden Schutz gegen erhöhte Strahlenexpositi-

on und Kontamination gewährleisten.  

4.1.3 Sicherheitsebene 4 

4.1.3 (1) Einrichtungen sind so angeordnet und wenn notwendig so abgeschirmt, 

dass die Durchführbarkeit von Handmaßnahmen, die im Rahmen von 

Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes erforderlich werden kön-

nen, gewährleistet ist 

4.1.3 (2) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorgesehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 4 für den Aufenthalt und die Messung der Kontamination 

Beschäftigter einen ausreichenden Schutz gegen erhöhte Strahlenexpositi-

on und Kontamination gewährleisten. 

4.1.3 (3) Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorgesehen, die bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 4 für den Aufenthalt der mit der Bewältigung der Notfallsi-



E N T W U R F  Modul 9: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

20 

tuation betrauten Personen der anlageninternen Notfallorganisation geeig-

net sind. 

4.2 Lüftungsanlagen 

4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.2.1 (1) Räume, die dauernd zum Kontrollbereich gehören müssen, sind an die 

Lüftungsanlagen angeschlossen. In solchen Räumen wird durch Unter-

druckhaltung und entsprechend gerichtete Strömungsführung oder durch 

Schließen geeigneter Absperrklappen ein unkontrolliertes Entweichen von 

Aktivität in die Umgebung verhindert. Die dazu notwendigen Maßnahmen 

sind von der Warte aus bedienbar. 

4.2.1 (2) Die Abluft wird überwacht und erforderlichenfalls über Filter abgegeben. 

Abluft, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung aus 

Bereichen des Sicherheitsbehälters, in denen Primärkreiskomponenten 

vorhanden sind, anfällt, wird kontinuierlich durch Schwebstoff- und Iod-

Sorptionsfilter gereinigt. 

4.2.2 Sicherheitsebene 3 

4.2.2 (1) Es ist ein automatischer Lüftungsabschluss des Sicherheitsbehälters vor-

handen, der bei hoher Aktivität im Sicherheitsbehälter anspricht. Der An-

sprechwert ist so eingestellt, dass es abhängig von:  

− der Hauptkühlmittelaktivität,  

− der Leckagemenge,  

− der Zeitdauer bis zur Erkennung  

nicht zu unnötigen Auslösungen kommt. Vor dem Ansprechwert, der auto-

matische Aktionen auslöst, ist mindestens ein Warnwert angeordnet, der 

eine Gefahrenmeldung auslöst. 
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4.2.2 (2) Filteranlagen, die für den Einsatz während oder nach Ereignissen auf der 

Sicherheitsebene 3 zur Reinigung der Abluft und damit zur Begrenzung der 

Folgen des Ereignisses vorgesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende 

Abscheidegrade beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 mit Sicherheit 

nicht unterschritten werden: 

− Schwebstoffe: η = 99,9 % 

− organisch gebundenes Iod: η = 99 % 

− elementares Iod: η = 99,99 %. 

Diese Filteranlagen sind so errichtet und werden so betrieben, dass eine 

Schadstoffbeladung der Filter vor Beginn des Einsatzes mit Sicherheit ver-

mieden wird. Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den für den 

Störfall definierten Bedingungen ist sichergestellt. Der Zustand der Filter 

wird durch regelmäßig durchgeführte Prüfungen überwacht. 

4.2.2 (3) Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 dauernd oder zeit-

weise mit Abluft beaufschlagt werden und während oder nach Ereignissen 

der Sicherheitsebene 3 eingesetzt werden müssen, sind so errichtet und 

werden so betrieben, dass die Unterschreitung eines bei der Planung tech-

nischer Schutzmaßnahmen gegen Ereignisse der Sicherheitsebene 3 

zugrunde gelegten Mindestabscheidegrades ausgeschlossen wird.  

Insbesondere wird der Einfluss der Schadstoffbeladung während des Ein-

satzes auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 überwacht und ein angemesse-

ner Abstand zum Mindestabscheidegrad durch rechtzeitigen Wechsel des 

Filtermaterials sichergestellt.  

Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den auf der Sicherheitsebe-

ne 3 herrschenden Bedingungen ist sichergestellt. 

4.2.2 (4) Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind bezüglich ihrer aktiven Komponen-

ten (Ventilator und Nacherhitzer) 3·100 % oder 4·50 % und bezüglich ihrer 

passiven Komponenten 2·100 % (wahlweise zuschalt- und umschaltbar) 

ausgelegt. Sie sind mit Feuchteabscheidern und Nacherhitzern oder tech-

nisch gleichwertigen Einrichtungen ausgestattet, um Taupunktunterschrei-

tungen in der Filterzuluft und Kondensateinspeicherung zu verhindern oder 
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auf ein Ausmaß zu begrenzen, das nachweisbar nicht zur Unterschreitung 

der geforderten Abscheidegrade führen kann. Die während oder nach Er-

eignissen der Sicherheitsebene 3 auftretenden Bedingungen in der Filter-

zuluft sind spezifiziert. Wenn redundante Filter in einem Raum aufgestellt 

werden, ist sichergestellt, dass  

a)  die redundanten Filter durch ein Ereignis der Sicherheitsebene 3, für 

dessen Beherrschung sie benötigt werden, nicht gleichzeitig ausfallen 

können, und 

b)  ein redundantes Filtersystem nicht durch Versagen eines anderen Fil-

tersystems bei einem Ereignis der Sicherheitsebene 3, für dessen 

Beherrschung es benötigt wird, ebenfalls versagen kann.  

4.2.2 (5) Es werden nur Schwebstofffilter eingesetzt, für die Typprüfzeugnisse vor-

liegen. Bei Verwendung von Schwebstofffiltern der Klasse S oder H13 wird 

die Dichtheit der Filterzelle und der Filtersitze durch quantitative Vor-Ort-

Prüfungen oder gleichwertige Prüfverfahren nachgewiesen. Geeignete Vor-

richtungen für derartige Prüfungen sind verfügbar. 

Hinweis Schwebstofffilter der Klasse S sind nach DIN 24184, Schwebstofffilter der Klasse 

H13 nach DIN EN 1822 klassifiziert. 

4.2.2 (6) Die Eignung des Sorptionsmaterials von Iodfiltern wird im Laborversuch 

unter Bedingungen des Betriebs auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sowie 

bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt. Bei der Festlegung 

der Mengen des Iodsorptionsmaterials werden dessen Alterung und Vergif-

tung berücksichtigt. Zur Überwachung des Zeitstandverhaltens ist der Iod-

sorptionsteil mit Bypass-Strecken, die mit Kontrollfiltern ausgerüstet sind, 

oder gleichwertigen Einrichtungen ausgestattet. Weiterhin sind Vorrichtun-

gen verfügbar, die eine Vor-Ort-Prüfung der Filter erlauben. 

4.2.3 Sicherheitsebene 4 

4.2.3 (1) Filteranlagen, die ausschließlich während oder nach Ereignissen und Er-

eignisabläufen auf der Sicherheitsebene 4c zur gefilterten Druckentlastung 
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eingesetzt werden, sind so ausgelegt, dass folgende Abscheidegrade mit 

Sicherheit nicht unterschritten werden: 

− Schwebstoffe: η= 99,9 % 

− elementares Iod: η = 90 % 

Die Funktionsfähigkeit der Filteranlagen unter den für diese Ereignisse und 

Ereignisabläufe definierten Bedingungen ist sichergestellt. 

4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung 

4.3.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.3.1 (1) Die Abwasserbehandlungseinrichtungen und deren Speicherkapazität sind 

so bemessen, dass das beim Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 in 

Bereichen mit offenen radioaktiven Stoffen anfallende Wasser aufgenom-

men und erforderlichenfalls behandelt werden kann. 

4.3.1 (2) Es ist durch zuverlässige Maßnahmen und Einrichtungen sichergestellt, 

dass radioaktiv kontaminiertes Wasser weder in das Erdreich, noch in das 

Grundwasser, noch unkontrolliert in ein nicht aktivitätsführendes System 

oder das Oberflächenwasser gelangen kann. 

4.3.2 Sicherheitsebene 3 

4.3.2 (1) Es sind Maßnahmen und Einrichtungen vorgesehen, damit bei Ereignissen 

der Sicherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht 

unkontrolliert in die Umgebung der Anlage gelangt. 

4.3.3 Sicherheitsebene 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforderungen gemäß Ziffer 4.1.3 (1). 
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4.4 Sonstige Systeme mit Aktivitätsinventar 

4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 

4.4.1 (1) Aktivitätsführende Systeme werden kontrolliert entlüftet; soweit in Syste-

men relevante Ansammlungen von Spalt- und Radiolysegasen vorkommen 

können, sind diese an das Abgassystem angeschlossen. Die übrigen Sys-

teme sind an die Systemabluft angeschlossen. 

4.4.1 (2) Druckbegrenzungseinrichtungen an Systemen, die kontaminierte Medien 

enthalten, und die aufnehmenden Systeme oder Raumbereiche sind so be-

schaffen, dass bei einem Ansprechen die freigesetzten Medien kontrolliert 

abgeführt werden können. 

4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4 

Hinweis Es gelten die übergeordneten Anforderungen gemäß Ziffern 4.1.2 (1) und (2) für 

die Sicherheitsebene 3 bzw. 4.1.3 (1) für die Sicherheitsebene 4. 
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5 Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung in der Anlage 

Hinweis Für Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung, die Aufgaben der 

Störfallinstrumentierung erfüllen, ergeben sich weitere Anforderungen aus dem 

Modul „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Elektri-

sche Energieversorgung, Störfallinstrumentierung, Elektrische Antriebe, Warte“. 

5.1 Überwachung der Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe 

5.1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen  zur Überwachung der Ableitung luftgetra-

gener radioaktiver Stoffe sowie für den Fall von Freisetzungen zur Bestim-

mung der freigesetzten Aktivität sind vorgesehen. 

5.1 (2) Überwacht werden Ableitungen und Freisetzungen luftgetragener radioakti-

ver Stoffe über den Fortluftkamin sowie über alle weiteren Wege, auf denen 

luftgetragene radioaktive Stoffe in relevanter Menge abgeleitet oder freige-

setzt werden können.  

5.1 (3) Die kontinuierlich zu betreibenden Komponenten der Überwachungsein-

richtungen verfügen über eine zuverlässige Energieversorgung.  

5.1.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.1.1 (1)  Es erfolgt eine Überwachung der Ableitung luftgetragener radioaktiver Stof-

fe mit der Fortluft mittels fest installierter Einrichtungen, anhand derer der 

Nachweis geführt wird, dass die maximal zulässigen Aktivitätsabgaben ein-

gehalten und die Dosisgrenzwerte für Personen in der Umgebung nicht ü-

berschritten werden. Die Messwerte werden aufgezeichnet. 
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5.1.1 (2) Dazu werden 

a)  die Ableitungen radioaktiver Edelgase, radioaktiver Schwebstoffe und 

radioaktiven Iods mit der Fortluft durch kontinuierliche Messung über-

wacht und bilanziert und 

b)  die Ableitungen von Tritium, radioaktivem Strontium, Alphastrahlern 

und Kohlenstoff-14 mit der Fortluft bilanziert. 

5.1.1 (3) Die eingesetzten Messmethoden sind entsprechend den sich aus der Ab-

gabegenehmigung ergebenden Forderungen gewählt. 

5.1.1 (4) Luftgetragene radioaktive Ableitungen aus aktivitätsführenden Behältern 

und Anlagenteilen in Bereichen außerhalb des Sicherheitsbehälters werden 

vor der Einleitung in die Kaminfortluft getrennt erfasst. 

5.1.1 (5) Die Einrichtungen für die Überwachung der Ableitung radioaktiver Edelgase 

sowie zur Bilanzierung radioaktiver Schwebstoffe und radioaktiven Iods mit 

der Kaminfortluft sind redundant ausgeführt. 

5.1.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.1.2 (1) Die Überwachung luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Fortluft ist auch 

bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt. 

5.1.2 (2) Zur Bestimmung der Aktivität luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Ka-

minfortluft bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sind geeignete fest in-

stallierte Sammel- und Messeinrichtungen für radioaktive Edelgase, radio-

aktive Schwebstoffe und radioaktives gasförmiges Jod vorhanden. 

5.1.2 (3) Soweit bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 luftgetragene radioaktive 

Stoffe in radiologisch relevantem Ausmaß über Pfade freigesetzt werden 

können, bei denen der Fortluftstrom nicht überwacht wird, werden zur Ü-

berwachung der Freisetzung die spezifische Aktivität oder Aktivitätskon-

zentration des Mediums in dem betreffenden System und die Menge des 
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abgegebenen Mediums ermittelt und daraus die Aktivitätsabgabe berech-

net. 

5.1.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4 

5.1.3 (1) Es ist sichergestellt, dass die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe 

bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 4 abgeschätzt 

werden kann. 

5.1.3 (2) Zur Abschätzung der Freisetzung über das Druckentlastungssystem des 

Sicherheitsbehälters bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4c sind geeignete Sammel- und Messeinrichtungen für radioaktive 

Edelgase, radioaktive Schwebstoffe und gasförmiges radioaktives Iod vor-

handen. 

5.1.3 (3) Es sind Hochdosisleistungsmessstellen und Probenahmeeinrichtungen 

vorhanden, die bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 

4c eine Abschätzung der luftgetragenen Aktivität erlauben, um eine Prog-

nose zum Ausmaß einer geplanten Ableitung oder möglichen Freisetzung 

radioaktiver Stoffe aus dem Sicherheitsbehälter ermöglichen. 

5.1.3 (4)  Bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 4, bei denen 

die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe anders nicht bestimmt 

werden kann, ist die Abschätzung der Freisetzung mit Hilfe der Messer-

gebnisse der Immissionsüberwachung sichergestellt. 

5.2 Überwachung der Ableitung mit Wasser 

5.2 (1) Es erfolgt eine Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, 

anhand derer der Nachweis geführt wird, dass die maximal zulässigen 

Werte für die Aktivitätsabgaben eingehalten werden. 
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5.2 (2) Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kontrollberei-

chen werden überwacht und bilanziert. 

Hinweis Die Abwässer aus Kontrollbereichen werden in Übergabebehältern gesammelt und 

nur dann kontrolliert abgeleitet, wenn sichergestellt ist, dass festgelegte Werte der 

Aktivitätskonzentration im Übergabebehälter nicht überschritten werden. 

5.2 (3) Die Abwasserableitung aus dem Kontrollbereich wird mittels fest installier-

ter Aktivitätsmessstellen überwacht und bei Überschreitung festgelegter 

Werte rechtzeitig automatisch unterbrochen. 

5.2 (4) Einleitungen radioaktiver Stoffe über sonstige Systeme, die Aktivität führen 

können, z.B. nukleares Nebenkühlwasser, Maschinenhausabwasser, wer-

den überwacht und beim Überschreiten festgelegter Aktivitätswerte bilan-

ziert.  

5.2 (5) Das in den Vorfluter rückströmende Wasser wird kontinuierlich überwacht. 

5.3 Überwachung von Systemen 

5.3 (1) Es sind Maßnahmen vorgesehen, durch die der Aktivitätsfluss in der Anla-

ge und die Wirksamkeit von Barrieren gegen das Entweichen radioaktiver 

Stoffe überwacht werden, um frühzeitig erkennen zu können, wenn eine 

Freisetzung oder eine unzulässige Verbreitung radioaktiver Stoffe in der 

Anlage droht und um erforderliche Eingriffe rechtzeitig vornehmen zu kön-

nen. 

5.3.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2  

5.3.1 (1) Die Überwachung ist so gestaltet, dass unzulässige Änderungen der Aktivi-

tätskonzentration in Systemen, insbesondere Aktivitätsübertritte in Systeme 

oder Systembereiche, die keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, zuver-

lässig erkannt werden. 
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5.3.1 (2) Es erfolgt eine Überwachung der Aktivitätskonzentration durch kontinuierli-

che Messung der Aktivitätskonzentration mittels fest installierter Messein-

richtungen und durch regelmäßige Probenahme.  

Wird für den Hauptkühlmittelkreislauf, die damit unmittelbar verbundenen 

Systeme oder die Beckenkühl- und Reinigungskreisläufe anstelle der konti-

nuierlichen Überwachung die Aktivitätskonzentration durch Probenahme 

bestimmt, erfolgt diese hinreichend häufig. 

5.3.1 (3) Bei Überschreitung vorgegebener Schwellenwerte bei den kontinuierlich 

messenden Einrichtungen wird eine Warnmeldung in der Warte ausgelöst.  

5.3.1 (4) Eine Bestimmung der Aktivitätskonzentration in den Kreisläufen durch Pro-

benahme erfolgt außerdem, wenn Anzeichen für eine erhöhte Aktivitäts-

konzentration vorliegen. 

5.3.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebenen 3 bis 4b 

5.3.2 (1) Die Überwachung ist so gestaltet, dass der durch Ereignisse und Ereignis-

abläufe der Sicherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Eintrag radioaktiver Stoffe 

in Systeme, die keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, erkannt wird, so 

dass erforderliche Maßnahmen zur Begrenzung einer hierdurch möglichen 

Freisetzung eingeleitet werden können und dass gegebenenfalls zur Einlei-

tung von Notfallmaßnahmen und zur Unterstützung von Katastrophen-

schutzmaßnahmen erforderliche Informationen zur Verfügung stehen. 

5.3.2 (2) Bei Systemen, die nach 5.3.1 (2) durch kontinuierliche Messung überwacht 

werden, ist dies auch auf der Sicherheitsebene 3 gewährleistet. 

5.4 Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft (ortsfestes System) 

5.4 (1) Räume oder Raumgruppen des Kontrollbereiches, die vom Betriebsperso-

nal regelmäßig betreten werden und in denen erhöhte Raumluftkontamina-

tionen auftreten können, werden kontinuierlich auf radioaktive Edelgase, 

radioaktive Schwebstoffe und gasförmiges radioaktives Iod zu überwacht. 
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Hierfür ist ein fest installiertes System vorhanden, das beim Überschreiten 

von Warnschwellen Warnmeldungen auslöst. 

Das fest installierte System gibt Hinweise auf die Begehbarkeit überwach-

ter Bereiche, den Anlagenzustand und die Integrität der Systeme. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtungen nach 5.6 verfügbar. 

5.4.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.4.1 (1) Das System ist so ausgelegt, dass bei Betriebszuständen der Sicherheits-

ebenen 1 und 2  

a)  erhöhte Aktivitätskonzentrationen in der Raumluft erkannt werden, 

b) die betroffenen Gebäude oder Raumgruppen identifiziert werden kön-

nen und 

c) undichte Systeme und Komponenten, die radioaktive Stoffe führen, er-

kannt werden (Leckageüberwachung). 

5.4.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebenen 3 und 4 

5.4.2 (1) Das System ist so ausgelegt, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

Aktivitätsfreisetzungen in die Raumluft erkannt und räumlich eingegrenzt 

werden können. 

5.4.2 (2) Zur Überwachung der Aktivität in der Atmosphäre des Sicherheitsbehälters 

bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebene 3 und 4 sind 

Hochdosisleistungsmessstellen und Probeentnahmeeinrichtungen vorhan-

den, durch die gegebenenfalls zur Einleitung von Notfallmaßnahmen und 

zur Unterstützung von Katastrophenschutzmaßnahmen erforderliche Infor-

mationen zur Verfügung gestellt werden. 

Hinweis Das System zur Probenahme aus der Atmosphäre des Sicherheitsbehälters ist 

nach Kap. 3.5 (5) des Moduls „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: An-
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forderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ gefordert und stellt Informatio-

nen bereit, die gemäß Kap. 3.4.1(3) b) des Moduls „Sicherheitsanforderungen für 

Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ bei der Be-

wertung der radiologischen Auswirkungen einer Druckentlastung des Sicherheits-

behälters berücksichtigt werden. 

5.5 Überwachung der Ortsdosisleistung (ortsfestes System) 

5.5 (1) Zur kontinuierlichen Überwachung der Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-

chen ist ein ortsfestes System vorhanden, das beim Überschreiten von 

Warnschwellen Warnmeldungen auslöst. 

Hinweis Zusätzlich sind mobile Messeinrichtungen nach 5.6 verfügbar. 

5.5 (2) Die Messwerte dieses ortsfesten Systems werden vor Ort und in der Warte 

angezeigt, und sie werden aufgezeichnet. Die Messwerte werden auf die 

Überschreitung von Warnschwellen überwacht. Eine solche Überschreitung 

wird vor Ort und in der Warte optisch und akustisch signalisiert. 

5.5.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 

5.5.1 (1) Ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte dieses Systems sind in solchen Berei-

chen der Anlage installiert, in denen Veränderungen der Ortsdosisleistung 

zu erwarten sind und Personen gewarnt werden müssen. 

5.5.2 Überwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 

5.5.2 (1) Das System ist so ausgelegt, dass es bei Ereignissen der Sicherheitsebene 

3 Hinweise auf die Begehbarkeit überwachter Bereiche geben kann. 

5.5.2 (2) Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen der Sicherheits-

ebene 3 wird die Ortsdosisleistung an geeigneter Stelle innerhalb in der An-

lage (z.B. im Reaktorgebäude und bei Siedewasserreaktoren zusätzlich im 

Maschinenhaus) überwacht. 



E N T W U R F  Modul 9: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

32 

5.5.3 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4 

5.5.3 (1) Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen und Ereignisab-

läufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c wird die Ortsdosisleistung an ge-

eigneter Stelle innerhalb der Anlage (z. B. im Reaktorgebäude und bei Sie-

dewasserreaktoren zusätzlich im Maschinenhaus) überwacht, so dass ge-

gebenenfalls zur Einleitung von Notfallmaßnahmen und zur Unterstützung 

von Katastrophenschutzmaßnahmen erforderliche Informationen zur Verfü-

gung gestellt werden. 

5.6 Arbeitsplatzüberwachung 

5.6 (1) Es sind Vorkehrungen getroffen, dass zum Schutz von Personen, die im 

Kontrollbereich tätig werden, deren Arbeitsplätze überwacht und weitere er-

forderliche Überwachungsmaßnahmen z.B. an den Zugängen und an Per-

sonenschleusen sowie bei Kontrollgängen durchgeführt werden können 

und dass die Ermittlung der Körperdosis nach den rechtlichen Vorgaben er-

folgen kann. 

5.6.1 Überwachung bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2  

5.6.1 (1) Für die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (1) werden an geeigneten Orten mo-

bile Einrichtungen vorgehalten: 

a)  Dosisleistungsmessgeräte für 

 aa) Gamma- und Betastrahlung, 

 ab) Neutronenstrahlung, 

b)  Einrichtungen zur nuklidspezifischen Erfassung von Kontaminationen, 

c) Kontaminationsmessgeräte, 

d) Geräte zur Ermittlung der Aktivitätskonzentration in der Raumluft. 
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5.6.1 (2) Für Dauerarbeitsplätze sind zur Überwachung bei Betriebszuständen der 

Sicherheitsebenen 1 und 2 fest installierte Messeinrichtungen für die Orts-

dosisleistung und die Aktivitätskonzentration in der Raumluft vorhanden. 

5.6.1 (3) Zur Überwachung der im Kontrollbereich tätigen Personen werden vor-

gehalten: 

a) Dosiswarngeräte, 

b) Personendosimeter, 

c) Personenkontaminationsmonitoren, 

d) Messgeräte zur Ermittlung der inkorporierten Aktivität. 

5.6.2 Überwachung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der  

Sicherheitsebenen 3 und 4 

5.6.2 (1) Bei der Planung von Maßnahmen für Ereignisse und Ereignisabläufe der 

Sicherheitsebenen 3 und 4 wird sichergestellt, dass diese Maßnahmen un-

ter angemessener Strahlenschutzüberwachung durchgeführt werden kön-

nen, hierzu gehört insbesondere die Bereitstellung geeigneter Messgeräte. 

5.6.3 Dokumentation über die Ergebnisse der Strahlungs- und Aktivitäts-

überwachung in der Anlage 

5.7 (1) Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1 bis 5.6 werden entsprechend den 

einschlägigen gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben sowie nach Maß-

gabe der jeweils einschlägigen sicherheitstechnischen Regeln dokumen-

tiert und aufbewahrt. Soweit zur Beweissicherung die Aufbewahrung von 

Proben erforderlich ist, sind hierzu geeignete Vorkehrungen getroffen.  

5.7 (2) Soweit die Ergebnisse entsprechend den einschlägigen gesetzlichen oder 

behördlichen Vorgaben regelmäßig, bei Überschreitung vorgegebener Wer-

te oder bei bestimmten Anlässen an die zuständigen Behörden zu übermit-

teln sind, werden hinsichtlich des Umfangs und der Gestaltung die Vorga-
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ben einschlägiger sicherheitstechnischer Regeln und behördlicher Richtli-

nien beachtet.  
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6 Strahlungsüberwachung in der Umgebung 

6 (1) Ergänzend zur Emissionsüberwachung ermöglicht die Immissionsüberwa-

chung eine zusätzliche Kontrolle der Ableitungen radioaktiver Stoffe sowie 

der Einhaltung von Dosisgrenzwerten in der Umgebung der Anlage. Ent-

sprechende Einrichtungen und Messprogramme gemäß der einschlägigen 

Richtlinien sind vorgesehen. 

6 (2) Für die Immissionsüberwachung bestehen zwei Messprogramme: 

a) Ein Programm, das vom Betreiber durchgeführt wird (insbesondere zur 

Überwachung des Nahbereichs und von Primärmedien), und 

b) ein ergänzendes und kontrollierendes Programm, das von unabhängi-

gen Messstellen durchgeführt wird (insbesondere zur Überwachung 

der weiteren Umgebung und von Nahrungsmitteln sowie Trinkwasser). 

Aus Gründen der Kontrolle und zum Vergleich werden ausgewählte Medien 

durch beide Programme überwacht. 

6 (3) Die Probenahme- und Messorte befinden sich dort, wo aufgrund der Vertei-

lung der emittierten radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Berücksichti-

gung realer Nutzung durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter 

Lebensmittel ein maßgeblicher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darüber hin-

aus sind Probenentnahme- und Messorte vorgesehen, die vom bestim-

mungsgemäßen Betrieb weitgehend unbeeinflusst sind (Referenzorte). 

Hinweis Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind Maßnahmen zur Überwachung der 

Umweltradioaktivität geregelt, die der großräumigen Ermittlung von Radioaktivität 

und Dosisleistung dienen. Diese beziehen sich nicht auf die Überwachung einer 

konkreten Anlage. Diesbezügliche Anforderungen sind nicht an den Betreiber ge-

richtet. 
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6.1 Immissionsüberwachung 

6.1.1 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 1 und 2 

6.1.1 (1) Das Messprogramm ist so gestaltet, dass eventuelle langfristige Verände-

rungen infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an den für die verschie-

denen Expositionspfade relevanten Stellen aufgezeigt werden können. 

Hierzu werden die Ergebnisse des der Inbetriebnahme vorausgehenden 

Messprogramms, durch das die vom Betrieb der Anlage noch unbeeinfluss-

te Umweltradioaktivität und Dosisleistungen erfasst wurden, herangezogen. 

6.1.2 Immissionsüberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 3 und 4 

6.1.2 (1) Für die Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 liegen 

Probeentnahme- und Messverfahren vor. Die erforderlichen Messungen 

werden durch regelmäßige Messfahrten des Betreibers und der unabhän-

gigen Messstellen an festgelegten Probenentnahme- und Messpunkten des 

Störfallmessprogramms eingeübt. 

6.1.2 (2) Für die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Probeentnahme- und Messverfah-

ren festgelegt, deren Messbereiche lückenlos an die Messbereiche für den 

bestimmungsgemäßen Betrieb anschließen und soweit reichen, dass die 

Immissionen bei allen zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebene 

3 sowie bei solchen Ereignissen der Sicherheitsebene 4 erfasst werden, 

die Maßnahmen des Katastrophenschutzes erfordern. 

6.2 Überwachung der Ausbreitungsverhältnisse 

6.2 (1) Zur Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Emissionen auf den 

Sicherheitsebenen 1 bis 4 werden die für die Ausbreitung und Ablagerung 

radioaktiver Stoffe relevanten meteorologischen und hydrologischen Para-

meter standortspezifisch erfasst. 
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6.2 (2) Mit einer Instrumentierung am Standort der Anlage werden die für die Aus-

breitung radioaktiver Stoffe bedeutsamen Einflussgrößen fortlaufend ge-

messen. 

6.2 (3) Für den Fall einer Unverfügbarkeit der Instrumentierung sind Ersatzmaß-

nahmen festgelegt. 

6.3 Dokumentation der Ergebnisse der Überwachung in der Umgebung 

6.3 (1) Über die Ergebnisse aus der Immissionsüberwachung berichten Betreiber 

und unabhängige Messstellen den zuständigen Behörden in Form von 

Quartalsberichten und Jahresberichten. Unabhängig hiervon werden die 

zuständigen Behörden unverzüglich informiert, wenn aufgrund der Messer-

gebnisse eine Überschreitung der Dosisgrenzwerte für Personen der Be-

völkerung zu besorgen ist. 

7 Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur Planung von  
 Katastrophenschutzmaßnahmen 

Hinweis In diesem Kapitel werden Rahmenanforderungen für die Ermittlung radiologischer 

Auswirkungen zur Planung von Katastrophenschutzmaßnahmen durch determinis-

tische Untersuchungen definiert. Sobald detaillierte Berechnungsgrundlagen hier-

für vorliegen, kommen diese zur Anwendung. 

7 (1) Zur Planung von Maßnahmen des Katastrophenschutzes werden für Ereig-

nisse und Ereignisabläufe auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c, bei denen 

es möglicherweise zu Freisetzungen kommt, die Maßnahmen des Katast-

rophenschutzes erforderlich machen können, die potenziellen radiologi-

schen Auswirkungen in der Umgebung der Anlage ermittelt. 

Auf der Sicherheitsebene 4b werden Leckfälle mit Umgehung des Sicher-

heitsbehälters betrachtet. 
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Auf der Sicherheitsebene 4c werden mindestens Ereignisabläufe, in deren 

Folge eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters erforderlich 

werden kann, betrachtet. 

Es wird anlagenspezifisch geprüft, inwiefern weitere Ereignisse und Ereig-

nisabläufe der Sicherheitsebenen 4b und 4c durch potenzielle Freisetzun-

gen Maßnahmen des Katastrophenschutzes erforderlich machen können. 

Diese Ereignisse und Ereignisabläufe werden in die Betrachtungen einbe-

zogen. 

7 (2) Die Ermittlung der radiologischen Auswirkungen hat zum Ziel, eine Ein-

schätzung über das potenzielle Erfordernis der Maßnahmen des Katastro-

phenschutzes 

a) Aufenthalt in Gebäuden, 

b) Einnahme von Iodtabletten, 

c) Evakuierung, 

zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden möglichst realistische Werte für 

den Vergleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwerten für die vorgenannten 

Maßnahmen ermittelt. 

7 (3) Zur Ermittlung der radiologischen Auswirkungen werden möglichst realisti-

sche Annahmen, Modelle und Parameter verwendet. Wo dies nicht prakti-

kabel ist, werden Unsicherheiten im Kenntnisstand über die relevanten 

Prozesse und Parameter durch konservative Annahmen, die der Zielset-

zung gemäß Ziffer 7 (2) angemessen sind, berücksichtigt. 

7.1 Quelltermermittlung 

7.1 (1) Auf der Sicherheitsebene 4b wird für Leckfälle mit Umgehung des Sicher-

heitsbehälters der Umfang der ereignisbedingt versagenden Brennstab-

Hüllrohre abgeschätzt. Sofern keine gesonderte Ermittlung geringerer Akti-

vitätsfreisetzung erfolgt, werden der Ermittlung der Quellterme die  

− Freisetzung des Gap-Inventars aus den beschädigten Brennstäben, 

sowie die  
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− Freisetzung der aufgrund des Betriebs der Anlage maximal zu unter-

stellenden Kühlmittelaktivität 

zugrunde gelegt. 

7.1 (2) Die Quelltermermittlung für Szenarien auf der Sicherheitsebene 4c wird 

anlagenspezifisch auf der Basis von Freisetzungskategorien vorgenom-

men, durch die Ereignisabläufe mit jeweils ähnlichen Freisetzungen und 

Freisetzungsverläufen geeignet zusammengefasst werden. 

7.2 Ermittlung der radiologischen Auswirkungen 

7.2 (1) Die radiologischen Auswirkungen werden unter Berücksichtigung der Varia-

tion der Ausbreitungsverhältnisse jeweils spezifisch für die Zonen und Sek-

toren ermittelt, in die die Umgebung der Anlage zur Katastrophenschutz-

planung eingeteilt wird. 

7.2 (2) Die radiologischen Auswirkungen werden sowohl für Ausbreitungsverhält-

nisse, die bezüglich ihrer Auftrittshäufigkeit für den Standort typisch sind, 

als auch für bezüglich der radiologischen Auswirkungen ungünstige Aus-

breitungsverhältnisse am Standort abgeschätzt. Hierfür werden die relevan-

ten meteorologischen Parameter wie folgt variiert: 

a)  Die Windrichtung wird entsprechend der Unterteilung der Umgebung 

der Anlage zur Katastrophenschutzplanung in Richtungssektoren vari-

iert. 

b)  Die Windgeschwindigkeit, der Turbulenzzustand der Atmosphäre und 

die Niederschlagsverhältnisse werden in Abhängigkeit von der jeweils 

vorgegebenen Windrichtung so variiert, dass sowohl die bezüglich ih-

rer Auftrittshäufigkeit typischen Ausbreitungsverhältnisse als auch be-

züglich der radiologischen Auswirkungen ungünstige Ausbreitungsver-

hältnisse, die am Standort auftreten, repräsentiert werden. 

7.2 (3) Die Strahlenexposition wird so ermittelt, dass sie einen direkten Vergleich 

mit den einschlägigen Eingreifrichtwerten für die in Ziffer 7 (2) genannten 

Katastrophenschutzmaßnahmen ermöglicht. Expositionspfade und -zeiten 
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werden der Berechnung konsistent mit der Definition der Eingreifrichtwerte 

zugrunde gelegt. 

 


